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PRÄVENTION UND INTERVENTION BEI GEWALT GEGEN ÄLTERE MENSCHEN

VORWORT DER AUTOREN

Die internationalen Prävalenzstudien zu Gewalt im höheren Alter – so unterschiedlich ihre Qua-

lität und so groß auch die Spannweite in den quantitativen Ergebnissen im Einzelnen auch sein 

mögen – belegen, dass Gewalt gegen ältere Menschen eine soziale Tatsache ist, die nicht mehr 

ernsthaft in Frage gestellt werden kann (siehe dazu die Metaanalyse von Cooper 2008).1 Jede 

aufgeklärte Gesellschaft muss darin ein Skandalon erblicken, ebenso verwerflich wie die Gewalt-

handlungen, die an Kindern und Frauen verübt werden. Mit dieser Erkenntnis verbindet sich nicht 

nur die selbstverständliche Forderung, dem konkreten, körperlich und/oder seelischen Leiden 

der einzelnen Opfer ein Ende zu setzen und die Urheberin bzw. den Urheber zur Verantwortung zu 

ziehen, sondern darüber hinaus diesem Missstand Handlungen auf einer gesamtgesellschaftlichen 

Ebene entgegenzusetzen. Da Übergriffe, Misshandlungen und Missbrauch für die Betroffenen, aber 

auch für außenstehende Beobachterinnen und Beobachter in hohem Maße verstörend wirken und 

letztlich die moralische Basis und den Zusammenhalt einer Gesellschaft zu gefährden vermögen, 

ist es geboten, erfolgversprechende intervenierende und präventive Maßnahmen zu installieren.

Die vorliegende Studie dient zur Verbesserung der mangelhaften Informations- und Datenlage und 

will Möglichkeiten für die Einrichtung von effektiven Interventionsmaßnahmen für Österreich in 

der Praxis aufzeigen. 

1 Eine europäische Sieben-Länder-Studie zur Prävalenz von Gewalt im Alter (ABUEL) wurde 2010 abgeschlossen, doch liegen 
noch keine publizierten Ergebnisse vor. Die vorläufigen Ergebnisse weisen aus, dass in den sieben Ländern durchschnittlich 
22,6% der alten Menschen innerhalb eines Jahres eine Gewalterfahrung (unter Ausschluss der Vernachlässigung) gemacht 
hatten (www.abuel.org/docs/, 6.6.2011). Die Ergebnisse der vom BMASK kofinanzierten EU-Studie „Prevalence Study of Abu-
se and Violence against Older Women“ (AVOW), an der als österreichischer Partner das Forschungsinstitut des Roten Kreuzes 
beteiligt war, wurden 2011 veröffentlicht. 
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TEIL I

Josef Hörl

KONZEPTE UND MASSNAHMEN IM INTERNATIONALEN KONTEXT

ZUSAMMENFASSUNG

Die weltweiten Interventions- und Präventionsmaßnahmen und Modellprojekte in Bezug auf Gewalt 

gegen alte Menschen lassen sich in vier Gruppen unterteilen: 

(a) Klientinnen- und klientenzentrierte Dienstleistungen 

(b) Schulungen und Bewusstseinsbildung 

(c) Innovative Organisationsentwicklung

(d) Rechtlicher Überbau

(A) KLIENTINNEN- UND KLIENTENZENTRIERTE DIENSTLEISTUNGEN

Die Erfahrungen mit den relativ häufig eingerichteten Telefondiensten (Notrufe und Krisentelefone) 

zeigen, dass diese vor allem dann funktionieren, wenn es gelingt, sie (wie zum Beispiel im Fall 

von ALMA France), erstens im gesamtgesellschaftlichen Bewusstsein als Anti-Gewalt-Institution zu 

verankern und zweitens eine verlässliche Interventionskette zu etablieren, die vom aufmerksamen 

Zuhören bis zur konkreten Intervention auf der lokalen Ebene reicht. Eine Interventionslücke stellt 

die mangelnde Eignung von Frauenhäusern für ältere Frauen dar. Es existieren allerdings einzel-

ne Beispiele (Florida, Schottland), die zeigen, dass eine Adaption möglich ist. Wegen der hohen 

Wahrscheinlichkeit von isolierten Opfern spielt hier jedoch die aktiv-zugehende Betreuung, etwa 

durch Hausbesuche (community outreach), eine wesentliche Rolle.

(B) SCHULUNGEN UND BEWUSSTSEINSBILDUNG 

Bei Schulungen und im Bereich der Weiterbildung in diesem Kontext sollte für das professionelle 

Personal aller Qualifikationsstufen die Frage des Erkennens von Gewalt eine zentrale Rolle spielen 

(screening und assessment). Bis zu einem gewissen Grad können auch Laiinnen und Laien geschult 

werden, etwa in Form von sog. gatekeeper-Programmen, in denen Angehörige von Berufsgruppen, 

die ältere Menschen zwar nicht betreuen, aber häufigen Kontakt mit ihnen haben, für Gewalt- und 

Ausbeutungsphänomene sensibilisiert werden. Auch die Schulung von pflegenden Angehörigen 

hinsichtlich Gewaltprävention kann erfolgreich sein, doch stellt sich hier stets die Frage nach einem 

möglichen Zugang zu dieser Gruppe. Aus didaktischer Sicht ist es wichtig festzuhalten, dass nach 
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allen Erfahrungen das bloße Austeilen von schriftlichem Material weitgehend erfolglos bleibt, son-

dern ein relativ intensiver seminaristischer Zugang notwendig ist. Eine gute Öffentlichkeitsarbeit 

kann nicht nur zur gesellschaftlichen Bewusstseinsbildung beitragen, sondern auch vielfältige 

Multiplikationseffekte auslösen, z.B. indem dazu beigetragen wird, Freiwillige zu rekrutieren. Beim 

Kampf um Aufmerksamkeit, etwa bei Kampagnen, ist darauf zu achten, dass einerseits stets der 

Fokus auf „Gewalt gegen alte Menschen“ gerichtet wird, andererseits aber keine kontraproduktive 

Abschreckung (durch drastische Schockbilder etc.) erzeugt wird. 

(C) ORGANISATIONSENTWICKLUNG

Multidisziplinäre Zusammenarbeit ist bei dieser Querschnittsmaterie ein wesentliches Element 

erfolgreicher Intervention, um die psycho-sozialen, medizinischen und rechtlichen Probleme mit 

der entsprechenden Expertise behandeln zu können. Es bedarf natürlich einer Koordination bzw. 

Vernetzung. Die Intervention durch stützende Gruppenarbeit (z.B. für durch Aggressionsneigung 

gefährdete pflegende Angehörige) hat mehrere Vorteile: 

Einerseits können praktische Fertigkeiten und Bewältigungsstrategien vermittelt werden und 

Rollenmodelle vorgestellt werden und andererseits wird die Isolation aufgebrochen. Freilich liegt 

ein Haupthindernis in der schwierigen Erreichbarkeit bzw. Organisationskraft der Betroffenen. 

Zudem weist auch nicht jede Problemsituation (z.B. Verwahrlosung) eine passende Eignung für 

Gruppenarbeit auf. 

(D) RECHTLICHER ÜBERBAU

Unter den rechtlichen Aspekten, die bei Intervention und Prävention eine Rolle spielen, sind die 

– allerdings in ihrer Wirksamkeit umstrittenen – gesetzlichen Meldeverpflichtungen bei Gewaltver-

dacht zu nennen, die in den USA üblich sind, aber auch in einigen anderen Ländern existieren. Zwei 

ähnliche Maßnahmen sind in Großbritannien gut ausgebaut: Einerseits das gesetzlich geregelte, 

verantwortungsbewusste „Hinweisgeben“ auf Missstände in Organisationen (whistleblowing), 

andererseits ein zentrales Register (schwarze Liste), wodurch ungeeignetes Personal von der Arbeit 

mit alten Menschen ferngehalten werden soll.
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METHODISCHE VORGANGSWEISE

Im Zeitalter des globalisierten Wissenstransfers durch das World Wide Web erschien es zweckmä-

ßig, die Untersuchung methodisch als Online-Erhebung anzulegen. Es erfolgte eine Erhebung der 

in Europa sowie in anderen Regionen (Nordamerika, Ozeanien) vorhandenen Präventions- und 

Interventionsmaßnahmen durch Online-Suchvorgänge. 

Es wurden zwei verschiedene Datenquellen herangezogen: 

(1) Elektronische Datenbanken und 

(2) Quellenverweise in den letztlich herangezogenen  

wissenschaftlichen Zeitschriftenaufsätzen

Die elektronische Suche stützte sich primär auf folgende fünf Datenbanken: Sociological Abstracts, 

Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), Gerolit, ISI Web of Knowledge und Pubmed. 

In Einzelfällen wurde auch auf Google Scholar, Ingenta connect, Medline, Psycarticles, Scirus und 

Social Care Online zurückgegriffen. Mit Ausnahme von Gerolit (deutschsprachig) handelte es sich 

um englischsprachige Datenbanken, die nur sehr beschränkte Hinweise auf anderssprachliche 

Literatur enthielten. Die zur Suche in den Datenbanken verwendeten Stichworte lauteten: „elder“ 

oder „elderly“, „abuse“, „neglect“, „violence“, „intervention“, „prevention“, „best practice“. Die 

Suche wurde auf die Publikationsjahre 1985 bis 2010 begrenzt, wobei der Großteil der Aufsätze 

aus den vergangenen acht Jahren stammt. 

Insgesamt wurden aufgrund der Ergebnisse der Datenbankrecherche 1781 Artikel ausgewertet. Man-

che Artikel wurden gänzlich gelesen, manche konnten mit Hilfe eines vorangestellten Artikelauszugs 

ausgewertet werden. Bei weitem nicht alle Quellen besaßen Relevanz. Zum Beispiel waren Beiträ-

ge wegen zu geringer Relevanz auszuschließen, welche sich mit dem Alkoholmissbrauch älterer 

Menschen beschäftigten. Ein weiterer Selektionsmechanismus beinhaltete das Ziel, nur Quellen 

zu berücksichtigen, die real existierende Modelle oder konkrete Programme enthielten und deren 

Beschreibung relativ aussagekräftig war. Schließlich wurde eine Beurteilung vorgenommen, ob 

diesen Modellen, Maßnahmen und Programmen Vorbildcharakter zukommt („best practice“), wobei 

eine innovative Idee die Voraussetzung bildet. Solche Modelle wurden aufgenommen, selbst wenn 

letztlich eine kritische Prüfung ergab, dass entweder berechtigte Zweifel an der Sinnhaftigkeit der 

Intervention anzumerken wären oder die Intervention zwar sinnvoll erscheint, aber (noch) keinen 

messbaren Erfolg erzielen konnte. Von dieser Gesamtzahl an wissenschaftlichen Artikeln bzw. an 

sonstiger Literatur (etwa Forschungsberichte) wurden letztlich 61 Dokumente genau ausgewertet.1  

1 Diese sind in der annotierten Bibliographie im Anhang enthalten.
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In den Text des endgültigen Abschlussberichts finden nicht alle diese Dokumente explizit als Zitate 

Eingang. Es erfolgt aber eine Auswahl im Sinne einer konzentrierten Darstellung der wichtigsten 

Ergebnisse und Erkenntnisse. Eine genauere Erläuterung der Vorgangsweise findet sich im Abschnitt 

„Auswahlgesichtspunkte und Gliederung der Interventionsanalysen.

DEFINITION UND KONZEPTUALISIERUNG VON INTERVENTION  
UND PRÄVENTION

Die wissenschaftliche und praktische Behandlung der Gewaltthematik weist eine Reihe von Be-

sonderheiten auf. Beim Bestreben, der sozialen und menschlichen Problematik der Misshandlung 

und des Missbrauchs alter Menschen mit konkreten Maßnahmen zu begegnen und in diesem 

Zusammenhang vorbeugend zu wirken, ergeben sich, große Hindernisse. Diese bedauerliche 

Tatsache gilt für die gesetzgebende und die sozialpolitische Ebene ebenso wie für die praktische 

und operative Ebene, wie auch für die Ebene der Exekutive, also etwa den Tätigkeitsbereich von 

Polizei, Gerichten, Sozialämtern, Institutionen der Sozialarbeit, der Medizin, Betreuung und Pflege, 

Aus- und Weiterbildung etc. Die Schwierigkeiten liegen zum Teil an der fehlenden Einsicht von Ent-

scheidungsträgerinnen und -trägern, zum Teil am Informationsmangel und am gesellschaftlichen 

Desinteresse, zum Teil an den fehlenden finanziellen Mitteln, zu einem nicht geringen Teil jedoch 

auch an der Komplexität und Vielschichtigkeit des Phänomens selbst. 

Letztlich spiegelt sich diese Problematik auch in den Veröffentlichungen bzw. anderen Informa-

tionsquellen (z.B. im Internet) wider: Es existieren viele kompetente Äußerungen und sinnvolle 

Forderungen zur Vermeidung von Gewalt und ihren Folgen, jedoch relativ wenige konkret durch-

geführte und in Hinblick auf die Ergebnisse nachvollziehbare wissenschaftliche Projekte oder 

empirisch untermauerte Praxisberichte. Dieselbe bedauernde Schlussfolgerung hinsichtlich des 

wissenschaftlichen Standards ziehen auch Ploeg, Fear u.a. (2009) in ihrer kritischen Übersicht zu 

veröffentlichten Interventionsstudien. 

Der vorliegende Bericht ist nicht primär auf die Beschreibung bestimmter negativer Zustände oder 

Problemlagen im höheren Alter ausgerichtet, sondern legt den Schwerpunkt auf die Diskussion 

von unterschiedlichen Interventionen. Unter Interventionen seien hier alle Eingriffe verstanden, 

welche darauf ausgerichtet sind, physische, psychische oder ausbeuterische Gewaltphänomene, 

denen alte Menschen unterworfen sind, zu beseitigen oder zumindest abzumildern, und zwar 

möglichst auf Dauer. Die soziale Situation, in der eine gewalthafte Handlung (bzw. Unterlassung) 

oder ein unzumutbarer Zustand auftritt, sollte in weiterer Folge nicht wieder aufleben. Freilich 

sind die Grenzen unscharf. Es ist auch durchaus diskutabel, welche Interaktionsformen zu Recht 
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als „Intervention“ bzw. „Prävention“ zu bezeichnen sind. Diese Begriffe werden in der Literatur 

sowohl für direkte, zielgerichtete Eingriffe, aber auch für reine Aussprache-, Beratungs- oder Trös-

tungstätigkeiten bzw. für mittelbar wirksame Aktivitäten – wie etwa Aufklärungsarbeit – verwendet.

Trotz der Unschärfeproblematik und der fließenden Grenzen sollten einige konzeptuelle Klärungen 

der einzelnen Begriffe erfolgen.

Zunächst muss zwischen Einzelinterventionen von begrenzter Dauer und Reichweite und Dauerin-

terventionen (permanente Einrichtungen) unterschieden werden. Vielfach wird im Zusammenhang 

mit Interventionen der Begriff des „Modellprojekts“ verwendet, das Vorbildwirkung haben sollte. 

Es lassen sich jedoch sehr unterschiedliche Laufzeiten von wenigen Tagen oder Wochen (z.B. Ver-

haltenstraining) bis hin zu festen Einrichtungen (z.B. Frauenhäuser) finden. Eine weitere wichtige 

Unterscheidung im Bereich „Intervention“ betrifft die Grundorientierung: Eine Intervention kann 

personenorientiert sein, d.h. sich an konkrete Menschen in bestimmten Situationen (z.B. Angebot 

einer Opferberatung) wenden oder einschreitend wirken (z.B. bei Partner/innenmisshandlungen). 

Eine Intervention kann aber auch kollektivorientiert sein, z.B. wäre hier an gesetzliche Maßnahmen 

zu denken.

Der Begriff der „Prävention“ im hier verstandenen Sinn bezieht sich nicht auf Einzelpersonen, son-

dern umspannt einen weiteren Bereich. Allgemeine Präventionsmaßnahmen leiten sich demnach 

aus jenen Interventionen ab, die sich bewährt und als zweckvoll erwiesen haben. Als Dauereinrich-

tung (z.B. als Modellprojekt) wirken sie dann im optimalen Fall nicht bloß punktuell eingreifend 

sondern eben auch langfristig vorbeugend. Prävention muss daher in einen strukturellen Rahmen 

eingebaut werden, um dauerhaft wirksam sein zu können. 

Im Einzelfall ergeben sich freilich Abgrenzungsprobleme und Überschneidungen zwischen den 

Interventionen und Präventionen im engeren Sinn und anderen Aktionsformen, mit denen die 

Probleme alter Menschen angesprochen werden.

So gibt es beispielsweise in vielen Ländern und auch supranational eine Vielzahl von Aktivitäten 

öffentlicher Stellen und von Nichtregierungsorganisationen (z.B. INPEA), welche „Gewalt“ themati-

sieren. Beispielsweise sei auf die Auflage von Broschüren und die Herstellung von elektronischen 

Medien, auf die Durchführung von Diskussionsveranstaltungen, von Symposien und Vorträgen, auf 

die rege Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit der verschiedensten Art hingewiesen. Das Gewaltthema 

wird hier zumeist im Sinne der „Enttabuisierung“ eines aus verschiedenen Gründen verschwiege-

nen und verborgenen, aber nichtsdestoweniger mit oft schmerzlichen und dramatischen Folgen 

verknüpften menschlichen Leids aufgegriffen, verbunden mit dem Bestreben, über Ursachen und 
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Folgen aufzuklären und mit praktischen Ratschlägen (z.B. für die Betreuung von und den Umgang 

mit demenzkranken Menschen) zu helfen. All dies ist ebenso nützlich und sinnvoll wie die vielfachen 

deklarativen Bekundungen für einen anzustrebenden gewaltfreien Umgang mit alten Menschen, 

einschließlich der Proklamation von bestimmten Grundrechten – wie sie beispielsweise in der 

jüngst unter Federführung der gesamteuropäischen Interessensorganisation AGE veröffentlichten 

Charta2 enthalten sind – beim Kampf um gesellschaftspolitische Aufmerksamkeit. Zudem kann 

dadurch wahrscheinlich durchaus eine gewisse Bewusstseinswirkung in breiteren Schichten ent-

faltet werden. 

Um „Interventionen“ handelt es sich bei diesen Aktivitäten freilich nur in einem allerweitesten 

Sinn, denn es sind sozusagen Breitbandanwendungen. Es fehlen die konkreten, am einzelnen Fall 

bzw. an den einzelnen genau beschriebenen Fallkonstellationen und sozialen Situationen anset-

zenden Handlungsweisen. Jede Intervention (und in weiterer Folge auch jede Prävention) auf dem 

Feld eines sozialen Problems bedarf vielmehr - als Voraussetzung - einer klaren Definition des zu 

behebenden Problems und einer möglichst eindeutigen Vorgabe, welche konkreten Ziele erreicht 

werden sollen. Leider sind die Voraussetzungen der exakten Problemdefinition und der Zielvorgabe 

im Fall von Maßnahmen in Bezug auf „Gewalt gegen alte Menschen“ in sehr unterschiedlichem und 

bedauerlicherweise zumeist unzureichendem Maße gegeben. Vorweg muss mithin als ein Ergebnis 

der vorliegenden Übersicht zu Forschungsprojekten und Praxisvorhaben festgehalten werden: ES 

GIBT – UND ZWAR WELTWEIT (!) – SEHR WENIGE AKTIVITÄTEN IM BEREICH DES EINTRETENS GEGEN 

DIE GEWALT AN ALTEN MENSCHEN, DIE OBJEKTIV DEN ANSPRUCH EINER INTERVENTION IN EINEM 

ENGEN SINNE ERHEBEN KÖNNEN. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass auch eine fachgerecht durchgeführte Intervention keines-

wegs immer „erfolgreich“ sein muss, sondern selbstverständlich auch misslingen kann, d.h. keine 

spürbare Verbesserung des Ausgangszustands erreicht wird. Über das Vorliegen eines Erfolgs 

oder Misserfolgs kann aber nur entschieden werden, wenn die jeweilige Maßnahme aufgrund von 

wissenschaftlichen Kriterien evaluiert wurde. Im strengsten Sinn muss eine Evaluation in Form 

einer begleitenden Forschung erfolgen. Das heißt, es laufen parallel und synchron zwei Prozesse 

ab: Einerseits die Intervention selbst, die daran interessiert ist, welche inhaltlichen Erkenntnisse 

gewonnen werden und andererseits eine Begleitstudie, welche überprüft, ob die Intervention for-

mal korrekt durchgeführt wird und ob im methodischen Aufbau und in der Ergebnisinterpretation 

die wissenschaftlichen Kriterien erfüllt werden. Diese Kontrolle sollte selbstverständlich durch 

2 AGE Platform Europe mit weiteren elf Partnerorganisationen: “European Charter of the Rights and Responsibilities of older 
People in Need of Long-Term Care and Assistance.” (www.age-platform.eu, 6.6.2011).
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sachverständige Dritte erfolgen, also an der Intervention selbst nicht beteiligte Personen. Diese 

Vorgangsweise ist jedoch aus finanziellen und Kapazitätsgründen selten machbar und nur für 

aufwendige Großprojekte realistisch. Daher wird im vorliegenden Bericht auch die nachträgliche 

wissenschaftliche Beurteilung von bereits durchgeführten und publizierten Interventionen (vergleich-

bar etwa dem ‚peer review‘ von Zeitschriftenbeiträgen) unter den Evaluationsbegriff subsumiert.

Mittels einer wissenschaftlichen Evaluation wird üblicherweise dreierlei überprüft: 

 » Wurde die Intervention methodisch einwandfrei durchgeführt, ausgewertet und interpretiert? 

Im positiven Fall erfolgt die Intervention aufgrund eines vor Interventionsbeginn festgeleg-

ten und durch kundige Dritte nachvollziehbaren Plans mit konkreten Zielvorgaben, wobei im 

optimalen (aber praktisch selten erreichbaren) Fall die besonders strengen Voraussetzungen 

eines Experiments (Versuchs- und Kontrollgruppe, Zufallsaufteilung der Probandinnen und 

Probanden, Vorher-Nachher-Messung) erfüllt sein sollen.

 » Ist das Ergebnis der Intervention auch relevant? Es mag ja sein, dass eine Intervention zwar 

methodisch völlig korrekt abläuft und auch den vorhergesagten Erfolg erbringt, aber als In-

tervention nicht als Modell dienen kann, weil eine ganz spezielle unwiederholbare Situation 

vorliegt oder es sich um eine isolierte Einzelmaßnahme handelt, die aus finanziellen, perso-

nellen oder sonstigen Gründen nicht auf Dauer gestellt werden kann. 

 » Kann die Intervention als effizient angesehen werden? Evaluationen werden häufig unter 

Kostengesichtspunkten in Auftrag gegeben, d.h. es soll entschieden werden, von welcher 

der verschiedenen möglichen Vorgangsweisen erwartet werden kann, dass die vorgegebe-

nen Ziele rationell erreicht werden können.

Interventionen können demnach nur dann als relevant angesehen werden, wenn sie ihr definiertes 

inhaltliches Ziel erreichen, und zwar auf belegte und überprüfbare Weise (Qualitätsaspekt) und 

wenn darüber hinaus ihre Vorgangsweisen standardisiert werden. Mit Standardisierung ist gemeint, 

dass eine Intervention als Vorbild und Modelleinrichtung (‚best practice‘) für andere Interventionen 

bei ähnlicher Ausgangslage dienen können soll (Praxisaspekt). Außerdem muss eine Intervention 

zu vertretbaren Kosten durchgeführt werden können, denn selbst bei noch so hohem Nutzen muss 

sie im Regelbetrieb finanzierbar bleiben (Finanzierungsaspekt).

In Übersicht 1 wird zusammengefasst, welche logischen Möglichkeiten im Zusammenspiel von 

Intervention und Evaluation bestehen. 
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Übersicht 1: Intervention und Evaluation

INTERVENTION  IST … WISSENSCHAFTLICH EVALUIERT WISSENSCHAFTLICH NICHT EVALUIERT 
ERFOLGREICH A C

ERFOLGLOS B D

 » Im Feld „A“ befinden sich die offensichtlich optimalen Interventionen. Eine gewalthafte Situ-

ation wird beendet oder es werden zumindest deren Folgen signifikant abgemildert. Schon 

an dieser Stelle muss vorwegnehmend als Projektergebnis festgestellt werden, dass dieser 

ideale Fall von geglückten Interventionen in der Realität sehr selten zu finden ist. 

 » Die Interventionsfälle im Feld „B“ können aus wissenschaftlicher Sicht durchaus Legitimität 

beanspruchen: die ursprüngliche Hypothese eines behaupteten Wirkungszusammenhangs 

muss zwar verworfen werden, aber bekanntlich fördert auch diese Erkenntnis den Fortschritt 

in der Wissenschaft. Hinsichtlich der sozialpolitischen Grundanliegen sind diese Fälle je-

doch trotz des unbestreitbaren Lerneffekts („so funktioniert es also nicht“) unbefriedigend: 

Interventionen werden ja durchgeführt, um eine Verbesserung der realen Situation von Ge-

waltopfern zu erreichen, bleiben die Interventionen wirkungslos, scheinen kostbare Ressour-

cen vergeudet worden zu sein. 

 » Interventionen im Feld „C“ finden sich häufig. Diese Fälle sind insofern äußerst proble-

matisch, weil hier nicht nach wissenschaftlichen Regeln evaluiert wird, aber dennoch die 

Intervention als „erfolgreich“ bezeichnet wird, wobei diese Einschätzung zumeist auf einer 

Art freihändigen Selbstbeurteilung beruht. Es gibt zwar normalerweise Leistungsdokumenta-

tionen in Form von Jahresberichten, die enthaltenen Statistiken, Frequenzzählungen u.dgl. 

sind jedoch kaum überprüfbar. Die endgültige Erfolgsbeurteilung und die Weiterführung der 

Intervention sind dann oft dem Gutdünken von nicht immer kompetenten, außenstehenden 

Personen – z.B. den Financiers der Interventionsmaßnahme – überlassen. 

 » Das Feld „D“ ist relativ selten besetzt, weil es psychologisch schwer erträglich und taktisch 

unklug ist, eigene Misserfolge allzu freimütig in den Raum zu stellen. In diesem Falle wer-

den nämlich das eigene Prestige und auch die Gewährung von weiteren Unterstützungen 

aufs Spiel gesetzt. Am ehesten tritt dieser Fall ein, wenn unabhängige Forscherinnen und 

Forscher selbst eine Intervention im Rahmen eines Forschungsauftrags betreiben und an-

schließend ein Resümee ziehen: Es ist zwar definitionsgemäß nicht möglich, sich selbst 

wissenschaftlich zu evaluieren, doch sind Forscherinnen und Forscher eher in Selbstkritik 

geübt bzw. normalerweise nicht so auf den Erfolg einer Intervention angewiesen, wie Betrei-

berinnen und Betreiber, die direkt aus dem betreffenden Praxisfeld kommen und dort oft ihre 

Lebensgrundlage wiederfinden.
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Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass das Anlegen eines rigorosen Maßstabs die Zahl von 

„genuinen“ Interventionen erheblich reduziert. Tatsächlich finden sich in der wissenschaftlichen 

Literatur und in sonstigen Quellen (die sich insbesondere im World Wide Web finden lassen) extrem 

wenige Interventionen, die sich für diese Bezeichnung im engeren Sinn auch wirklich qualifizieren. 

Ein allzu strikter Maßstab liegt jedoch nicht im Interesse eines generellen Überblicks über die 

weltweite „Interventionslandschaft.“ Es werden daher in diesem Bericht auch Modellprojekte und 

Interventionsformen vorgestellt und behandelt, die von einem rein wissenschaftlichen Standpunkt 

zwar nicht unbestreitbar sind und in ihren Aussagen manchmal sogar zweifelhaft erscheinen, die 

aber originelle und innovative Ideen beinhalten, welche möglicherweise anregend wirken und in 

einer späteren Phase strenger getestet werden könnten.

Weshalb ist es offenkundig sehr schwierig, im Bereich „Gewalt gegen alte Menschen“ Interven-

tionsprojekte durchzuführen, deren Erfolg oder Misserfolg wissenschaftlich nachweisbar ist und 

die somit als eine Leitschnur für die Implementation von sozialpolitischen Maßnahmen, Gesetzen 

etc. wertvolle Dienste leisten könnten? 

Weshalb werden Projekte durchgeführt, die auf einer relativ dünnen Entscheidungsgrundlage 

beruhen und allzu häufig bloß auf der scheinbaren Plausibilität eines Vorhabens basieren? 

Schuldzuweisungen an wen auch immer wären hier fehl am Platz. Es ist verständlich, dass Verant-

wortungsträgerinnen und -träger nicht auf hieb- und stichfeste Evaluationen, womöglich in Form 

von Langzeitstudien, warten wollen und können, wenn brennende Probleme, die täglich an sie 

herangetragen werden, einer Lösung oder Milderung harren.

Die tieferen Ursachen, zielgenaue Interventionen im gerontologischen Gewaltbereich durchzufüh-

ren, liegen in der Sache selbst begründet. Die Problematik ist grundsätzlich wohlbekannt und soll 

im Folgenden nur stichwortartig in sechs Punkten zusammengefasst werden.
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Die Begriffe „Gewalt“, „Täterin bzw. Täter“ und „Opfer“ sind mehrdeutig und schwierig zu definieren, weil sie nor-
mativ und ideologisch aufgeladen und gefühlsmäßig vorbelastet sind. *

Die Phänomene von Gewalt, Misshandlung, Missbrauch und Vernachlässigung weisen viele Formen, Facetten 
und Abstufungen auf. Zudem spielen subjektive Einschätzungen und Empfindungen eine große Rolle. Die Über-
gänge von pathologischen Verhältnissen zur alltäglichen Lebenswelt sind keineswegs immer klar erkennbar. Ob-
schon Einigkeit darüber besteht, dass nicht jeder Konflikt oder jede Auseinandersetzung einer gesellschaftlichen 
Intervention bedarf und vieles wohl der privatautonomen Regelung überlassen bleiben sollte, bleibt die Entschei-
dung im Einzelfall schwierig. Damit wird auch jeglicher interventionistische Eingriff bis zu einem bestimmten 
Grad der Willkür überlassen.

Die sozialen Situationen bzw. Konstellationen, in denen sich Gewalthandlungen ereignen, sind äußerst unter-
schiedlich strukturiert und in den Ursachen, Abläufen und Folgen kaum verwandt. Wie unvergleichbar sind zum 
Beispiel kriminelle Akte durch fremde Personen im öffentlichen Raum mit Vorkommnissen in stationären und 
ambulanten Betreuungseinrichtungen oder mit Übergriffen im privaten Nahraum von Familie und Partnerschaft?

Besonders bei Gewaltphänomenen im privaten Nahbereich ist auf die grundlegende Differenzierung zwischen 
Gewalt durch aktives Tun einerseits und durch unterlassene Handlungen andererseits zu achten: Ersteres umfasst 
körperliche Misshandlung, sexuellen Missbrauch, psychische Misshandlung, finanzielle Ausbeutung, Einschrän-
kung des freien Willens. Bei Letzterem werden passive, aktive und psychische Vernachlässigung unterschieden. 
Dazu kommt das eigene Problem der Selbstverwahrlosung, dessen Einbezug in die Gewaltthematik umstritten ist.

Die empirische Datenlage ist nach wie vor unbefriedigend, d.h. die Größe und sozio-demografische Zusammen-
setzung der Zielgruppe ist fraglich. Die Reliabilität und Validität der bisher verfügbaren Prävalenzstudien ist 
unbefriedigend, denn sie leiden natürlich ebenfalls unter den angeführten Problemen der Konzeptualisierung, 
wie auch unter den Schwierigkeiten bei den Auswahlverfahren (Stichprobenziehung) und bei der praktischen 
Durchführung der Datenerhebung. 

Der Umstand, dass ein vermutlich großes Dunkelfeld existiert, d.h. viele Vorkommnisse niemals entdeckt und/
oder angezeigt werden bzw. von vornherein nicht als gewalthaft erkannt oder wahrgenommen werden, führt zu 
weiteren und nahezu unüberwindlichen Hindernissen für umfassend wirksame Interventionen.

*  Daher ist die Verwendung der Begriffe des „Opfers“ und des „Täters“ bzw. der „Täterin“ im Bereich der Gewalt gegen alte 
Menschen höchst unglücklich, weil mit diesen Bezeichnungen eindeutige Schuldzuweisungen nahegelegt werden, die den 
komplexen Interaktionsformen in vielen Situationen völlig unangemessen ist (wenn z.B. im privaten Nahraum Langzeitpflege 
wegen Überforderung der Betreuerin oder des Betreuers ins Aggressiv-Gewalthafte entgleist). Aus Gründen der sprachlichen 
Einfachheit werden die beiden Begriffe dennoch als Kürzel für alle Gewalt erleidenden bzw. ausübenden Personen beibe-
halten. Ebenso ist die Verwendung des Begriffs „Gewalt“ problematisch, weil er vieldeutig und unscharf ist. Die alternativen 
Begriffe „Missbrauch“ und „Misshandlung“ werden zu stark mit sexueller bzw. körperlicher Gewalt assoziiert. Eine adäquate 
Übersetzung des im Englischen üblich gewordenen Begriffs „elder abuse“ hat sich bis jetzt nicht gefunden.
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AUSWAHLGESICHTSPUNKTE UND GLIEDERUNG DER INTERVENTIONSANALYSEN

Entsprechend der in jeder Hinsicht heterogenen Ausgangslage erweisen sich auch die in der 

Literatur und im Netz auffindbaren Modellprojekte und Interventionsmaßnahmen als äußerst 

vielgestaltig. Da es eben nicht die Intervention bei Gewalt im Alter gibt, existiert konsequenter-

weise eine Vielfalt von Experimenten und Initiativen, die jeweils andere Situationen in den Blick 

nehmen und mit unterschiedlichen Methoden vorgehen. Zu einem geringeren Teil handelt es sich 

um die Durchführung von praxisnahen Maßnahmen mit und ohne Experimentalcharakter, in vielen 

Fällen jedoch um konzeptuelle, organisatorische und rechtspolitische Überlegungen, die oft nur 

am Rande oder auf Umwegen die konkreten Lebenssituationen von „Opfern“ und „Täterinnen und 

Tätern“ berühren.

Der diesen Bericht leitende Auswahl- und Gliederungsgesichtspunkt ist die Frage nach dem Modus 

der Intervention. Worin besteht die Vorgangsweise der Intervention, des Modellprojekts? Welche 

grundsätzliche „Idee“ liegt diesen zugrunde? Diese Betrachtungsweise besitzt den Vorteil eines 

engeren Konnexes zur Frage, ob eine Implementation der Intervention in ein konkret umsetzba-

res sozialpolitisches Programm im größeren Rahmen denkbar wäre. Die alternative Überlegung, 

nämlich die zu besprechenden Interventionen aufgrund einer inhaltlichen Orientierung zu gliedern 

(etwa im Sinne der Fragestellung: Welche Personen erleiden welche Gewalthandlungen an welchen 

Orten durch welche Täterinnen und Täter? Auf welche Weise wird Gewalt ausgeübt und führt zu 

welchen Folgen?) würde zu einer geradezu unüberschaubaren Vielzahl von Kombinationen führen 

und wurde daher verworfen.

Es wird zwischen vier generellen Interventionsmodi unterschieden, die zunächst kurz definiert 

werden sollen:

1. KLIENTINNEN- UND KLIENTENZENTRIERTE DIENSTLEISTUNGEN  
IN PERMANENTEN EINRICHTUNGEN

Sie werden mit angestelltem (oder freiwilligem) Personal betrieben und weisen eine feststehende, 

„physische“ Struktur auf, d.h. sie sind fest installiert und in irgendeiner Form auch baulich-räumlich 

lokalisierbar. Die Dienstleistungen werden primär opfer- bzw. klientinnen- und klientenzentriert 

erbracht, d.h. sie sehen ihre Aufgabe darin, eine direkte Verbindung mit den Betroffenen herzu-

stellen und ihnen eine mehr oder weniger sofortige ad-hoc-Intervention anzubieten. 

Beispiele: Notruftelefone (helplines), persönliche Beratung (Sprechstunden, Ombudspersonen); 

Zufluchtsorte, wie Frauenhäuser oder psychosoziale Krisenzentren.
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2. SCHULUNGEN UND BEWUSSTSEINSBILDENDE MAßNAHMEN

Im Fokus steht hier nicht unmittelbar das konkrete Gewaltopfer. Die gewaltvermeidenden Wirkungen 

sollen vielmehr über „Umwege“ entfaltet werden, entweder durch bessere Aus- und Weiterbildung 

und Schulung oder durch eine allgemein-gesellschaftliche Beeinflussung und Bewusstseinsbil-

dung in den verschiedensten Formen. Die hier zusammengefassten Aktivitäten richten sich somit 

entweder an die allgemeine Bevölkerung (etwa in Form von Kampagnen) oder gezielt an bestimmte 

Personen, die in die Lage versetzt werden sollen, Misshandlungen zu erkennen oder auch potenzi-

ell selbst in Gefahr stehen, Gewalt zu gebrauchen. Als Zielgruppe kommt in diesen Fällen sowohl 

professionelles Personal (Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal etc.) wie auch Laiinnen und Laien 

(z.B. betreuende Angehörige) in Frage, selbstverständlich angepasst an das jeweilige soziale 

Umfeld und anknüpfend an das berufliche Vorwissen.

Beispiele: Schulungs- und Weiterbildungsangebote, z.B. von screening-Methoden; Aufklärungs- 

und Informationskampagnen; Öffentlichkeitsarbeit. 

3. INNOVATIVE ORGANISATIONSENTWICKLUNG

Hier wird der Frage nachgegangen, ob und welche effizienten und effektiven Formen von Gewalt-

bekämpfung im Alter entwickelt und angewendet werden können, wobei dies entweder im Zusam-

menhang mit einer direkten Intervention stattfinden kann oder zunächst nur als Idee generiert 

wird. Natürlich ist es letzten Endes zweckmäßig und notwendig, alle Organisationsentwicklungen 

praktischen Erprobungen und Testungen zu unterziehen. 

Beispiele: multidisziplinäre Teamarbeit; Vernetzung verschiedener professioneller Kompetenz-

bereiche; stützende Gruppen (support groups); Einsatz moderner Kommunikations- und Infor-

mationstechnologien.

4. RECHTLICHER ÜBERBAU

In einem allerdings sehr weiten Sinn stellen gesetzliche Bestimmungen ebenfalls eine Form von 

Intervention dar, weil die Gesetzgebung und die Judikatur die konkreten Lebenswelten von Opfern 

und Täterinnen und Tätern in erheblichem Ausmaß zu berühren vermögen. Parallel dazu wird in 

einem separaten Berichtsteil (verfasst von Prof. Michael Ganner) die österreichische Rechtslage im 

Bereich „Gewalt gegen Ältere“ ausführlich dargestellt, wobei selbstverständlich die Querbezüge 

zur internationalen Rechtslage zu beachten sind.
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Beispiele: Melde- und Anzeigepflicht bei Verdacht von Gewaltausübung und anderen Missständen; 

Führung von Registern auffällig gewordener Personen („schwarze Listen“) und Personalüberprü-

fungen (‚background checks‘).

Wie unschwer zu erkennen ist, liegen diese vier allgemeinen Interventionsmodi auf verschie-

denen Ebenen, sie umfassen einen weiten Bogen von spezifisch-konkreten Maßnahmen bis zu 

generalisiert-abstrakten Regelungen und überlappen sich auch teilweise. Diese mehrdimensionale 

Vorgangsweise bietet den Vorteil, dass ein möglichst „buntes“ Bild der Interventionspraxis geboten 

werden kann. Zu jedem Interventionsmodus werden mehrere konkrete Beispiele von einzelnen 

Interventions- oder Modellprojekten diskutiert. Deren Auswahl erfolgte einerseits aufgrund von 

Qualitätskriterien und andererseits nach der Originalität und Ausbaufähigkeit der dahinterstehen-

den Interventionsidee. Eine Vollständigkeit konnte von vornherein nicht angestrebt werden, die 

Auswahl der Modelle bleibt notwendigerweise selektiv und bis zu einem gewissen Grad subjektiv. 

Was den Ertrag der Erkenntnisse für die Umsetzung in die Praxis betrifft, so kann jener nur so hoch 

sein, wie es das verfügbare und auswertbare Material zulässt. 

In diesem Zusammenhang muss auf die vielleicht bedauerliche, aber faktisch unabänderliche Situ-

ation hingewiesen werden, dass die große Mehrzahl der Veröffentlichungen von aussagekräftigem 

Datenmaterial, das für Analysezwecke geeignet ist, aus einigen wenigen Ländern stammt, wobei 

Daten aus den Vereinigten Staaten quantitativ weitaus an der Spitze stehen. Dieser Umstand gilt 

nicht nur für die in Datenbanken zu findenden und in wissenschaftlichen Journalen publizierten 

Interventionsstudien, sondern auch für andere Quellen, beispielsweise das Internet. Auch durch 

Suchläufe in nicht-englischen Sprachen wurde dieses Bild nur unwesentlich verändert. Dennoch 

erstrebte und erzielte dieser Bericht eine gewisse geografische Streuung.

Jeder der vier nach den genannten Interventionsmodi gegliederten Abschnitte beginnt mit einer 

allgemeinen Übersicht und Erörterung der grundsätzlichen Idee bzw. Problemstellung und stellt 

dann ein oder mehrere herausragende Beispiele von Interventionen oder Modellprojekten vor und 

unterzieht diese einer kritischen Würdigung.

Einer annotierten Bibliografie können weitere Details zu den einzelnen Interventionen bzw. Mo-

dellprojekten entnommen werden. Die dort zitierte Literatur ist auch in der elektronischen Origi-

nalversion verfügbar. 

siehe Anhang
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ERKENNTNISSE AUS MODELLPROJEKTEN UND INTERVENTIONSSTUDIEN

1. KLIENTINNEN- UND KLIENTENZENTRIERTE DIENSTLEISTUNGEN  
IN PERMANENTEN EINRICHTUNGEN

1.1. TELEFONISCHE DIENSTE

1.1.1. ALLGEMEINE ÜBERSICHT

Eine naheliegende und in der Tat häufig realisierte Idee zu Gewaltberatung und -intervention in 

Bezug auf alte Menschen besteht in der Einrichtung von Notrufzentralen, Beratungs- und Krisen-

telefonen, helplines, hotlines, in jüngerer Zeit auch von vereinzelten Online-Diensten. Solche 

call centers sind in Anlehnung an die schon länger bestehenden Notrufe für misshandelte Kinder 

und Frauen konzipiert und es können die betroffenen alten Menschen selbst, aber natürlich auch 

dritte Personen (Zeuginnen und Zeugen etc.) anrufen, um eigene negative Erfahrungen oder Be-

obachtungen mitzuteilen oder um ein kompetentes Gegenüber zu suchen, wenn beispielsweise 

(pflegende) Angehörige über die eigenen Aggressionen und Gewaltneigungen im Umgang mit alten 

Menschen sprechen wollen.

Die strategische Grundidee von Telefondiensten beruht auf der Tatsache, dass für den einzelnen 

Menschen die Suche nach Angeboten, die für seine individuellen Problemlagen und seinen indi-

viduellen Hilfebedarf geeignet sind, ungemein schwierig ist. Dies gilt umso mehr für (alte) Men-

schen in einer akuten Krisensituation. Das Telefon scheint eine naheliegende Antwort auf dieses 

Problem des Unwissens über bestehende Angebote zu sein. Mit seiner Hilfe sollten im Idealfall 

problemlos auffindbare und leicht zugängliche Wege zu Hilfeangeboten zur Verfügung gestellt 

werden können, vergleichbar etwa den bekannten Notrufnummern für Polizei, Feuerwehr, Rettung 

etc. Das Telefon hat den unschätzbaren Vorteil, dass es in der Handhabung jeder Person vertraut 

und sein Durchdringungsgrad in der Gesellschaft inzwischen so gut wie vollkommen ist. Durch 

die rasante Verbreitung des mobilen Telefonierens sind diese Vorteile nur noch verstärkt worden.

Tatsächlich sind in einer ganzen Reihe von Ländern solche Anti-Gewalt-Telefondienste vorhanden, 

teils als unabhängige, alleinstehende Einrichtung, teils in Verbindung mit anderen sozialen und 

helfenden Angeboten. Online-Dienste, die sich auf das Internet bzw. moderne mobile Kommunika-

tionssysteme stützen, sind noch selten, müssen bei den Überlegungen aber mit einbezogen werden. 

Auch wenn heute der Anteil aktiver Internet-Nutzerinnen und -Nutzer in der ältesten Generation 
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noch immer gering ist, wird sich dies bereits mittelfristig ändern. Denkbar sind unter anderem 

„virtuelle“ Diskussions- und Aussprachegruppen, informative Netzseiten und Online-Ratgeber.

Zu den wesentlichen Aufgaben eines Telefondienstes gehört die gezielte und kompetente Ver-

mittlung der Rat- und Hilfesuchenden an für sie geeignete Stellen, die natürlich womöglich leicht 

erreichbar sein sollten. Daneben umfasst der anzustrebende Leistungsumfang des Beratungsan-

gebots das Bereitstellen von Sachinformationen sowie telefonische Formen der Krisenintervention 

in dringenden Fällen, die eine Weitervermittlung als nicht angemessen oder nicht ausreichend 

erscheinen lassen.

Die Unübersichtlichkeit der Strukturen stellt nicht nur für die von Gewalt betroffenen Menschen, 

sondern für den Pflege- und Gesundheitsbereich im Allgemeinen ein großes Problem dar. Telefon-

dienste, die unter einer gesamtstaatlich einheitlichen Rufnummer erreichbar sind, besitzen einen 

ihrer größten Vorteile darin, dass sie die immer wieder beklagte Fragmentierung der Beratungs- und 

Hilfesysteme in der Altenhilfe auflösen können, sofern es gelingt, die Anruferinnen und Anrufer 

rasch und zielgenau mit den zuständigen operativen Stellen zusammenzubringen. 

Freilich ist stets die triviale Tatsache zu berücksichtigen, dass eine Notrufnummer nur bei einem 

entsprechenden Bekanntheitsgrad und bei der Ausschaltung von Verwechslungsmöglichkeiten 

zielführend ist, wofür eine effiziente und unermüdliche Öffentlichkeitsarbeit unerlässlich ist.

1.1.2. MODELLPROJEKTE UND INTERVENTIONSSTUDIEN 

Eine der ältesten und bekanntesten Einrichtungen gegen Gewalt, die auf einem Telefondienst ba-

sieren, ist ALMA-France mit Hauptsitz in Grenoble (ALlô MAltraitance des Personnes Agées et/ou 

des Personnes Handicapées; vgl. Collin 2004). Der Dienst wurde von Robert Hugonot im Jahre 1994 

gegründet, ist seit 2008 unter einer einheitlichen Telefonnummer (3977) zu erreichen und betreibt 

darüber hinaus in 78 der 100 französischen Departments eine Beratungsstelle (in Alpes Maritimes: 

zwei Stellen). Die dort tätigen Beraterinnen und Berater („conseillers“) sind freiwillige Fachkräfte 

im Ruhestand oder sie werden von ihrer gerontologischen Dienststelle für einige Stunden pro 

Woche für diese Aufgabe freigestellt. Sie sind mit alten Menschen und deren spezifischen Proble-

men vertraut und müssen über solide Kenntnisse der sozialen Dienstleistungen, der medizinisch-

geriatrischen Dienste und der Verwaltungsstellen des gerontologischen Netzes des Departements 

verfügen. Ein Team von (mindestens) vier Beraterinnen bzw. Beratern die verschiedene fachliche 

Profile aufweisen (Medizinerin bzw. Mediziner, Sozialarbeiterin bzw. -arbeiter, Juristin bzw. Jurist, 

Psychologin bzw. Psychologe), begünstigt das Verständnis der Dossiers (d.h. der Berichte zu den 
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einzelnen Misshandlungsfällen), die zuvor von den sogenannten „Zuhörerinnen“ und „Zuhörern“ 

(„écoutants“) eröffnet und begonnen wurden, und beschleunigt die notwendigen Schritte, um 

die Dossiers weiter zu behandeln.3 Etwa 80% aller Fälle betreffen private Haushalte und der Rest 

betrifft Institutionen. In den Haushalten überwiegen psychologische (29%) und finanzielle (21%) 

Missbrauchsfälle, in den Institutionen Verwahrlosungsfälle (41%). Im Jahre 2009 wurden 15.462 

Anrufe registriert, von denen 7.358 einschlägiger Art waren und wovon 3.593 detaillierter weiter-

verfolgt bzw. behandelt wurden (ALMA France 2010).

ALMA wendet somit ein doppeltes Zweistufenverfahren an. 

 » Auf der einen Seite gibt es die Aufteilung zwischen „Zuhören“ und „Problemlösen.“ Das 

ist deswegen sinnvoll, weil erst durch das anfängliche aktive, aber geduldige Zuhören, die 

Demonstration von Empathie und Interesse an den Problemen der Anrufenden der Boden be-

reitet werden kann für eine konkrete spätere Problemlösung. Die weiterführenden Interven-

tionen durch Spezialistinnen und Spezialisten leiten sich dann aus den Schlussfolgerungen 

aufgrund des Zuhörens ab. 

 » Auf der anderen Seite gibt es zwei regionale Ebenen: die national einheitlich erreichbare 

Nummer, wodurch die Öffentlichkeitsarbeit ungemein erleichtert wird und personelle und 

technische Synergieeffekte ermöglicht werden. Gleichzeitig aber existiert das dichte loka-

le Netzwerk, wodurch die unabdingbaren Kenntnisse der jeweiligen örtlichen Verhältnisse 

gewährleistet sind.

Die positiven Erfahrungen und die Vorbildwirkung von ALMA haben zweifellos dazu beigetragen, 

dass Dienste mit einer ähnlichen Konzeption und Vorgangsweise auch in Belgien (Respect - Se-

niors – Agence Wallone de Lutte contre la Maltraitance des Personnes Âgées), in Italien (LN-A 

Onlus - TAM-Telefono Anziani Maltrattati) und in Tschechien (Zivot 90) eingerichtet wurden. Auch 

Norwegen und Finnland sind unter den Ländern mit einer einheitlich erreichbaren Notrufnummer, 

während dies in Deutschland4, in der Schweiz und in Österreich in Bezug auf Gewaltberatung für 

alte Menschen nicht der Fall ist. Hier stehen der Verwirklichung einer gesamtstaatlichen Lösung 

wahrscheinlich die traditionellen föderalen Strukturen entgegen. Zweifellos ist das Argument ge-

wichtig, dass jede Zentralisierung (und sei es auch nur durch eine Telefonnummer) bis zu einem 

gewissen Grad die gewachsenen und erfolgreich agierenden lokalen Altenhilfestrukturen beein-

trächtigt bzw. eine relativ komplizierte Koordinationsaufgabe erfordert. Andererseits bleibt durch 

bloße lokale Lösungen die Benachteiligung der weniger gut versorgten Gebiete bestehen.

3 Ehrenamtlich arbeiten bei ALMA insgesamt rund 1.000 Personen, die 60.000 Freiwilligenstunden leisten (ALMA France 2010).
4 Eine deutsche Machbarkeitsstudie spricht sich grundsätzlich für ein bundeseinheitlich telefonisch erreichbares Beratungsan-

gebot aus, sofern die lokalen Anbieter eingebunden werden (Görgen, Kreuzer u.a. 2002b).
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Welche Organisationsform auch immer gewählt wird, die entscheidende Frage ist überall, ob ein 

ausschließlich auf „Gewalt, Misshandlung, Missbrauch“ fokussierter und spezialisierter Telefon-

dienst wünschenswert ist. Die Spezialisierung hat natürlich den großen Vorteil, dass eine größere 

Präzision im Beratungsgespräch und in der konkreten Hilfeleistung erzielt wird. Außerdem ist nicht 

zu unterschätzen, dass der ohnehin stets schwierige Kampf um Aufmerksamkeit in den Medien 

durch einen expliziten Gewaltfokus erleichtert wird.

Freilich zeigen die Erfahrungen der bestehenden Seniorinnen- und Seniorentelefone mit Krisen- 

und Gewaltfokus (siehe Collin 2004; Görgen, Kreuzer u.a., 2002b), dass im praktischen Alltagsbe-

trieb keineswegs nur Gewaltphänomene, sondern eine Vielfalt von sonstigen Themen zur Sprache 

kommen: Dazu zählen Anrufe mit Fragen zur Inanspruchnahme von sozialen und medizinischen 

Leistungen (Pension, Pflegegeld etc.); zur Abfassung von Testamenten, zu Patient/inn/enverfü-

gungen; zur Sachwalterschaft; zu Lebenskrisen und familiären Konflikten; zu Suizidalität und 

Depressivität, zu Verlusterfahrungen und Trauer. In all diesen Themenbereichen spiegeln sich die 

vielschichtigen Lebensrealitäten von alten Menschen wider. 

Es erweist sich also, dass Gewalterfahrungen im privaten Nahraum oder in Institutionen, sowie 

Fragen von Sicherheit und Schutz vor Kriminalität und Gewalt nur Themen unter vielen anderen 

sind. Überhaupt scheint es so, dass viele Anruferinnen und Anrufer einen thematisch relativ un-

spezifischen Gesprächsbedarf haben und ihr Kontaktwunsch vor allem dem Ziel dient, einer als 

belastend empfundenen Situation sozialer Isolation wenigstens für die Dauer des Gesprächs zu 

entkommen. Entsprechende Anliegen werden von den Ratsuchenden vielfach nicht oder jedenfalls 

nicht zu Beginn der Beratungsgespräche offengelegt, sondern – etwa als Suche nach Information 

– in ein „sachliches Gewand“ gekleidet. Als immer wiederkehrende Thematik und Problematik in 

der telefonischen Beratung älterer Menschen kristallisiert sich der Bereich der Einsamkeit und 

der sozialen Isolation heraus.

Es ist und bleibt eine schwierige Grundsatzentscheidung, ob alle diese „Nebenthemen“ als gleich-

sam unvermeidbare begleitende Aspekte einer auf das Problem „Gewalt“ zentrierten Gesprächssi-

tuation zu sehen sind oder als Probleme, die explizit in das Konzept eines Dienstes einzubeziehen 

sind, obwohl dieser einen Gewaltschwerpunkt hat.
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1.2. ZUFLUCHTSORTE (INSBESONDERE FRAUENHÄUSER)

1.2.1. ALLGEMEINE ÜBERSICHT

Seit einiger Zeit kreist eine verstärkte Diskussion um die Frage, ob eine ausschließlich gesonderte 

Betrachtung der an Frauen verübten „häuslichen Gewalt“ und der „Gewalt gegen alte Menschen“ 

sinnvoll ist. Damit verknüpft ist die Frage, ob überhaupt eine vernünftige Trennlinie zwischen 

den beiden Phänomenen zu ziehen ist (im Englischen prägnant als problematisches Gegensatz-

paar „domestic violence vs. elder abuse“ zusammengefasst). Ohne die Argumentationen hier 

im Einzelnen wiedergeben zu können, steht fest, dass Männergewalt gegen ihre Partnerinnen 

zwar typischerweise zu bestimmten Punkten im Lebenslauf eine höhere Frequenz und Intensität 

aufweist, aber grundsätzlich zweifellos davon ausgegangen werden muss, dass häusliche bzw. 

partnerschaftliche Gewalt keine Altersgrenze kennt (vgl. Straka/Montminy 2006). Immerhin ist in 

Großbritannien jede zehnte Anruferin bei einem Frauennotruf eine ältere Frau (Blood 2004).

Dieser Entwicklung wird inzwischen auch in der Praxis von Projekten zum Schutz misshandelter 

Frauen zum Teil Rechnung getragen. Aber noch wird mit Sicherheit nicht genügend getan, um die 

Zielgruppe älterer Frauen explizit zu berücksichtigen und aktiv anzusprechen. Insbesondere die 

Programme von Frauenberatungsstellen und Frauenhäusern sind hier zweifellos noch ausbaufä-

hig.5 Eine spezielle Klientel für die Inanspruchnahme von Zufluchtsorten bilden die obdach- bzw. 

wohnungslosen älteren Frauen, wobei diese Notlage aber selbstverständlich nicht geschlechts-

spezifisch ist.

Schon allein aus Kostengründen, aber auch, um nicht einer „Ghettoisierung“ älterer Opfer Vor-

schub zu leisten, scheint es sinnvoll zu sein, nicht nur an die Schaffung neuer, spezialisierter 

Einrichtungen zu denken, sondern auch eine Integration der älteren Zielgruppe in die bestehen-

den Frauenhäuser anzustreben. Allerdings liegt es auf der Hand, dass die mit dem höheren Alter 

zunehmenden gesundheitlichen und funktionalen Einschränkungen besondere Anforderungen an 

die Beschaffenheit von Hilfeangeboten stellen. Stationäre Zufluchtsorte, insbesondere Frauenhäu-

ser, sind bisher nicht bzw. kaum auf Klientinnen mit Einschränkungen im Bereich der Aktivitäten 

des täglichen Lebens und einer Einschränkung in Bezug auf eine selbständige Haushaltsführung 

eingestellt. Es müsste sogar möglich sein, Klientinnen aufzunehmen, die (bis zu einem gewissen 

Grad) pflege- und hilfebedürftig sind.

5 In den österreichischen Frauenhäusern waren in den letzten vier verfügbaren Untersuchungsjahren zwei Drittel der schutzsu-
chenden Frauen zwischen 21 und 40 Jahre alt und nur zwei Prozent über 60 Jahre alt (Amesberger, Haller 2010).
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Darüber hinaus werden in der Literatur (Vinton 2003) die folgenden besonderen Umstände genannt, 

weshalb der Aufenthalt von älteren Frauen in Zufluchtsorten bis heute eher ein Ausnahmefall ist:

Die Aufnahme in Frauenhäusern ist häufig auf die Opfer von Partnerschaftsgewalt ausgerichtet. Die Aufnahme 
von anderen Opfern (wenn z.B. erwachsene Kinder die Täterinnen und Täter sind) wird oft abgelehnt.

Frauenhäuser sind als Übergangslösungen konzipiert und haben zumeist strikte Begrenzungen für die Aufent-
haltsdauer; die Reintegration von älteren Frauen in eine private Wohnumgebung ist schwieriger.

Viele vom Partner misshandelte ältere Frauen wünschen, weiterhin in Kontakt mit ihren erwachsenen Kindern 
und/oder den Enkelkindern zu bleiben, was im Falle der Geheimhaltung der Frauenhausadresse Probleme bei 
Besuchen aufwirft. 

Das Personal verfügt zumeist über keine spezielle Ausbildung in der Betreuung älterer, geschweige denn pflege-
bedürftiger Menschen; die Beiziehung von externen, mobilen Diensten wird oft als problematisch angesehen.

Dem erhöhten Ruhebedürfnis von älteren Menschen kann in altersgemischten Frauenhäusern, in denen üblicher-
weise zahlreiche Kinder leben, nicht immer adäquat entsprochen werden.

1.2.2. MODELLPROJEKTE UND INTERVENTIONSSTUDIEN

Teilweise ist es in Modellprojekten gelungen, die beschriebenen Schwierigkeiten zu überwinden. 

In Florida (USA) wurde das „Elder Domestic Violence Collaborative Project” ins Leben gerufen, 

welches es sich zur Aufgabe macht, die dortigen Zentren gegen häusliche Gewalt altersfreundlich 

zu gestalten, wofür sogar ein eigenes „Institute on Elder Domestic Violence“ gegründet wurde. 

Durch bauliche und organisatorische Veränderungen und Anpassungen, sowie durch Weiterbil-

dungskurse für die case manager und nicht zuletzt durch eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit6 

konnte innerhalb eines Jahres die Zahl der in den Frauenhäusern aufgenommenen älteren Frauen 

(bei gleichbleibender Anzahl von Zentren in Florida) von 70 auf 123 erhöht werden (Vinton 2003).

In Schottland wird seit 2000 unter der Trägerschaft von Dumfriesshire and Stewartry Women’s Aid 

(die auch eine Reihe von herkömmlichen Frauenhäusern führen) ein Frauenhaus betrieben, das 

ausschließlich für über 50-Jährige vorgesehen ist und gut ausgelastet ist. Neben einer vorüber-

gehenden Wohnmöglichkeit wird mit Hilfe einer vollbeschäftigten Sozialarbeiterin individuelle 

Unterstützung, Beratung und Weiterbildung angeboten. Die Sozialarbeiterin hält Kontakt mit 

den Klientinnen nach deren Auszug aus der Einrichtung. Wichtig sind auch zugehende Dienste 

(community outreach), denn nur durch Hausbesuche kann die Isolation vieler Opfer aufgebrochen 

werden (Blood 2004).

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass nicht nur weibliche, sondern auch männliche Klienten hö-

heren Alters existieren, unter denen eine Nachfrage nach sicheren Zufluchtsorten besteht. Eine 

geschlechtsneutrale Einrichtung ist das „Harry & Jeanette Weinberg Center for the Prevention of 

6 Zum Beispiel wurde im Zuge einer Kampagne, um auf die Problematik aufmerksam zu machen, der Slogan “DOMESTIC VIO-
LENCE: A Crime at Any Age” auf zehn Bussen des St. Johns County Council on Aging angebracht.
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Elder Abuse at The Hebrew Home“ (gegründet 1975) in Riverdale, New York. Insgesamt verzeichnete 

das Zentrum bisher 7.175 Aufenthaltstage von Gewaltopfern. Das Zentrum bietet eine sichere, tem-

poräre Wohnumgebung samt gesundheitlicher und psychosozialer Versorgung. Für jede Klientin 

und jeden Klienten wird ein Plan erarbeitet, der drei grundsätzliche Optionen enthält: Rückkehr 

in die eigene Wohnung, Übersiedlung in eine altersgerechte Wohnung oder in eine stationäre 

Pflegeeinrichtung (Reingold 2006). 

Aus kritischer Sicht ist anzumerken, dass sich bei etlichen Projekten dieser Art die Intention des 

Schutzes vor Missbrauch mit jener der Hilfe für Menschen in anderen sozialen Notlagen in proble-

matischer Weise vermischt. Typischerweise ist dies beim „Dwelling Place Shelter for Abused and 

Neglected Elderly“ in Washington zu beobachten. Dieses Haus bietet übergangsweisen Schutz für 

sieben Menschen ab 60 Jahren, welche psychisch und/oder physisch misshandelt, vernachlässigt, 

finanziell ausgebeutet worden sind bzw. nach einer Delogierung oder wenn diese bevorsteht. 

Tatsächlich machen diese Wohnungsräumungsfälle inzwischen den Hauptanteil unter den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern aus.7 So dringlich es auch ist, Delogierungs- oder Obdachlosigkeitspro-

bleme älterer Menschen zu lösen und obgleich es zutrifft, dass Obdachlose häufig auch Gewalt 

erleiden, erheben sich doch große Zweifel, ob die prinzipielle Bedürfnislage von Menschen ohne 

eigenen Wohnraum mit jener von z.B. Misshandlungsopfern vergleichbar ist. Eine gemeinsame 

Unterbringung extrem heterogener Opfergruppen scheint wenig sinnvoll zu sein, wenn Konflikte 

vermieden werden sollen und ein bestimmter Qualitätsstandard in der Betreuung und Beratung 

durch Fachpersonal gewährleistet werden soll.

7 Spezielle Einrichtungen für ältere, wohnungslose Menschen sind weltweit relativ zahlreich (so betreibt etwa das Wiener 
Hilfswerk eine solche Einrichtung am „Tivoli“), doch ist die gezielte und professionelle Intervention für Gewaltopfer in diesen 
Unterkünften normalerweise nicht explizit vorgesehen.
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2. SCHULUNGEN UND BEWUSSTSEINSBILDENDE MASSNAHMEN

2.1. SCHULUNGEN, AUS- UND WEITERBILDUNG, TRAININGSKURSE 

2.1.1. ALLGEMEINE ÜBERSICHT

Schulungen und Kurse können verschiedene Inhalte haben und in diesem Zusammenhang auch 

verschiedenen Zwecken dienen: 

a. das richtige Erkennen von Misshandlungen und Missbrauch

b. der Umgang mit und ein gutes Management von Gewaltsituationen

c. die Sensibilisierung und die Überwindung eigener Neigungen zu Gewalt

Grundsätzlich zu differenzieren ist weiters zwischen edukativen Aktivitäten, die sich an beruflich 

mit einer hochaltrigen Klientel befasste Personen (bzw. solche, die sich in Ausbildung befinden) 

richten und solchen, die sich an die alten Menschen selbst8 bzw. an Laiinnen und Laien (etwa Fami-

lienangehörige oder freiwillige Helferinnen und Helfer) richten. Es ist selbstverständlich, dass diese 

Gruppen im Hinblick auf die Grundkenntnisse, die konkrete Tätigkeit, sowie den lebensweltlichen 

Zugang unterschiedliche Ausgangsbedingungen haben. Generell festzustellen sind jedoch grobe 

Informations- und Wahrnehmungsdefizite und zum Teil auch ein Qualifikationsdefizit in Bezug auf 

das Erkennen und Umgehen mit Misshandlungs- und Gewaltphänomenen (Richardson u.a. 2003).

Bei den durch Schulungsangebote zu erreichenden Berufsgruppen ist zuvorderst natürlich an 

jene zu denken, die häufig oder durchgehend mit alten Menschen zu tun haben. Die Zielgruppe 

ist allerdings vom Ausbildungsniveau her extrem uneinheitlich und umfasst dementsprechend 

inhaltlich stark divergierende Tätigkeiten. 

Für alle Qualifikationsstufen gleichermaßen wichtig ist es jedoch, das Bewusstsein zu schärfen, 

dass Missbrauch zwar im beruflichen Alltag insgesamt relativ selten vorkommt, aber dennoch die 

Möglichkeit besteht, dass solche Fälle eben doch immer wieder auftreten können und werden. Je 

regelmäßiger und intensiver der Kontakt von Personen zu besonders gefährdeten alten Menschen 

ist, also insbesondere zu Kranken, Pflege- und Hilfebedürftigen oder auch in sozial bedenklichen, 

„verwahrlosten“ Umständen lebenden Menschen, umso dringlicher ist eine entsprechende Be-

wusstseinsbildung.

8 Die Schulungs- und Aufklärungsprogramme für ältere Menschen im Zusammenhang mit Kriminalitätsprävention, z.B. Schutz 
vor Wohnungseinbrüchen oder Raubüberfällen, Vorsichtsmaßnahmen gegen Trickdiebstähle etc. werden hier nicht behan-
delt. Häufig angeboten werden Vorträge, die i.d.R. von der Polizei mit Hilfe von sog. Kontaktbeamtinnen und -beamten orga-
nisiert werden, welche zu diesem Zweck auch Altenklubs u.dgl. aufsuchen.
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Auf der akademischen bzw. der fachlich höher qualifizierten Ebene handelt es sich um das medi-

zinische Personal in den einzelnen Qualifikationsstufen (Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und 

Pfleger etc.), sowie um Personen in paramedizinischen und psychosozialen (Sozialarbeiterinnen 

und -arbeiter, Psychologinnen und Psychologen, Ergotherapeutinnen und -therapeuten etc.) sowie 

rechtspflegenden Berufen (Polizei, Justiz, Sachwalterinnen und Sachwalter etc.). 

Eine weitere Zielgruppe ist das Betreuungspersonal der mobilen Dienste, wie Heimhelferinnen 

und –helfer etc. Als eine spezielle Untergruppe zu berücksichtigen sind ehrenamtlich Tätige und 

Freiwillige, die sich in der Altenarbeit engagieren wollen, aber zumeist wenig bis keine Vorbildung 

haben. Das Erkennen von Indizien, die auf Misshandlung und Vernachlässigung schließen lassen, 

ist auf einem angepassten Niveau für alle Personen, die direkt oder indirekt mit Problemen in 

der familialen Betreuung und des Pflegestress konfrontiert sind, erlernbar. Dabei sollte auch das 

Konfliktmanagement in der Beziehung zu den Angehörigen Ausbildungsgegenstand sein. Damit 

diese Personen ihre Funktion in problematischen Verdachtsfällen tatsächlich wahrnehmen kön-

nen, ist es notwendig, dass ihr Handeln in ein betriebliches Klima der Anteilnahme eingebettet ist, 

in der solche Anforderungen explizit mitgedacht werden und auch offene Diskussionen über die 

Angemessenheit eigenen Handelns gefördert werden. Zum anderen sollten für solche Fälle klare 

Verhaltensregeln etabliert werden, die den Einzelnen Handlungssicherheit eröffnen, zugleich aber 

die Einbindung von Vorgesetzten in Verdachtsfällen sicherstellen.

Eine gänzlich anders strukturierte Zielgruppe sind Laiinnen und Laien, die eine besondere 

Nah- oder Verwandtschaftsbeziehung zu alten Menschen haben, womit insbesondere pflegen-

de Angehörige gemeint sind. Hier geht es einerseits um eine kritische Beurteilung der eigenen 

Handlungen hinsichtlich ihres Gewaltpotenzials und andererseits natürlich um die Bewältigung 

der oft überaus belastenden Lebenssituation. Gleichzeitig intervenierend und präventiv sind die 

bereits existierenden Kurse für pflegende Angehörige mit Themen wie „Pflegebelastung“, „einfa-

che Hilfestellungen bei Pflegebedürftigen“, „Umgang mit demenziell Erkrankten.“ Diese können 

auch in Vortragsform mit anschließender Diskussions- und Aussprachemöglichkeit dargeboten 

werden. Ein wesentlicher Punkt neben dem rein fachlichen Programm sind – gerade für Laiinnen 

und Laien und Personen ohne professionelle Ausbildung – Reflexionstreffen, in deren Rahmen die 

Schulungsteilnehmerinnen und –teilnehmer Erfahrungen austauschen, sich gegenseitig beraten, 

organisatorische Absprachen treffen und neue Ideen entwickeln. Diese Treffen sollten aber von 

einer qualifizierten Mitarbeiterin bzw. einem qualifizierten Mitarbeiter angeleitet werden. 

Was die anzustrebende Breitenwirkung, Intensität, Tiefgründigkeit und den nachhaltigen Erfolg 

von Schulungen angeht, so dürfen freilich keine übertrieben optimistischen Vorstellungen gehegt 
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werden. Dieser Vorbehalt gilt für Außenstehende (z.B. siehe unten zu den gatekeepers) ebenso 

wie für die unmittelbarer Betroffenen, wie Sozialdienstpersonal oder auch pflegende Angehörige. 

Teilweise sollte es wohl möglich sein, die Thematik in Lehr-, Aus- und Weiterbildungsplänen fest 

zu verankern und verhaltensrelevantes Wissen zu generieren. Vielfach wird es sich jedoch lediglich 

eher um Sensibilisierungsaktivitäten handeln können, um bestimmten Personen die Gewaltprob-

lematik im Alter überhaupt näher zu bringen. 

Jedenfalls muss davon ausgegangen werden, dass das bloße Austeilen von Materialien (Broschü-

ren, DVDs etc.) ineffektiv ist und weder bei professionals noch bei Laiinnen und Laien signifikant 

positive Veränderungen im Wahrnehmen und Handeln bewirkt, sondern nur aktive Mitarbeit for-

dernde Schulungsformen, etwa in Form von Seminaren, zielführend sind (siehe Freemantle u.a. 

2005; Richardson u.a. 2002). Der Zugang zu diesen ist allerdings unkompliziert zu gestalten, weil 

Erfahrungsberichte darauf hindeuten, dass eine freiwillige, hohe Teilnahmebereitschaft an den 

angebotenen kursförmigen Schulungsveranstaltungen keineswegs als selbstverständlich voraus-

gesetzt werden kann. Bei einem wissenschaftlichen Experiment in New York nahmen lediglich 6% 

der in Frage kommenden älteren Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohnanlage an entspre-

chenden Präsentationen teil (Davis, Medina-Ariza 2001; siehe auch Görgen, Kreuzer u.a. 2002a). 

2.1.2. MODELLPROJEKTE UND INTERVENTIONSSTUDIEN

Am Anfang aller Bemühungen um Bewusstseinsschärfung muss ein wirkungsvolles screening und 

assessment stehen, d.h. es gilt, Misshandlungen und andere Gewaltformen als solche überhaupt 

herauszufiltern und korrekt zuzuordnen. Verletzungen oder auffälliges Verhalten dürfen nicht 

fälschlich einer anderen Ursache (z.B. einem „normalen“ Sturz) statt einer Gewalteinwirkung 

zugeschrieben werden. Und zwar auch dann nicht, wenn das Opfer selbst die Gewalteinwirkung 

leugnet, wie dies bei Vorfällen im Familienkreis häufig der Fall ist. Weil das ärztliche und pfle-

gerische Personal naturgemäß einen engen, auch physischen Kontakt und damit eine erhöhte 

Chance zur Entdeckung von (körperlichen) Gewaltsymptomen hat, ist es sinnvoll, spezielle Kurse 

zur Sensibilisierung und sicheren Diagnostik anzubieten und Wissen zu vermitteln, wie mit mög-

lichen Verdachtsfällen umgegangen werden soll. Die American Medical Association entwickelte 

schon vor langer Zeit entsprechende „Guidelines for Diagnosis and Treatment of Elder Abuse and 

Neglect”, worin auch psychosoziale Manifestationen von Misshandlungen zur Sprache kommen 

(Fulmer u.a. 2004). Inzwischen wurde eine Reihe von screening-Tests entwickelt. Ein bekanntes 

und von Ärztinnen und Ärzten einfach und innerhalb von nur zwei Minuten zu administrierendes 

Instrument ist der von der Weltgesundheitsorganisation initiierte „Elder Abuse Suspicion Index“ 

(EASI). Dieser besteht aus sechs Items, nämlich vier einfachen Fragen an die Patientinnen und 
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Patienten und zwei Einschätzungsitems durch die erhebenden Ärztinnen und Ärzte (Yaffe u.a. 

2008).

Es gibt bestimmte ärztliche Fachgebiete bzw. Settings, die in besonderem Maße angesprochen 

sind. Dazu gehören die Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner und Ärztinnen und Ärzte, die 

in Ambulanzen und Notaufnahmen tätig sind. Eine besonders wichtige Rolle spielen auch die 

Zahnärztinnen und -ärzte. Ein bemerkenswertes Lehrmodul wird an der „School of Dentistry“ an 

der University of Los Angeles (UCLA) durchgeführt. Maßgeblich für die Einführung des Moduls war 

die Tatsache, dass körperliche Misshandlungen in 75% der Fälle zu Verletzungen im Kopf- und 

Nackenbereich führen, d.h. an Stellen, die für behandelnde Zahnärztinnen und Zahnärzte klar 

sichtbar sind. Zudem stehen Zahnärztinnen und Zahnärzte mit ihren Patientinnen und Patienten 

oft in einem besonderen Vertrauensverhältnis, weil sie diese meist jahrelang kennen und mehr 

oder weniger regelmäßig behandeln. Gegenüber anderen Fachgebieten sind so in der Zahnme-

dizin klare Vorteile bei der Erkennung von Misshandlungen und für eine Intervention gegeben. 

Das Modul umfasst neben den rein klinischen Lehrinhalten u.a. Rollenspiele, Fallszenarios und 

Informationen über die gesetzlichen Grundlagen von Vertraulichkeit und der Meldung von Miss-

handlungen (Gironda u.a. 2010).

Wie ernst von der akademischen Welt in Kalifornien die Gewaltproblematik genommen wird, de-

monstriert auch das “Center of Excellence on Elder Abuse and Neglect” an der University of Cali-

fornia, Irvine, wo nicht nur gelehrt und geforscht wird, sondern auch praxisnahe interdisziplinäre 

Vernetzung mit anderen Institutionen (z.B. der Polizei) und Politikberatung am Programm stehen 

(Chen u.a. 2010). Auch an der Universität Oslo kann im sozialwissenschaftlichen Masterstudium 

ein „elder abuse“-Kurs belegt werden, der mit einer formalen Qualifikation abschließt (Juklestad 

1997).

Eine auf den ersten Blick nicht sofort ersichtliche Bedeutung für Gewalterkennung hat eine Reihe 

von bestimmten Berufsgruppen, die zwar an sich keine direkt „altersbezogenen“ Tätigkeitsbereiche 

haben, aber erfahrungsgemäß häufig mit älteren Menschen in einen engeren Kontakt kommen. 

Diese Personen werden „gatekeepers“ genannt.9 Nach dem sogenannten gatekeeper-Konzept kön-

nen und sollen Angehörige von solchen kommunikationsnahen Dienstleistungsberufen durchaus 

in die Lage versetzt werden, Anzeichen von Misshandlung, Vernachlässigung und Ausbeutung bei 

alten Menschen richtig zu deuten und daraufhin professionelle Hilfeeinrichtungen einzuschalten 

9 Dazu gehören beispielsweise Postamtsbedienstete, Briefträgerinnen und Briefträger, Zeitungsausträgerinnen und -austräger, 
Hausbesorgerinnen und Hausbesorger, Friseurinnen und Friseure, Kosmetikerinnen und Kosmetiker, Apothekerinnen und 
Apotheker, Bankangestellte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kommunalen Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken, Fern-
meldetechnikerinnen und -techniker, Feuerwehr- und Rettungsleute, sowie Geistliche.
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(Jensen 2002). Eine konkrete gatekeeper-Intervention in Form eines Aufklärungs- und Schulungs-

programms hinsichtlich finanzieller Ausbeutung wurde in Zusammenarbeit mit den Banken vom 

„Massachusetts Executive Office of Elder Affairs“ (EOEA) initiiert. Trotz anfänglicher Widerstände 

seitens der Banken – die wegen des zeitlichen Aufwands für die Bankangestellten, aber teilweise 

auch wegen bestehender Geschäftsverbindungen mit den vermutlichen Ausbeuterinnen und Aus-

beutern (nicht selten handelte es sich bei diesen um Verwandte der alten Menschen) Bedenken 

äußerten – nahmen letztlich doch 173 Banken an einem Aufklärungs- und Trainingsprogramm teil 

und es konnte eine positive Bilanz gezogen werden, denn die Anzahl der gemeldeten Verdachts-

fälle nahm von 10 Fällen (als es noch kein Programm gab) innerhalb eine Jahres auf 57 Fälle zu 

(Price 1997).

Eine naheliegende Zielgruppe für Aus- und Weiterbildungsaktivitäten sind das Pflegepersonal, 

Sozialarbeiterinnen und -arbeiter und die paramedizinischen Berufe des Alterssektors. Hier liegen 

etliche Interventionsstudien vor, die teilweise auch wissenschaftlichen Standards genügen. Dazu 

gehören zwei englische randomisierte Experimente in London mit diplomierten Krankenpflegerinnen 

und -pfleger, care assistants und Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, die mit alten Menschen zu tun 

hatten (Richardson u.a. 2002; 2003). Die Experimentalgruppe besuchte einen seminaristischen 

Kurs, der Kontrollgruppe wurde inhaltsgleiches Lesematerial vorgelegt. Die Forschungsfrage war, 

inwieweit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Abschluss des Kurses bzw. der Lektüre Miss-

brauchssituationen richtig identifizieren und nachfolgend davon ein gutes „Missbrauchsmanage-

ment“ ableiten konnten. Es ergab sich, dass durch das Seminar eine deutliche Verbesserung erzielt 

werden konnte, während sich die Leistungen der Gruppe der bloßen „Leserinnen“ und „Leser“ 

sogar verschlechterten, obwohl diese vorher wussten, dass sie ein zweites Mal getestet werden 

würden. Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Experimentalgruppe zeigte sich allerdings, 

dass die sehr unterschiedlichen Ausgangsniveaus im Wissensstand ein gewisses Hemmnis für 

noch größere Lernerfolge während des Kurses darstellten.

Die pflegenden Angehörigen stellen eine besondere Herausforderung für Trainingsprogramme dar, 

zunächst schon allein deswegen, weil sie vereinzelt und nach außen weitgehend „unsichtbar“ 

tätig und für Interventionen schwer erreichbar sind. Diese Isolierung und das mit der Betreu-

ung einhergehende „Angebundensein“ stellen eine besondere Belastung dar und gleichzeitig 

wird dadurch eine Teilnahme an Schulungsmaßnahmen erschwert bis unmöglich gemacht. Es 

ist bekannt, dass diese Situation, in der oft eine gewisse Ausweglosigkeit und Überforderung 

erlebt wird, große Gefahren enthält, sei es hinsichtlich der Entwicklung von Depressionen oder 

von Suchtverhalten, aber auch der Neigung zu Aggressionen. Überdies ist bekannt, dass bei der 
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Betreuung von Demenzkranken diese Probleme noch einmal verschärft auftreten. Sofern es ge-

lingt, trotz dieser schwierigen Ausgangslage Trainingsprogramme mit pflegenden Angehörigen 

durchzuführen, können jedoch Erfolge erzielt werden, wie das Beispiel eines Modellprojekts mit 

16 durch Gewaltneigung und Depression gefährdeten Pflegenden von Demenzkranken zeigt. Im 

Zuge eines neunwöchigen sogenannten „Dialectical Behavior Therapy Skills Training“ konnten das 

(selbst)-destruktive Verhalten gemildert, die Gefühle besser reguliert, die Stresstoleranz erhöht, 

die coping-Strategien verbessert und insgesamt die Lebensqualität – insbesondere in Bezug auf 

depressive Stimmungen – der Pflegenden erhöht werden (Drossel u.a. 2010). 

Diesen erfreulichen und nachahmenswerten Einzelerfolgen stehen freilich auch Miss- oder bloße 

Teilerfolge gegenüber. So schlug etwa ein im Rahmen eines Experiments durchgeführter Versuch 

weitgehend fehl, bei einer durch Gewaltneigung gefährdeten Risikogruppe von pflegenden Ange-

hörigen durch Training eine wesentliche Verbesserung zu erzielen (Scogin, Beall u.a. 1989). Ebenso 

ohne messbare Effekte blieb in einer anderen Studie bei älteren Opfern häuslicher Gewalt deren 

Wissensstand zu Missbrauchsthemen bzw. über Sozialdienste trotz einer schulenden Interventi-

on und aufklärenden Hausbesuchen. Bei einer Nachuntersuchung einige Monate später konnte 

auch keine Abnahme an polizeilichen Gewaltmeldungen festgestellt werden. Forscherinnen und 

Forscher spekulieren, dass die Täterinnen und Täter durch die inzwischen von außen erfolgten In-

terventionen verärgert und aufgestachelt wurden und dadurch paradoxerweise das Gewaltniveau 

sogar erhöht worden sein könnte (Davis, Medina-Ariza 2001).

So bleibt das grundsätzliche Problem bestehen, dass die langfristige Wirkung und Nachhaltigkeit 

von bewusstseinsbildenden und schulenden Programmen keineswegs gesichert ist und außerdem 

ihrer Implementierung auf Massenbasis aufgrund der finanziellen und infrastrukturellen Beschrän-

kungen große Hindernisse entgegenstehen. 

2.2. ÖFFENTLICHKEITS- UND ÜBERZEUGUNGSARBEIT

2.2.1. ALLGEMEINE ÜBERSICHT

Wenn staatliche, kommunale oder gemeinnützige Träger Aktionen zur allgemeinen Bewusstseins-

bildung (public awareness) oder auch konkrete Interventionen durchführen wollen, so müssen 

sie sich, um auf längere Sicht erfolgreich zu sein, einer effizienten Öffentlichkeitsarbeit und einer 

strategischen Kommunikationsplanung bedienen, welche gewissermaßen das Pendant zum Mar-

keting in der kommerziellen Wirtschaft darstellt. 
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Es sind dabei folgende drei Ebenen mit einer jeweils anderen Schwerpunktsetzung zu unterscheiden:

Zunächst muss überhaupt ein positiver gesellschaftlicher Bewusstseinsprozess in Gang gesetzt werden. Die brei-
te Öffentlichkeit muss grundsätzlich darüber aufgeklärt werden, dass „Gewalt gegen ältere Menschen“ soziale Ur-
sachen hat – und es sich eben keineswegs nur um individuelle Probleme innerhalb einiger Randgruppen handelt. 
Die strukturellen Faktoren (z.B. die Pflegeproblematik) müssen benannt werden und es muss deutlich gemacht 
werden, dass potenziell so gut wie alle Menschen betroffen sein können.

Auf der politischen Ebene ist zunächst Überzeugungsarbeit zur Schaffung der gesetzlichen und finanziellen 
Voraussetzungen für konkrete Interventionen erforderlich. Dabei darf nicht bloß die Gesetzgebung der einzelnen 
Körperschaften und deren Verwaltungen angesprochen werden, sondern ebenso die verschiedenen Interessens-
vertreterinnen und -vertreter (stakeholders) im Gesundheits-, Rechts- und Sozialwesen.

Schließlich ist Öffentlichkeitsarbeit erforderlich, um die die Interventions- und Präventionsangebote bzw. die 
konkret durchgeführten Projekte bei den wohldefinierten Zielgruppen selbst bekannt zu machen und ihre zweck-
mäßige Nutzung zu gewährleisten. Die Zielgruppen werden je nach Modell verschieden definiert sein und die 
alten Menschen selbst, aber auch ihre Angehörigen bzw. professionell oder ehrenamtlich im Altenbereich tätige 
Personen umfassen.

Nicht zu übersehen und nicht gering zu schätzen ist die Tatsache, dass eine gute Öffentlichkeitsarbeit 

nicht nur für die einzelne Projektdurchführung oder die Realisierung von bestimmten abgegrenzten 

Zweckabsichten dienlich ist, sondern gleichsam als erwünschte Nebenwirkung ein insgesamt und 

langfristig dieser Thematik wohl gesinntes gesellschaftliches Klima erzeugt. So können beispiels-

weise durch Öffentlichkeitsarbeit bestimmte Personen angesprochen und sensibilisiert werden, 

die dann als Freiwillige oder als „Multiplikatorinnen und Multiplikatoren“ diesem Thema treu blei-

ben. Ebenso wird so ein Grundstock von Medienkontakten geschaffen, auf den dann bei Bedarf 

zurückgegriffen werden und so der Boden für eine Sponsoring-Suche aufbereitet werden kann.

Darüber hinaus fördert jede öffentliche Aufklärungsarbeit die generelle Auseinandersetzung mit 

Alter und Pflegebedürftigkeit. Es können die Schwierigkeiten und Risken der familiären Pflege 

aufgezeigt und so möglicherweise Angehörige zu Beratung und allenfalls Schulung (siehe die 

Diskussion oben) bereits vor Übernahme der Betreuung motiviert werden.

Aus Platzgründen ist es hier nur in Stichworten möglich, die Grundsätze erfolgreicher Öffentlichkeits-

arbeit bzw. von Bewusstseinsbildung darzulegen. Was die praktischen Vorgangsweisen anbelangt, 

so sind für den Gewaltbereich solche anzuraten, wie sie etwa auch von Organisationen praktiziert 

werden, die sich karitativen Anliegen, dem Umweltschutz oder dem Schutz der Menschenrechte 

verschrieben haben.

Zunächst ist eine eindeutige Gegenstandsdefinition und Zielgruppenansprache erforderlich. Es 

muss klar gemacht werden, dass es sich um „Gewalt im Alter“ und nicht um Gewalt in der Familie 

oder sonst im Alltagsleben handelt. Diesen Umstand deutlich ins Bewusstsein zu rufen, ist wichtig, 

weil es gerade im Gewaltbereich mehrere andere und sozusagen konkurrierende Opfergruppen 
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(z.B. Kinder, Frauen) gibt. Nicht zuletzt müssen die alten Menschen selbst – und hier wieder die 

erfahrungsgemäß besonders schwierig anzusprechenden alten Männer – erkennen, dass sie 

gemeint sind, wenn es um Partnergewalt im Alter geht. Das Problem des Dunkelfelds entsteht ja 

nicht zuletzt dadurch, dass sich die Opfer als solche selbst nicht wahrnehmen und bestehende 

Hilfsangebote nicht kennen bzw. diese falsch interpretieren.

Es sei jedoch angemerkt, dass es besonders auf der dritten eingangs angeführten Ebene (Durch-

führung von konkreten Interventionsprojekten) zu Zielkonflikten kommen kann. Wenn nämlich die 

inhaltliche Zuordnung sehr eng geführt wird (z.B. durch das plakative Ansprechen von körperlichen 

Misshandlungen oder von groben Vernachlässigungen) dann wird es zwar wenig „Streuverluste“ 

aufgrund von Missverständnissen über die Zielrichtung einer bestimmten Kampagne geben, gleich-

zeitig besteht jedoch die Gefahr einer Abschreckung von Opfern. So zeigen z.B. die Erfahrungen von 

Telefondiensten (siehe oben), dass niederstufig-sensible Erstkontakte – d.h. nicht-stigmatisierende, 

vorsichtig durchgeführte Gespräche – eher Zugänge zu den Opfern schaffen. Vereinfacht gesagt: 

Niemand will gern Opfer sein und daher auch nicht explizit als „Opfer“ angesprochen werden. Es 

ist freilich außerordentlich schwierig, beide Ziele, nämlich die konkrete und unmissverständliche 

Opferansprache und den niederschwelligen Zugang, mit Erfolg zu verbinden. 

Als strategische, äußere Form sollte in erster Linie die gezielte „Aktion“ bzw. die „Kampagne“ gewählt 

werden. Diese konzentrierte Art von Öffentlichkeitsarbeit hat den Vorteil der besseren Sichtbarkeit 

und des besseren Wiedererkennungswertes. Eine Kampagne kann je nach Zweckbestimmung 

und verfügbaren Mitteln flächendeckend-national oder lokal, etwa in einem Bezirk, durchgeführt 

werden. Es muss hier nicht weiter ausgeführt werden, dass sich die inhaltliche Gestaltung einer 

Kampagne selbstverständlich je nach dem angezielten Gewaltbereich unterscheiden wird. So wird 

Kriminalitätsprävention in Zusammenarbeit mit der Polizei dementsprechend anders strukturiert 

sein als z.B. die Frage der Partnergewalt in Zusammenarbeit mit Frauenhäusern. 

Es kann inzwischen als Binsenweisheit gelten, dass in der modernen Gesellschaft ein Thema 

erst dann wirkliche Relevanz gewinnt, wenn es von den Massenmedien aufgegriffen wird (agen-

da setting-Funktion der Medien). Wenn eine lokale Kampagne durchgeführt wird, wird demnach 

in erster Linie angestrebt werden müssen, eine regelmäßige Präsenz in den Medien (z.B. in den 

lokalen Gratisblättern und im Lokalradio) zu erzielen. Gleichzeitig kann sich so ein fruchtbarer 

Wechselwirkungsmechanismus ergeben: Medien greifen in ihren Berichten die durchgeführten 

Initiativen und Kampagnen auf, übernehmen oftmals gern deren bereits mediengerecht aufbe-

reitetes und vorformuliertes Material und erzeugen so selbst wieder öffentliche Relevanz. Freilich 

aber sollte es keine übertriebenen Vorstellungen über die Zusammenarbeit mit den Medien geben. 
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Auch seriöse Medien sind am Thema Gewalt im Alter nur begrenzt interessiert und wenn, dann 

bevorzugen sie Sensationsberichte anhand von skandalösen Einzelfällen. Es bedarf somit einer 

intensiven Überzeugungsarbeit, um die mediale Resonanz in die gewünschten Bahnen zu lenken. 

Weitere Strategien der Öffentlichkeitsarbeit sind die Präsenz auf Veranstaltungen im geschlossenen 

Rahmen (bei Tagungen, Messen, Vorträgen), wobei entweder selbst veranstaltet wird oder Kojen 

und Beratungstische besetzt werden. Die andere Möglichkeit ist das Zugegensein auf allgemein 

zugänglichen Flächen, anlässlich von Festen, Märkten oder in Fußgängerzonen. Es sollte jedoch 

Klarheit darüber bestehen, dass alle diese Präsenzformen personell aufwendig und ohne Medi-

enbegleitung von eher zweifelhaftem Erfolg sind. Jedenfalls sind keine nachgewiesen positiven 

Erfolgsmessungen bekannt.

Als Zusatzangebote können ohne größeren Aufwand Faltblätter, Plakate und Broschüren in Apothe-

ken, Ordinationen, Senior/inn/enklubs, Pfarren etc. verteilt und aufgelegt werden. Aber auch hier 

gilt, dass das bloße Auflegen oder die Verteilung oder Versendung von Material (auch von modernen 

Informationsträgern wie DVDs) zur breiteren öffentlichen Bewusstseinsbildung wenig bis nichts 

beitragen und eher nur die bereits vorher am Thema interessierten Personen ansprechen dürfte. 

2.2.2. MODELLPROJEKTE UND INTERVENTIONSSTUDIEN

Es sind durchaus mehrere Beispiele auffindbar, wie durch eine gelungene Öffentlichkeitsarbeit 

auch quantitativ messbare Erfolge erzielt werden können, wenn sie nur in konzentrierter und fo-

kussierter Weise durchgeführt wird. 

In England gibt es eine lange Tradition der gemeinnützigen Arbeit, einschließlich der Veranstaltung 

von Bewusstseinsbildungskampagnen und innovativen Ideen für Spendensammlungen (z.B. die 

bekannten ‚charity walks‘). Ein hervorragendes Beispiel ist die Zusammenarbeit der seit 1993 be-

stehenden „Action Elder Abuse“ mit den Wohltätigkeitsorganisationen „Help the Aged“ und „Comic 

Relief“. Diese widmete etwa im Jahr 2005 den „Red Nose Day“ – eine regelmäßig im ganzen Land 

durchgeführte und im Fernsehen übertragene fund-raising-Aktivität – dem Thema Gewalt gegen 

Älter Menschen. Parallel dazu wurde ein von Comic Relief gesponsertes und inhaltlich passendes 

Fernsehdrama („Dad“) von der BBC gezeigt. Es kann nachgewiesen werden, dass die thematisch 

einschlägige Medienberichterstattung im Anschluss an solche Aufmerksamkeitskampagnen (aber 

auch z.B. aufgrund von parlamentarischen Anfragen und der Veröffentlichung von Regierungsbe-

richten) markant ansteigt (Filinson 2007).
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Eine regionale Multimedia-Kampagne in Nordkalifornien, welche von lokalen Stellen zusammen 

mit Geschäftsleuten und Sozialdiensten initiiert wurde, verwendete Plakate, Aufkleber in Bushal-

testellen, Radiowerbung und Flugzettel. Inhaltlich wurde gezielt die Opferthematik angesprochen 

und es wurden mit Hilfe entsprechender Porträts die tragischen Erfahrungen der misshandelten 

alten Menschen illustriert. Die Absicht war, einen Aufschrei in der Öffentlichkeit zu erzeugen und 

die Motivation von Betroffenen und von Zeuginnen und Zeugen zur Meldung von Misshandlungs-

fällen zu erhöhen, wozu eine separate 24-Stunden-hotline eingerichtet wurde.10 Tatsächlich konnte 

am Ende der sechsmonatigen Kampagne bilanziert werden, dass die Zahl der berichteten Fälle 

in der betreffenden Region um das Dreifache gegenüber einem Vergleichszeitraum gestiegen war 

(Faccinetti 2004).

In Australien wurde im Jahre 2010 von der “Lifeline Community Care Queensland“, welche eine 

„Elder Abuse Prevention Unit“ betreibt, in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ministerium 

dieses Bundesstaates eine Kampagne unter dem Titel „Is it happening to someone you know?“ 

veranstaltet, um eine helpline-Nummer zu propagieren. Zur Erzielung eines Synergieeffekts wurde 

als Hintergrund ein Zeitraum rund um den von der WHO jährlich weltweit ausgerufenen „World 

Elder Abuse Awareness Day“ gewählt. Mittels Postern, Plakaten, Zeitungsanzeigen, Fernsehspots, 

Verteilung von Lesezeichen in Leihbüchereien u.a. wurde diese Notrufnummer beworben. Es ergab 

sich ein signifikanter Anstieg der im Wege der helpline bekannt gewordenen neuen Missbrauchsfälle 

um 64% im Vergleich zu Referenzperioden in den Vorjahren, als es keine spezielle Kampagne gab. 

Die Notrufnummer hatten die Anrufenden vermehrt aus dem neuen Promotionsmaterial erfahren, 

aber auch aus den Zeitungen, dem Fernsehen und dem Internet. Im Vergleich zum Referenzzeitraum 

hatten die Anrufenden die Nummer seltener dem Telefonbuch entnommen (Jackson, Sparkes 2010).

Insgesamt zeigen diese Beispiele, dass Kampagnen hinsichtlich der Steigerung des öffentlichen 

Bewusstseins durchaus erfolgversprechend sein können. Weitaus schwieriger dürfte sich die Pro-

pagierung der Nutzung bestimmter Interventions- und Präventionseinrichtungen (z.B. Teilnahme 

an Kursen, Schulungen) gestalten. Abgesehen von einzelnen wissenschaftlichen Pilotprojekten, 

die gezielt Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Interventionsstudien anwerben, finden sich kaum 

Beispiele für eine diesbezüglich nachweislich erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit.

10 Die überall plakatierte und unablässig verkündete Schlagzeile lautete: “Elder abuse is shameful. So is not reporting it.”
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3. INNOVATIVE ORGANISATIONSENTWICKLUNG

3.1. MULTIDISZIPLINARITÄT, TEAMARBEIT, VERNETZUNG 

3.1.1. ALLGEMEINE ÜBERSICHT

Gewaltintervention ist eine typische Querschnittsmaterie. Es sind Situationen zu bewältigen, 

die so komplex und heikel sind und die eine solche Vielfalt an Formen annehmen können – z.B. 

sei in diesem Zusammenhang auf den weiten Bogen von der Straßenkriminalität bis zur groben 

Vernachlässigung verwiesen –, so dass die Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen und Interven-

tionsinstanzen geradezu als selbstverständlich erscheinen mag. Es liegt auch der Vorteil auf der 

Hand, dass die Zugänge zu den unterschiedlichen und teils schwer erreichbaren Opfergruppen 

verbessert werden, wenn mehrere Disziplinen beteiligt sind.

Dazu kommt, dass Gewalt gegen alte Menschen nicht nur inhaltlich viele unterschiedliche Formen 

annimmt, sondern sehr häufig einen eigentümlichen Mehrfachcharakter als psycho-soziales, 

medizinisches und rechtliches Problem aufweist. Beispielsweise können Misshandlungen und 

Vernachlässigung in der Pflege nur adäquat verstanden werden, wenn die (familiengeschichtlich 

geprägte) Beziehung zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen, das Krankheitsbild und der damit 

verbundene Betreuungsbedarf, die vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen, das Verhalten der 

pflegebedürftigen Person und die Interaktion zwischen den Beteiligten berücksichtigt werden und 

Erfahrungen mit kriminogenen Konstellationen vorliegen. In der Praxis kommt es jedoch häufig zu 

Fragmentierungen und damit Reibungsverlusten in der Fallbearbeitung (Görgen, Bauer u.a. 2009).

Keine einzelne Profession verfügt über eine so umfassende Expertise, um mit allen möglicherweise 

auftretenden Situationen souverän umgehen zu können, woraus folgt, dass Multidisziplinarität11 und 

die Nutzung der in den einzelnen Professionen vorhandenen Spezialkenntnisse, Fertigkeiten und 

Ressourcen eine unabdingbare Voraussetzung sein sollte, um für Interventionen optimal gerüstet 

zu sein. Erforderlichenfalls sind Expertinnen und Experten auch von außerhalb der gerontologi-

schen oder geriatrischen Fachkreise heranzuziehen. Am Beispiel der Sexualdelikte vermag dies 

gut demonstriert werden: Der sexuelle Missbrauch älterer Frauen ist ein zwar in letzter Zeit größere 

Aufmerksamkeit erfahrender, aber doch relativ selten auftretender Fall. Durch das Heranziehen 

11 Zur Vereinfachung wird hier nicht zwischen „Multidisziplinarität“ und „Interdisziplinarität“ unterschieden. Üblicherweise be-
deutet Interdisziplinarität eine enge projektspezifische Kooperation mit intensivem Arbeitsgruppencharakter, während unter 
multidisziplinärer Zusammenarbeit auch eher lockere Koordinationsleistungen verstanden werden. In der Praxis und selbst in 
der wissenschaftlichen Literatur verschwimmen jedoch die Grenzen zwischen den beiden Ansätzen und die Begriffe werden 
häufig synonym verwendet.
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von externen Expertinnen und Experten, die Erfahrung in der Bearbeitung von Sexualdelikten an 

Unmündigen haben (z.B. Kinderpsychologinnen und -psycholgen und Kinderpsychiaterinnen und 

-psychiater) können wertvolle Unterstützungsleistungen sowohl in der Aufdeckung der Delikte als 

auch in der Weiterbehandlung älterer Frauen gewonnen und auf diese Weise das Interventionsde-

fizit teilweise gemildert werden (Penhale 2008; Vierthaler 2008).

Im Grunde trägt aber jede Interventionssituation potenziell multidisziplinäre Züge. So kommen 

erfahrungsgemäß bei von helplines geführten Telefongesprächen psychosoziale und pflegerische 

Problemlagen, Vermögensdelikte, Rechtsfragen und viele andere Themen zur Sprache, die die 

Beiziehung entsprechender Expertinnen und Experten zur Auskunftserteilung und häufig auch 

ein nachgehendes multidisziplinäres Hilfesystem verlangen, das mehr oder weniger permanent 

auf Abruf zur Verfügung steht. Dieses Beispiel soll aber nicht zur Annahme verleiten, dass ledig-

lich Telefon- oder Beratungsdienste multidisziplinär aufgebaut sein sollten, dieser Ansatz gilt 

vielmehr generell, beispielweise auch in Zufluchtseinrichtungen (so argumentiert auch Reingold 

2006). Weiters wurde bereits darauf hingewiesen, dass im Bereich „häusliche Gewalt“ die älteren 

Opfer gewissermaßen eine Außenseiterrolle spielen und daher bei Frauenhäusern und ähnlichen 

Institutionen eine bessere Vernetzung mit Einrichtungen der Altenarbeit und Altenhilfe dringend 

geboten erscheint.

Multidisziplinäre Teamarbeit und/oder Vernetzung bedürfen einer Koordinationsstelle, welche 

natürlich über besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten im kommunikativen Bereich und im Verste-

hen der einzelnen „Fachsprachen“ und im Verständnis der disziplinspezifischen Vorgangsweisen 

verfügen muss. Die aus Kommunikationsschwierigkeiten resultierenden Problemlagen sollten nicht 

unterschätzt werden. Über die je nach Kontext möglicherweise divergierenden Bedeutungen von 

Begrifflichkeiten wie „Misshandlung“ oder „Gewalt“ muss erst Übereinstimmung gefunden werden. 

Unterschiedliche „ideologische“ Problemdefinitionen können zu ernsthaften Divergenzen führen. 

Zwei Beispiele seien genannt: Ist bei Intervention eine neutrale Vorgangsweise angebracht oder 

muss bzw. soll eine Solidarisierung mit dem Opfer stattfinden? Ist bei gewalthaften Entgleisungen 

im Pflegebereich eher individuelle Überlastung oder eher eine gesellschaftskritische Betrachtung 

der Geschlechter- bzw. Machtverhältnisse als Erklärungshintergrund zu bevorzugen? Weiters man-

gelt es teilweise den Vernetzungspartnerinnen und -partnern am uneingeschränkten Bekenntnis 

zur gemeinsamen Arbeit, was sich u.a. darin ausdrückt, dass nicht die notwendigen Ressourcen 

zur Verfügung gestellt werden. Durch den Mangel an Klarheit über die Verteilung der Verantwortung 

und durch unterschiedliche Prioritäten können Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung auf 

strategischer wie auch auf operationaler Ebene entstehen (Penhale u.a. 2007).
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Multidisziplinarität und Teamarbeit bzw. Vernetzung müssen nicht notwendigerweise als untrennbare 

Einheiten gesehen werden, denn ein Team kann selbstverständlich auch monodisziplinär aufge-

baut sein und multidisziplinäre Kooperation kann auch ohne regelmäßige Teamarbeit stattfinden. 

Freilich besteht der Idealfall in einer Symbiose der beiden Aspekte, wenn einerseits die jeweiligen 

fachlichen Expertisen bei Fallkonferenzen mit einander ergänzenden Perspektiven eingebracht 

werden können und andererseits die willkommene Teameigenschaft der kollegialen Entlastung 

zum Tragen kommt, wenn beispielsweise durch Gefühle von Zorn, Hilflosigkeit oder Frustration die 

Burnout-Gefahr wächst. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien folgende Disziplinen genannt, 

die jedenfalls in einem multidisziplinären Anti-Gewalt-Team vertreten sein müssten: Sozialarbeit, 

Sozialpädagogik, Pflege, Medizin (insbesondere Geriatrie), Psychologie, Gerontologie und Recht 

bzw. Kriminologie. 

Insgesamt können drei Arten von Netzwerken mit aufsteigender Intensität der Zusammenarbeit 

voneinander unterschieden werden (Görgen, Kreuzer u.a. 2002a):

a. Vernetzung als Information ist die selbstverständliche Grundlage, damit die verschiedenen 

Anbieterinnen und Anbieter bzw. Dienstleisterinnen und Dienstleister gegenseitig über die 

Inhalte der Arbeit und die konkreten Angebote informiert sind. Sie nutzen diese Information, 

indem sie bei Bedarf auf die anderen Angebote hinweisen.

b. Vernetzung als Koordination setzt die Information über die Angebote voraus. Hier stimmen 

sich die Anbieterinnen und Anbieter über Delegation bzw. konkreten Angebote ab, entweder 

durch Absprache gleichberechtigter Träger, durch Delegation bzw. Koordination der Angebo-

te durch eine Koordinatorin bzw. einen Koordinator oder durch stärkere Verantwortungsüber-

nahme der Koordinatorin bzw. des Koordinators (organisiert z.B. die Treffen innerhalb eines 

Netzwerks etc.). 

c. Vernetzung als Kooperation geht noch über Informations- und Koordinationsnetzwerke hin-

aus, weil gemeinsame Aktivitäten geplant und umgesetzt werden.

Unter Vernetzung wird zumeist in erster Linie die interprofessionelle Zusammenarbeit verstanden, 

eine wichtige Komponente bei der Gewaltintervention bildet jedoch der systematische Informati-

onsaustausch zwischen professionellen Diensten und den informellen Netzwerken, in die die alten 

Menschen eingebunden sind. Informelle Netzwerke beruhen auf in der Regel langjährigen und 

durch relativ starke Intensität und Sympathiegefühle gekennzeichneten Beziehungen. Abgesehen 

vom Verwandtschaftssystem ist dabei an Personen im Umkreis zu denken, mit denen die alten 

Menschen regelmäßigen Kontakt haben. Dies betrifft natürlich vor allem die Nachbarn und den 

Freundes- und Bekanntenkreis, aber auch die Kirchengemeinde oder bestimmte Berufsgruppen 
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(siehe den Abschnitt über gatekeeper). Der größte Vorteil informeller Netzwerke besteht darin, 

dass deren Mitglieder von den Opfern eher ins Vertrauen gezogen werden bzw. sie aufgrund ihrer 

oft intimen Kenntnis der Lebensumstände der alten Menschen bei ungewöhnlichen Vorkomm-

nissen selbst Verdacht schöpfen. Der sogenannte community approach (Kinnon 2001) versucht 

sich diese Umstände zunutze zu machen, indem mit den informellen Netzwerken systematisch 

zusammengearbeitet wird, wobei naturgemäß in stabilen, durch wenig Fluktuation betroffenen 

Wohnumgebungen die größten Erfolge zu erwarten sind. Jene alten Menschen, die vollkommen 

isoliert leben (oder von ihren Misshandelnden/Ausbeutenden absichtlich isoliert werden) stellen 

natürlich eine besondere Herausforderung in der Aufdeckung und Behandlung von Gewalt dar.

3.1.2. MODELLPROJEKTE UND INTERVENTIONSSTUDIEN

Dass multidisziplinäre Teamarbeit auch in Fällen geboten ist, wo der Gewalttatbestand an sich 

relativ eng zu definieren ist, zeigt das Beispiel der finanziellen Ausbeutung. Wie anhand der ur-

sprünglich in Kalifornien entwickelten, aber jetzt in den meisten US-Bundesstaaten eingerichteten 

FAST-Teams („Financial Abuse Specialist Team“) demonstriert werden kann, ist es von großem 

Vorteil, dass Sozialdienste, Polizei, Gerichte und spezialisierte Juristinnen und Juristen (z.B. bei 

Fragen zu Grundstücksüberschreibungen), Medizinerinnen und Mediziner (z.B. bei Fragen der 

Zurechnungsfähigkeit) und Geldinstitute effizient zusammenspielen und eine Interventionskette 

bilden (Malks u.a. 2002; Reeves, Wysong 2010). Denn gerade in Fällen von finanzieller Ausbeu-

tung muss meistens sehr rasch gehandelt werden, damit nicht irreversibler Schaden entsteht. Von 

denTäterinnen und Tätern sind Wiedergutmachungen nur in den seltensten Fällen zu erwarten und 

die Rückabwicklung von unter Zwang oder in Betrugsabsicht abgeschlossenen Rechtsgeschäften 

ist oft kompliziert. Die allerbeste Lösung im Deliktfeld der finanziellen Ausbeutung ist freilich die 

Vorbeugung, wozu einerseits Aufklärung beiträgt, andererseits eine vorbeugende Kontaktaufnahme 

mit gefährdeten Menschen. Nicht so selten finden sich nämlich bei festgenommenen Täterinnen 

und Tätern, die etwa. im sog. Telemarketing-Betrug aktiv sind, Listen von potenziellen Opfern, die 

sie demnächst zu übervorteilen gedachten. Es ist anzunehmen, dass diese Listen auch im Besitz 

von noch unentdeckten Mittäterinnen und Mittätern sind (Aziz u.a. 2000).

Ein anderes Beispiel erfolgreicher multidisziplinärer Zusammenarbeit sind die „Elder Abuse Fo-

rensic Centers“, die ursprünglich in Kalifornien gebildet wurden. Diese sind im kriminalistischen 

Bereich tätig und setzen sich i.d.R. aus Vertreterinnen und Vertretern der Bereiche Geriatrie, Neu-

ro- oder Geropsychologie, Staatsanwaltschaft, „Adult Protective Services“12 (APS), polizeiliche 

12 Für nähere Erläuterungen zu dieser Behörde siehe Abschnitt 4. Rechtlicher Überbau – Anzeige- und Meldepflichten,
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Exekutive, Opfervertretung, Ombudspersonen und Sachwalter/innenschaft zusammen. Durch 

diese Zusammensetzung des Teams ergeben sich einerseits Synergieeffekte, andererseits wird 

ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet. Das Team macht Hausbesuche (stets gemeinsam mit 

dem APS) bei den Gewaltopfern und unterstützt diese bei der Durchführung von medizinischen 

und psychologischen Untersuchungen und bei der Suche nach Beweisen. Eine wesentliche Entlas-

tung für die Opfer ist durch den Wegfall von Mehrfachbefragungen durch unterschiedliche Stellen 

gegeben (Schneider u.a. 2010).

Die Rolle der Polizei ist prekär. Soll sie relativ frühzeitig (d.h. auch bei Handlungen, die nicht ju-

ristisch eindeutig als Verbrechen zu definieren sind) eingeschaltet werden oder sollte versucht 

werden, andere Lösungen zu finden? In der Realität wird nämlich sowohl von Opfern, aber auch 

von Zeuginnen und Zeugen oder den helfenden Berufen häufig vermieden oder es wird zumindest 

gezögert, die Polizei beizuziehen. Das gilt besonders bei Vorkommnissen im Familienkreis. Die-

se Zurückhaltung beruht nach den Erkenntnissen aus der Forschung (Görgen, Bauer u.a. 2009; 

Sengstock, Hwalek 1986) auf der oft dürftigen Beweislage und der Befürchtung, dass mit der Kri-

minalisierung eines sozialen Problems dem Opfer nicht geholfen werden kann. Allerdings ist die 

unerwünschte Nebenfolge, dass der Verzicht auf polizeiliche oder strafrechtliche Maßnahmen der 

Täterin bzw. dem Täter signalisiert, dass diese bzw. dieser weitgehend gefahrlos agieren kann, 

weil es ohnedies eine informelle Problemlösung geben wird. Außerdem vergrößert sich durch die 

niedrige Anzeigebereitschaft naturgemäß das Dunkelfeld, wodurch die gezielte Präventionsar-

beit erschwert wird. Die grundsätzliche Frage, ob die polizeilich-strafrechtliche Verfolgung von 

Übergriffen gegen alte Menschen oder die sozialtherapeutische Behandlung durch eine Sozial-

einrichtung größere Vorteile bringt, war Gegenstand einer Studie in New York (Brownell, Wolden 

2002). Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verglichen anhand von Akten retrospektiv 

zwei Interventionsprogramme in Bezug auf Vorkommnisse im Familienkreis: Das eine Programm 

beschäftigte sich mit den Opfern von strafrechtlich relevanten Fällen und das andere mit Opfern 

von Vorkommnissen, die nach dem Penal Code noch nicht als Verbrechen zu werten waren. Es ergab 

sich, dass die sozialtherapeutische Problemlösung genauso erfolgreich war wie eine polizeilich-

strafrechtliche Verfolgung. Es gab aber eine Ausnahme: In den Fällen von finanzieller Ausbeutung 

war die polizeiliche Option effektiver. 

Jede „Vernetzung“ hat auch eine wichtige technologische Komponente und es sollten die entspre-

chenden Möglichkeiten ausgebaut werden. Ein innovatives Beispiel, wie screening- und assessment-

Methoden durch den Einsatz moderner Kommunikations- und Informationstechnologien effizienter 

gemacht werden können, beschreiben Hawkins u.a. (2009): Mobile Gesundheitsdienste wurden 
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mit Konsolen ausgestattet (screening-Software zur Erkennung von Gewalt [Fragenkatalog] wurde 

auf einen PDA geladen) und bei positiver Testung wurden die Ergebnisse augenblicklich an die 

Sozialbehörde weitergeleitet, sodass wertvolle Zeit gespart werden konnte. Eine technologisch 

innovative Lösung von Alarmsystemen wird auch aus Slowenien berichtet (Rudel u.a. 1999).

3.2. PROFESSIONELL ORGANISIERTE STÜTZENDE GRUPPEN, SELBSTHILFE-
GRUPPEN 

3.2.1. ALLGEMEINE ÜBERSICHT

Bei den Interventionen durch stützende Gruppenarbeit (community support groups) ist zunächst 

eine grundsätzliche Unterscheidung der Zielgruppen zu treffen. Einerseits handelt es sich um Per-

sonengruppen, die in Gefahr stehen, gewalthaft zu entgleisen. Das typische Beispiel sind pflegende 

Angehörige, die unter Stressbelastung leiden. Andererseits handelt es sich um Gruppen, die von 

älteren Menschen (z.B. Opfern von Partner/innengewalt) selbst gebildet werden und die dort Bei-

stand finden.13 Solche Gruppen können entweder auf professioneller Basis organisiert und durch 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Therapeutinnen und Therapeuten oder andere qualifizierte 

Kräfte moderiert werden oder sich als (i.d.R. angeleitete) Selbsthilfegruppe konstituieren. Da eine 

gleichsam natürliche Selbstorganisation durch die Betroffenen kaum stattfindet und außerdem die 

häufig isolierte Lebensweise (sowohl der Opfer als auch der Täterinnen bzw. Täter) stets bedacht 

werden muss, ist es notwendig, die Existenz von solchen Gruppen durch Öffentlichkeitsarbeit 

(zweckmäßigerweise unter systematischer Einbeziehung von Notruftelefondiensten) bekannt zu 

machen. Gleichzeitig muss den potenziellen Teilnehmenden die Schwellenangst genommen werden. 

Ein eher technisches, aber unbedingt zu lösendes Problem stellt die geografische Streuung der 

potenziellen Gruppenteilnehmenden dar, d.h. für die Bereitstellung von entsprechenden Transport-

kapazitäten, einschließlich von Abhol- und Bringdiensten, muss gesorgt werden. Ob die Gruppen 

von behördlichen Stellen, (z.B. Kriseninterventionszentren) oder gemeinnützigen Vereinen oder 

im Wege von angeleiteter Selbsthilfe organisiert werden, scheint für die zu vermittelnden Inhalte 

und die entstehende Gruppendynamik keine wesentliche Bedeutung zu haben.

Die Vorteile von Gruppenarbeit liegen sowohl in ihren manifesten wie auch in ihren latenten Funk-

tionen. 

13 Theoretisch vorstellbar wären - allerdings nur für bestimmte Fallkonstelationen - auch gemischte Gruppen, wo einander 
„Opfer“ und „Täterin“ bzw. „Täter“ im Sinne einer Mediation oder eines außergerichtlichen Tatausgleichs begegnen bzw. 
zusammengebracht werden, doch gibt es für diese Option kaum Beispiele und ihre Realisierung bedürfte einer besonders 
hohen (sozialtherapeutischen) Kompetenz durch die Gruppenleitung.
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Unter den manifesten Funktionen wird die konkrete Vermittlung von bestimmten Fertigkeiten, 

Kenntnissen und Bewältigungsstrategien verstanden, z.B. können pflegenden Angehörigen von 

Demenzkranken die Ursachen und Verläufe dieser Krankheit erläutert werden oder es können 

Pflegeverrichtungen praxisnah geübt werden. Solche Schulungskurse, die stets auch Verhaltens-

training in schwierigen, aggressionsfördernden Situationen und die Diskussion von Möglichkeiten 

der Stress- und Aggressionsreduktion beinhalten sollten, bestehen bereits jetzt in größerer Anzahl.

Die latente Hauptfunktion von Gruppen liegt im Aufbrechen von Isolation und Vereinsamung, 

weil einander Menschen begegnen, die ähnliche Lebensumstände und Problemlagen zu bewäl-

tigen haben. Auf diese Weise entsteht eine positive Gruppendynamik, es wird eine solidarische 

Grundeinstellung des „Im-selben-Boot-Sitzens“ erzeugt, gleichzeitig werden mögliche Schuldge-

fühle und Selbstvorwürfe entkräftet oder zumindest relativiert und das Selbstvertrauen gestärkt. 

Ältere Frauen, denen eine positive Veränderung ihrer gewalthaften Lebenssituation gelungen ist, 

können als wirkungsvolle Rollenmodelle fungieren. Diese Vorbildwirkung kann im Übrigen auch 

außerhalb der Gruppensituation (z.B. bei Auftritten in den Medien oder auf Veranstaltungen) zum 

Tragen kommen. Das heißt auch, dass in diesem Bereich ein geeignetes Feld für Freiwilligenarbeit 

besteht. Da eine vorhandene Grundmotivation eine selbstverständliche Voraussetzung für jede 

Gruppenteilnahme sein muss, wird eine positive Selektion unter den Akteurinnen und Akteuren 

hervorgebracht, womit bereits eine gewisse Erfolgsgarantie gegeben ist. Darüber hinaus gibt es 

ganz praktische Argumente für Gruppen. So können Angehörige bestimmter Ethnien zusammen-

gefasst werden, um in derselben Sprache kommunizieren zu können. 

Die Idee der Gruppenarbeit stößt allerdings auf bestimmte Grenzen, die schwer überwindbar sind. 

So werden gerade die Personen, die Gruppenarbeit ablehnen, vermutlich eine Hochrisikogrup-

pe darstellen, und für bestimmte durchaus dramatische Situationen wird Gruppenarbeit wenig 

aussichtsreich sein, etwa bei Verwahrlosungsphänomenen oder bei im engeren Sinn kriminellen 

Tatbeständen, insbesondere bei finanzieller Ausbeutung.

3.2.2. MODELLPROJEKTE UND INTERVENTIONSSTUDIEN

Wie aus dem Gesagten bereits hervorgeht, sind bestimmte Problemsituationen für den Ansatz 

der Gruppenarbeit besonders gut geeignet, denn die Rekrutierung der Teilnehmenden muss ja 

immer auf Freiwilligkeit beruhen. Eine geeignete Zielgruppe sind pflegende Angehörige, die sich 

von Burnout-Gefühlen bedroht fühlen, sofern sie aus ihrer naturgemäß häufig isolierten Situation 

temporär herausgeführt werden können. Ebenso bewährt hat sich der Gruppenansatz bei älteren 

Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind. Die bereits länger bestehenden Erfahrungen 
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mit entsprechenden Gruppen von jüngeren Frauen sollen natürlich genützt werden, eine alters-

gemischte Zusammensetzung der Gruppen ist allerdings nicht zu empfehlen, weil die lebensge-

schichtlichen Erfahrungen der Generationen doch zu stark divergieren (Brandl, Hebert u.a. 2003). 

Nicht auf Gruppenbasis, sondern unter dyadischen Vertrauensbeziehungen sind die sogenannten 

‚volunteer buddies‘ tätig, worunter geschulte Freiwillige zu verstehen sind, die sich regelmäßig mit 

Gewaltopfern und/oder mit den Missbrauchenden treffen, und auf diese Weise versuchen, die Iso-

lation zu durchbrechen und eine informelle Begleitung im sonstigen (z.B. psychotherapeutischen) 

Interventionsprozess anzubieten. Es lässt sich hier eine gewisse Parallele zur Idee der Mediation 

bzw. zur Bewährungshilfe erkennen (Nahmiash, Reis 2001).

Ein eher ernüchterndes Ergebnis erbrachte ein Experiment zur Effektivität von Gruppenarbeit 

(Brownell, Heiser 2006). Eine stützende Gruppe für kognitiv unbeeinträchtigte weibliche Opfer von 

familialer Gewalt (mit einem Durchschnittsalter von 75 Jahren) erzielte bei den Teilnehmerinnen, 

welche ein umfangreiches psycho-pädagogisches Programm zu absolvieren hatten, im Endeffekt 

keine besseren Resultate hinsichtlich bestimmter Indikatoren für das Wohlbefinden, wie Depres-

sionsneigung, Stärke des Selbstwertgefühls, Suizidalität etc. als die Mitglieder einer Kontrollgrup-

pe, die an keiner Gruppenarbeit teilgenommen hatten. Eine gewisse Erklärung für den Fehlschlag 

liegt im Umstand, dass die Stichprobe sehr klein war und die Gruppenarbeit eine Dauer von nur  

8 Wochen zu je 2 Stunden hatte, eine zu kurze Zeitspanne, um nachhaltige Wirkungen zu erzielen. 

Allerdings bleibt die Befürchtung bestehen, dass ältere Menschen möglicherweise grundsätzlich 

weniger als jüngere geneigt oder imstande sein könnten, sich einer Gruppenarbeit zu unterziehen 

und diese Erfahrung positiv umzusetzen.
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4. RECHTLICHER ÜBERBAU 

4.1. ANZEIGE- UND MELDEPFLICHTEN 

4.1.1. ALLGEMEINE ÜBERSICHT

Eine in vielen Ländern und stets durchaus kontroversiell diskutierte Frage ist, ob entweder jeder 

Person oder einem bestimmten nach der beruflichen Tätigkeit definierten Personenkreis die 

Verpflichtung zu einer Meldung bzw. zu einer Anzeige gesetzlich auferlegt werden soll, wenn der 

Verdacht von Misshandlung (bzw. von Vernachlässigung, einschließlich Selbstverwahrlosung) 

eines alten Menschen besteht.

Die Argumente für eine Meldepflicht sind im Wesentlichen: 

Das Dunkelfeld wird nachweislich erhellt, d.h. durch die Anzeigen treten Fälle zutage, die ansonsten unentdeckt 
oder ungemeldet geblieben wären (siehe unten).

Wegen der verpflichtenden Verdachtsmeldung können die weitergehenden Interventionen zu einem relativ frühen 
Zeitpunkt ansetzen. Dadurch wird der Schutz der Opfer verbessert und Schlimmeres verhindert.

Die gesetzliche Bestimmung strahlt positiv auf das allgemeine Bewusstsein aus. Zudem ist die gesellschaftliche 
Signalwirkung und Symbolkraft beträchtlich.

Prävention, d.h. potenzielle Täterinnen und Täter werden abgeschreckt.

Die Argumente gegen eine Meldepflicht sind im Wesentlichen:

Den Meldungen muss eine (u.U. länger andauernde) Beobachtungsphase vorausgehen, wodurch Misstrauen 
gesät und ein Denunziationsklima geschaffen wird.

Verletzungen werden aus Unkenntnis oder Böswillen fälschlich Misshandlungen zugeschrieben, obwohl sie ande-
re Ursachen haben.

In die private Sphäre der mutmaßlichen „Opfer“ wird massiv eingegriffen, gegebenenfalls auch gegen deren Wil-
len. Die Menschen können nicht mehr darauf bauen, dass persönliche Mitteilungen (z.B. an Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeitern) vertraulich bleiben.

Erwachsene werden wie unmündige Kinder behandelt („Infantilisierung“). Zudem werden ihnen Interventionsan-
gebote (oder sogar eine Institutionalisierung) mehr oder minder dringend „nahegelegt.“

Der Datenschutz wird notwendigerweise teilweise außer Kraft gesetzt.

Für die aufwendigen, aber vielfach ergebnislosen polizeiähnlichen Erhebungen und Nachforschungen werden 
knappe Ressourcen verschwendet, die besser für konkret helfende oder vorbeugende Dienstleistungen verwen-
det werden hätten können.

In fast allen US-Bundesstaaten existieren seit längerem derartige Regelungen (mandatory re-

porting) – wenn auch in sehr unterschiedlichen Varianten. Die untere Altersgrenze wird zumeist 

mit dem 60. Lebensjahr festgelegt, manchmal auch darunter. Zur Frage der historischen Genese 

dieser Gesetze wird die Meinung vertreten, dass sie in bewusster Anlehnung an die schon sehr 
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früh erlassenen Kinderschutzgesetze zustande gekommen seien (Teaster u.a. 2010). Inzwischen 

finden sich ähnliche Regelungen etwa auch in Israel, Brasilien und Korea. Auf der anderen Seite 

gibt es Länder (z.B. Großbritannien, Irland, Australien, Singapur und Deutschland), wo die Einfüh-

rung einer solchen Regelung nach Prüfung der Vor- und Nachteile explizit ausgeschlossen worden 

ist. Manche Länder, wie etwa Kanada, beschränken die Meldepflichten auf Vorkommnisse in ge-

schlossenen Institutionen. Die österreichische Rechtssituation wird im Beitrag von Prof. Michael 

Ganner ausführlich beleuchtet. 

siehe Teil II

In den Vereinigten Staaten sind für den Vollzug dieser Regelungen die sogenannten „Adult Pro-

tective Services“ (APS) zuständig, welche für vulnerable Erwachsene als eine Art Sozialämter 

fungieren, aber mit recht weitreichenden rechtlichen, polizeianalogen Befugnissen ausgestattet 

sind. Die Meldepflichtgesetze verlangen von bestimmten Personen, die in Gesundheits- und So-

zialberufen tätig sind, dass sie verdächtige Fälle den APS anzeigen.14 Die Personen, die Anzeige 

erstatten, sind gesetzlich geschützt, d.h. ihre Identität wird nicht preisgegeben und sie genießen 

Immunität vor Strafverfolgung. Bei Verletzung der Meldepflicht können Strafen verhängt werden, 

wobei Geldstrafen üblich sind, es gibt jedoch auch Verurteilungen zu Gefängnisstrafen. Insgesamt 

sind Verurteilungen jedoch selten (Payne 2008).

Das APS muss jeden gemeldeten Fall innerhalb einer bestimmten Zeitspanne untersuchen und 

einen Bericht vorlegen. Anschließend wird je nach Sachlage ein Hilfeangebot erstellt, wobei die 

Sicherheitsbedürfnisse des Opfers im Vordergrund stehen. Allerdings soll die Autonomie der älteren 

Menschen (sofern sie nicht psychisch stark beeinträchtigt sind) gewahrt bleiben, weswegen eine 

eventuelle Ablehnung von Dienst- und Hilfeangeboten respektiert werden muss. Freilich können so 

insbesondere bei schweren Verwahrlosungsfällen schwierig aufzulösende Dilemmata entstehen. 

4.1.2. MODELLPROJEKTE UND INTERVENTIONSSTUDIEN

Eine Vergleichsstudie – der es allerdings an einer Kontrollgruppe ohne Intervention mangelte – 

ergab, dass die Vorgangsweise aufgrund der Meldepflichtbestimmungen gegenüber zwei anderen 

Interventionsformen, nämlich einer rein polizeilich-strafrechtlichen Vorgangsweise bzw. einer 

Intervention durch eine Interessensvertretung, welche dem Opfer Dienstleistungen anbot, keine 

unterschiedlichen Erfolge bei der Fallbehandlung erbrachte. Alle Interventionen erzielten bei den 

Opfern sehr ähnliche Grade an Stabilisierung und Sicherheit, wie Sozialarbeiterinnen und Sozi-

14 Angehörige von bestimmten Berufen sind generell von der Meldepflicht ausgenommen, so etwa Geistliche oder Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte.
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alarbeiter bei einer Nachprüfung feststellten. Es ergaben sich auch keine Unterschiede im Anteil 

derer, die in Pflegeheime übersiedelten (Sengstock u.a. 1991).

Eine Untersuchung zu behördlich bearbeiteten Fällen von häuslicher Gewalt in 47 Bundesstaaten 

der USA kam zu dem Schluss, dass in den Staaten mit Meldepflicht die Zahl der eingeleiteten 

Untersuchungen durch die APS höher lag als in den Staaten ohne mandatory reporting, wobei die 

Anteile der sachlich tatsächlich begründeten Anzeigen jeweils etwa gleich hoch war, nämlich etwas 

weniger als die Hälfte aller gemeldeten Fälle. (Jogerst, Daly u.a. 2003). Zu einem ähnlichen Ergeb-

nis kam eine Studie im US-Bundesstaat Washington, welche vor und nach der Implementierung 

der Meldepflicht die Anzahl an gemeldeten Fällen untersuchte: Die Meldepflicht führte zu einer 

Steigerung der Zahl an Meldungen um fast das Doppelte, wobei neben den Anzeigen von familialer 

Gewalt die Anzeigen von Selbstverwahrlosung besondere Zunahmen erfuhren (Fredriksen 1989).

Ein ernüchterndes empirisches Ergebnis mehrerer Studien ist, dass gerade die Ärztinnen und Ärzte 

besonders selten Verdachtsfälle melden. Sie vermeiden dies aus verschiedenen Gründen. So sind 

sie häufig mit den gesetzlichen Bestimmungen und Vorgangsweisen nicht hinreichend vertraut, 

scheuen den zusätzlichen Zeitaufwand für den Papierkrieg und halten die verfügbaren Ressourcen 

für anschließende behördliche Unterstützungsleistungen ohnedies für unzureichend. Sie wollen 

auch nicht ihre Patientinnen und Patienten mit dem Ansprechen eines vielleicht unzutreffenden 

Verdachts kränken und sie womöglich dadurch aus den Augen verlieren. Da Misshandlungen nur in 

wenigen Fällen von Körperverletzung wirklich sofort und eindeutig erkannt werden können, hegen 

die Ärztinnen und Ärzte an den eigenen Wahrnehmungen Zweifel (Payne 2008).

Aufgrund der vorhandenen Evidenz aus den Modellprojekten bzw. Interventionsstudien kann eine 

endgültige Antwort auf die für die Praxis wichtige Frage, ob solche Gesetze eine wirksame Inter-

vention darstellen, d.h. ein häufigeres und rascheres Eingreifen bei Vorkommnissen ermöglichen 

und – vielleicht noch wichtiger – ob sie präventiv wirken können, d.h. bestimmte Personen (etwa 

Pflegebedürftige) vorbeugend schützen können, nicht gegeben werden. 

4.2. INFORMANTINNEN- UND INFORMANTENTÄTIGKEIT 

4.2.1. ALLGEMEINE ÜBERSICHT

Ein mit der Frage der Meldeverpflichtung verwandtes Thema ist das Hinweisgeben, die Informan-

tinnen- und Informantentätigkeit (whistleblowing), worunter die gesetzlich gedeckte und gesell-

schaftlich geförderte Offenlegung von grobem Fehlverhalten samt Benennung der „Täterinnen“ und 

„Täter“ bzw. der für die Missstände verantwortlichen Personen zu verstehen ist. Es genügt bereits 
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eine begründete Vermutung. Der wesentliche Unterschied zu den oben diskutierten Melde- und 

Anzeigepflichten besteht darin, dass hier die private Sphäre (der Familie, der Nachbarschaft etc.) 

nicht tangiert wird, sondern sich die Informationsweitergabe ausschließlich auf vermutete Taten 

in solchen Organisationen bezieht, die soziale oder gesundheitliche Leistungen erbringen. Übli-

cherweise handelt es sich um das Fehlverhalten von Kolleginnen und Kollegen, aber es soll auch 

solches von Heimbewohnerinnen und -bewohnern bzw. Klientinnen und Klienten gemeldet werden.

Im Gegensatz zur zum Teil heftig kritisierten allgemeinen Meldeverpflichtung, wird die verantwor-

tungsbewusst gehandhabte Informantinnen- und Informantentätigkeit ziemlich einhellig befürwortet. 

Sie kann einen wertvollen Beitrag zur Qualitätssicherung und zur Organisationsentwicklung leisten, 

wenn sie sowohl gesetzlich festgeschrieben als auch als Bestandteil einer positiven Betriebskultur 

im Leitbild von Organisationen fest verankert ist. 

Besonders ausgeprägt ist diese positive Resonanz in Großbritannien, wo es ein gut ausgebautes 

System des whistleblowing gibt (Cass u.a. 2009). Dort werden Organisationsmitglieder ermutigt, 

nicht nur kriminelle Handlungen, Misshandlungen oder Vernachlässigungen im engeren Sinn zu 

melden, sondern zusätzlich bedenkliche Vorkommnisse wie Korruption, Diebstahl, medizinisch-

pflegerische Fehlbehandlungen, „unethisches“ (etwa ethnisch diskriminierendes) Verhalten, Um-

weltverschmutzung u.dgl., wie auch die Verschleierung all dieser Verhaltensweisen durch andere 

Personen. Es werden aber auch Sachverhalte angesprochen, die eher einen Beschwerdecharakter 

tragen, wie etwa verspätet oder bereits erkaltet servierte Mahlzeiten u.dgl. Die Informationstä-

tigkeit über Missstände betrifft natürlich nicht nur ältere Menschen als Leidtragende, doch sind 

diese aufgrund ihrer höheren Schutzbedürftigkeit (z.B. als Bewohnerinnen und Bewohner von 

Pflegeheimen) stärker gefährdet. 

In Organisationen herrscht typischerweise ein ausgeprägter Geist der Gemeinschaftlichkeit, wenn 

nicht der Kameraderie. Zeuginnen und Zeugen von Fehlhandlungen und Missständen befinden 

sich in einer schwierigen Situation, weil sie eine innere, psychische Barriere überwinden müssen, 

um gegen die eigenen Kolleginnen und Kollegen vorzugehen. Überdies müssen sie einen erhebli-

chen zeitlichen Aufwand betreiben, um „Beweismittel“ zu sammeln (z.B. durch das Führen eines 

Tagebuchs mit genauen Datumsangaben von Vorfällen etc.), dürfen aber nicht gleichsam in die 

Rolle von ermittelnden Privatdetektivinnen und -detektiven schlüpfen, sondern sollten lediglich 

objektiv Fakten zusammentragen. Hinsichtlich ihrer eigenen Motive müssen sie selbstkritisch 

sein, d.h. dürfen sich keinesfalls von persönlichen negativen Erfahrungen oder von bloßen Anti-

pathien gegen bestimmte Personen leiten lassen. Vor allem aber benötigen sie einigen Mut, um 

die gesammelten Informationen dann tatsächlich weiterzuleiten. Sie fürchten möglicherweise den 
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Verlust ihres Arbeitsplatzes oder das nachfolgende Mobbing als Verräterinnen und Verräter durch 

ihre Kolleginnen und Kollegen und müssen daher besonders geschützt werden. Einen gewissen 

Schutz für Informantinnen und Informanten stellt die Zusicherung von Vertraulichkeit dar, wie 

auch die Möglichkeit, vor weiteren Schritten unabhängigen Rat von Außenstehenden einzuholen. 

Die Aufrechterhaltung der Anonymität kann jedoch für gegebenenfalls folgende Gerichtsverfahren 

nicht garantiert werden. Wichtig ist auch, dass in gutem Glauben erhobene Vorwürfe nicht negativ 

sanktioniert werden dürfen, selbst wenn sie sich als falsch herausstellen sollten. 

In einer besonders prekären Situation befinden sich neu in eine Organisation eingetretene Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, die einerseits einen frischeren und objektiveren Blick auf manche 

Missstände haben als das in diese Zustände bereits jahrelang „eingelebte“ Stammpersonal, an-

dererseits jedoch gerade wegen ihrer Unerfahrenheit manche harmlose Dinge fehlinterpretieren 

könnten.

Organisationsfremde Personen (z.B. Bewohner/innenvertreter/innen, Patient/inn/enanwält/

inn/e/n, Familienangehörige von Patientinnen und Patienten) können als Außenstehende zwar 

unbelasteter agieren und natürlich ebenfalls wertvolle Informationen liefern, doch bleiben ihnen 

gerade wegen ihrer mangelnden Kenntnisse vieler organisationsinterner Vorgänge bestimmte 

Missstände notwendigerweise auch verborgen.

4.2.2. MODELLPROJEKT 

Ein typisches Programm für die Meldung von Missständen umfasst 13 Schritte, die im Verlaufe des 

„wistleblowing“ zu beachten sind und die im Folgenden in einer abgekürzten Version wiedergege-

ben werden. In der Vorgangsweise wird kein grundsätzlicher Unterschied zwischen den einzelnen 

Hierarchiestufen in der Organisation gemacht und es ist auch unerheblich, ob die Informantin bzw. 

der Informant selbst Augenzeugin bzw. Augenzeuge ist oder ihr bzw. ihm nur ein Bericht erstattet 

wird (CrossReach 2008).15 Es ist allerdings hinzuzufügen, dass keine veröffentlichten Evaluations-

berichte vorliegen, die den Erfolg dieses Systems wissenschaftlich belegen.

15 CrossReach ist eine mit der Church of Scotland verbundene Organisation, welche umfangreiche soziale Dienstleistungen 
anbietet und mehrere Heime betreibt. Diese, von ihr veröffentlichte ‘good practice’-Anleitung steht unter dem Motto: “If you 
suspect or witness harm, or it is reported to you, you must always immediately report it to your manager.”
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Grundsätzlich wird folgende Abfolge in den Schritten sichtbar: 

Erkennen Melden Aufzeichnen
Entscheidungen

treffen

InformierenWeiterverweisen Stützen Überwachen

1. Es besteht die Verpflichtung, Missstände oder die Zufügung eines Schadens unverzüglich zu melden.

2. Bei Gefahr in Verzug ist zuerst ein Notdienst (Polizei etc.) zu verständigen.

3. Es darf den Betroffenen niemals versprochen werden, dass Vertraulichkeit gewahrt wird.

4. Es ist ein genaues Verzeichnis aller im Zusammenhang mit einem Fall geführten Diskussionen, Telefonate, 
durchgeführter Schritte etc. möglichst binnen 24 Stunden anzulegen.

5. In dringenden Fällen wird die Dienststellenleiterin bzw. der Dienstellenleiter (Service Manager) unverzüglich 
eine Meldung an die Behörde oder die Polizei erstatten.

6. Gleichzeitig wird der Service Manager seine Vorgesetzte bzw. seinen Vorgesetzten (Head of Service) infor-
mieren, die bzw. der wiederum die Regionaldirektorin bzw. den Regionaldirektor (Regional Director) benach-
richtigen wird.

7. Die Zuständigen (Head of Service / Service Manager / Principal Officer Safeguarding) werden gemeinschaft-
lich einen aufgrund einer Risikoabschätzung abgestimmten Aktionsplan entwerfen und schriftlich niederle-
gen.

8. Spätestens jetzt muss eine Entscheidung getroffen werden, ob die Behörde (social work department) oder 
die Polizei (vorzugsweise die Family Protection Unit) verständigt wird, wobei die Wünsche der Betroffenen 
bzw. des Betroffenen berücksichtigt werden können, aber nicht unbedingt müssen.

9. Das Formular mit der Bezeichnung Confirmation of Adult Protection Referral Form muss ausgefüllt und von 
der Behörde (social work department) eine Empfangsbestätigung angefordert werden.

10. Danach erfolgt eine gemeinsame Beschlussfassung mit Sozialarbeit/Polizei, wie und durch wen (allein oder 
zusammen) die weitere Untersuchung zu geschehen hat.

11. Danach sind die nächsten Angehörigen zu verständigen, auch wenn die Untersuchung des Falls noch kein 
klares Ergebnis erbracht hat.

12. Zudem erfolgt emotionale und sonstige Betreuung und Stützung der Klientin bzw. des Klienten.

13. Überwachen (Monitoring): Ein entsprechend ausgefülltes E-Formular ist an Principal Officer Safeguarding zu 
senden.
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4.3. FÜHRUNG VON REGISTERN, ÜBERPRÜFUNG VON STELLENBEWERBERIN-
NEN UND STELLENBEWERBERN 

4.3.1. ALLGEMEINE ÜBERSICHT

Seit dem Jahre 2004 existiert in England, Wales und Nordirland16 ein Register, welches jene Betreu-

ungspersonen enthält („social care staff“), denen die Arbeit mit in bestimmten stationären oder 

ambulanten Sozial- und Betreuungseinrichtungen versorgten Erwachsenen untersagt wird, weil sie 

Menschen misshandelt, geschädigt oder in Gefahr gebracht hatten und daher für bestimmte Tätig-

keiten als ungeeignet betrachtet werden. Es ist dabei gleichgültig, ob die betreffenden Personen 

hauptberuflich oder ehrenamtlich tätig waren. Zunächst als „Protection of Vulnerable Adults List” 

(POVA-Liste) bekannt, wurde dieses Register 2009 durch ein sogenanntes „Vetting And Barring 

Scheme“17 ersetzt, welches von einer neu geschaffenen Behörde, der „Independent Safeguarding 

Authority“ (ISA) betrieben wird. Diese Behörde führt jedoch keine eigenen Erhebungen durch, sondern 

ist auf die Informationen durch Dritte (Betreibende von sozialen Diensten, Personalrekrutierungs-

büros, lokale Sozial- und Gesundheitsbehörden u.a.) angewiesen. Auffällig gewordene Personen 

müssen verpflichtend gemeldet werden, wofür ein spezielles Erhebungsformular auszufüllen ist.

Es ist in Großbritannien weitgehend unbestritten, dass die Führung eines solchen Registers durch-

aus legitim und tauglich ist, um ungeeignetes Personal von der Beschäftigung mit vulnerablen 

Menschen fernzuhalten. Jede soziale Institution, die bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aufzunehmen gedenkt, muss sich vergewissern, ob diese Personen auf dieser Liste aufscheinen 

und gegebenenfalls die Einstellung verweigern. Umgekehrt ist es strafbar, sich als „gesperrte“ 

Person für eine entsprechende Position zu bewerben. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass 

eine Eintragung auf der schwarzen Liste auch wieder gelöscht wird.

Es ist offensichtlich, dass es sich um ein rein individualistisches Instrument handelt, d.h. es können 

so einzelne Täterinnen und Täter von der Wiederholung einer Tatbegehung abgehalten werden. 

Das Register ist hingegen gewiss nicht als allgemeine Interventions- oder Präventionsmaßnahme 

geeignet und wird daher immer nur eine beschränkte Sicherheit bieten können.

Bei der Interpretation von Art und Schweregrad der gemeldeten Gewalthandlungen ist ein offen-

sichtliches Unschärfeproblem gegeben. Korrekte Grenzziehungen sind bei finanziellen Delikten 

und bei sexuellem Missbrauch relativ eindeutig vorzunehmen. Bei anderen Übergriffen (z.B. bei 

16 In Schottland existiert seit 2007 ein ähnliches Register.
17 In den Registern des neuen Schemas sind zwei verschiedene „gesperrte“ Personenkategorien enthalten, nämlich jene, denen 

die Arbeit mit vulnerablen Erwachsenen und jene, denen die Arbeit mit Kindern untersagt wird.
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der sogenannten übertriebenen Körperpflege) ist es in der Praxis häufig schwierig, zu entscheiden, 

ob eine Schädigungsabsicht zu konstatieren ist oder ein minderes Vergehen wie leichte Fahrläs-

sigkeit oder überhaupt vielleicht nur ein unglückliches Zusammentreffen von Umständen vorliegt. 

Zur Hilfestellung bei der Entscheidung hat die zuständige Behörde (ISA) ein Handbuch entwickelt 

(„Guidance Notes for the Barring Decision Making Process“), worin detaillierte Definitionen und 

Musterbeispiele für emotional-psychologische, finanzielle, körperliche, sexuelle und verbale Ge-

walthandlungen enthalten sind.

Derartige Überprüfungen von Stellenbewerberinnen und -bewerbern – vor allem in Einrichtungen 

der Langzeitpflege – sind auch in den Vereinigten Staaten durchaus üblich (background checks). 

Ein Hauptunterschied zum britischen System besteht darin, dass in den USA kein separates 

Zentralregister geführt wird und auch keine bundesstaatlich einheitliche Regelung besteht. Das 

lässt Schlupflöcher entstehen und hat zur Folge, dass jede sich bewerbende Person von jeder po-

tenziellen Arbeitsstelle stets aufs Neue überprüft werden muss. Solche Überprüfungen sind zwar 

rechtlich zulässig, und es dürfen für diesen Zweck auch die Datenbanken des FBI ausgewertet 

werden, verpflichtend vorgeschrieben sind sie jedoch auch für Pflegeheime nicht. Eine Pilotstudie 

ergab unter allen Stellenbewerberinnen und -bewerbern eine Ablehnungsrate von 3% aufgrund 

solcher Überprüfungen (Connolly 2010). Kritisch ist anzumerken, dass auch Vergehen negativ zu 

Buche schlagen, die die für Pflege- und Betreuungsaufgaben kaum relevanten Bereiche betreffen, 

also etwa Verkehrs- und Verwaltungsstrafen. Überhaupt ist unbekannt, welche Art von früheren 

Straftaten in besonderer Weise Aggressionen und Gewaltbereitschaft gegen alte Menschen erhöht. 

Eine Auskunft darüber, ob diese Überprüfungen zu einer merklichen Erhöhung der Sicherheit von 

Bewohnerinnen und Bewohnern geführt bzw. präventiv gewirkt haben, kann mangels Untersu-

chungen nicht gegeben werden. 

4.3.2. MODELLPROJEKTE UND INTERVENTIONSSTUDIEN

Die Problematik des subjektiven Spielraums bei der Aufnahme in das Register wird aus einer 

umfassenden Analyse des Registersystems sichtbar (Stevens, Hussein u.a. 2008). So ist in den 

„Schwarzen Listen“ eine deutliche Überrepräsentierung von männlichen Betreuern festzustellen. 

Mit Bezug auf sexuellen Missbrauch sind sogar ausschließlich männliche Täter registriert. Es ist 

weiters auffällig, dass betreuende Personen in stationären Einrichtungen eher wegen körperlichen 

und emotionalen Missbrauchs auf der Liste landen, die Betreuerinnen und Betreuer in mobilen 

Einrichtungen hingegen eher wegen finanzieller Ausbeutung. Es gibt außerdem starke Indizien 

dafür, dass betreuende Personen, die (ethnischen) Minoritätsgruppen zugehören, mit höherer 

Wahrscheinlichkeit wegen Missbrauchs gemeldet werden dürften. Bei all diesen Auffälligkeiten 
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kann aufgrund der Datenlage nicht endgültig entschieden werden, ob es sich bei den gruppenmä-

ßig unterschiedlichen Registrierungswahrscheinlichkeiten um die schlichte Widerspiegelung von 

Tatsachen handelt oder ob vielleicht eine ungerechtfertigte Diskriminierung vorliegt.

Eine amerikanische Expertise zu den criminal background checks kommt zu dem Schluss, dass 

diese für Arbeitgebende im Bereich der Pflege ein wichtiges screening-Instrument bei der Per-

sonalauswahl darstellen und keine negativen Auswirkungen auf die Bewerber/innenlage haben 

(Lewin Group 2006). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass diese Überprüfungen wahrscheinlich nicht direkt schäd-

lich sein werden, doch ist die Effizienz und Effektivität solcher auf bestimmte Einzelpersonen 

konzentrierten Präventionsmaßnahmen sehr beschränkt bzw. nicht hinreichend belegt. Es scheint 

daher eher ratsam zu sein, die Energien und Ressourcen mehr in das Erreichen eines ausreichen-

den Personalschlüssels und in eine hochwertige Mitarbeiter/innenschulung, sowie in eine gute 

Pflegeplanung und ein positives Betriebsklima in den betreuenden und pflegenden Institutionen 

zu investieren.
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TEIL II

Michael Ganner

RECHTLICHE ASPEKTE DER GEWALTPRÄVENTION IM UMGANG MIT ÄLTEREN 
MENSCHEN IN ÖSTERREICH

EINLEITUNG

Gewalt in der Pflege und bei älteren Menschen ist ein nach wie vor tabuisiertes, aber im Alltag alter 

und pflegebedürftiger Personen und des Pflegepersonals häufig präsentes Thema. Neben der – 

in der Regel leichter sichtbaren – körperlichen Gewalt treten verschiedenste Formen psychischer 

Gewalt auf, die durch bestehende Abhängigkeitsverhältnisse begünstigt werden. Im professio-

nellen Pflegebereich werden besonders sexueller Missbrauch und sexuelle Gewalt beklagt. Die 

Haupttäter/innengruppe sind in diesen Fällen die älteren und pflegebedürftigen Personen,18 die 

Opfer sowohl Pflegepersonal als auch pflegebedürftige Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in 

Heimen. Aber auch sexueller Missbrauch durch Pflegepersonal an pflegebedürftigen Personen 

kommt gelegentlich vor. 

18 In diesem Kontext wäre es sinnvoll auf Sexualassistenz zu verweisen. Die öffentliche Diskussion zum Angebot unterschiedlicher 
Dienstleistungen in Form einer sexuellen Assistenz, vor allem für Menschen mit Beeinträchtigungen, hat in den letzten Jah-
ren deutlich zugenommen. Obwohl Sexualassistenz nicht speziell für ältere Menschen entwickelt wurde und angeboten wird, 
könnte diese dennoch eine Möglichkeit bilden, mit den gesundheitlichen, medizinischen und physischen, aber vor allem auch 
mit den psychologischen und sozialen Gegebenheiten und Schwierigkeiten im Bereich Sexualität im Alter umzugehen. Inwieweit 
jedoch davon gesprochen werden kann, dass Sexualassistenz gewaltpräventiv wirken kann, ist unklar. In einigen Ländern wie 
der Schweiz, Deutschland, Niederlande, England, Dänemark, Belgien und Frankreich wird sexuelle Assistenz in unterschiedli-
chen Formen angeboten (vgl. Pro Familia 2005, 4 ff). In Österreich ist die Sexualassistenz rechtlich nur eingeschränkt zulässig. 
Die Rahmenbedingungen und damit die Grenzen der rechtlichen Möglichkeiten werden durch die Prostitutionsgesetze der 
Bundesländer sowie durch das Strafgesetzbuch (z.B. Zuhälterei, Zuführung zur Prostitution, Entgeltliche Vermittlung von Sexual-
kontakten mit Minderjährigen etc.; §§ 214 ff StGB) festgelegt. Die Prostitutionsgesetze der Bundesländer enthalten weitgehend 
vergleichbare Regelungen. Unterschiede gibt es aber etwa hinsichtlich der Zulässigkeit der Örtlichkeit, wo Prostitution ausgeübt 
und angebahnt werden darf. In Kärnten, Salzburg und Tirol ist die Prostitution nur in behördlich bewilligten Bordellen zulässig 
(§ 3 Kärntner Prostitutionsgesetz, § 2 Salzburger Landessicherheitsgesetz, § 14 Tiroler Landes-Polizeigesetz), im Burgenland, in 
Niederösterreich, Oberösterreich und Wien darf die Prostitution in bestimmten Gebäuden (z.B. Alten-, Pflege- und Erholungshei-
men; § 4 Bgld. Landes-Polizeistrafgesetz, § 3 NÖ Prostitutionsgesetz,  
§ 5 Wiener Prostitutionsgesetz, ähnlich § 2 OÖ Polizeistrafgesetz) weder angebahnt noch ausgeübt werden. In der Steiermark ist 
die Ausübung der Prostitution grundsätzlich auf bewilligte Einrichtungen beschränkt. Davon ausgenommen sind aber – so auch 
in Wien – „Hausbesuche“ bei Klientinnen und Klienten (§ 3 Steiermärkisches Prostitutionsgesetz). In Vorarlberg ist die Prosti-
tution (das Gesetz spricht von „gewerbsmäßiger Unzucht“) ausschließlich in bewilligten Bordellen zulässig (§ 4 f Vlbg Gesetz 
über Angelegenheiten der Sittenpolizei). Solche Bewilligungen scheint es aber bisher nicht zu geben. Sexualassistentinnen und 
Sexualassistenten müssen sich bei entsprechenden geschlechtlichen Handlungen als Prostituierte registrieren und sich wö-
chentlich medizinisch untersuchen lassen. Das ist u.a. mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden. Die Vermittlung von 
Personen mit Beeinträchtigungen an Prostituierte ist grundsätzlich zulässig, wenn sie nicht gewinnorientiert erfolgt. 
Basierend auf einem speziellen Konzept entwickelte das Unternehmen „alpha nova“ zusammen mit dem Land Steiermark 
die geschützte Marke „LIBIDA - SEXUALBEGLEITUNG®“. Bei dieser speziell konzipierten Art der Sexualbegleitung absolvieren 
Sexualbegleiterinnen und Sexualbegleiter eine einjährige Ausbildung und sind dazu verpflichtet Qualitätskriterien einzuhal-
ten. Da dieser speziell entwickelten Art der Sexualbegleitung eine eigene Definition zugrunde liegt, die sich von Prostitution 
abgrenzt, sind die oben erwähnten rechtlichen Bestimmungen dafür zum Teil nicht relevant. (Zur ausführlichen Information 
siehe alpha nova, Fachstelle .hautnah. 2010 und 2012)
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Es wird in diesen Fällen nur sehr selten Anzeige bei den Sicherheitsbehörden erstattet. Beschwer-

den werden an Vertretungen von pflegebedürftigen Personen (Heimanwaltschaft, Patient/inn/en- 

anwaltschaft etc.), an Heimleitungen, Ärztinnen und Ärzte und Angehörige herangetragen. Die 

Problemlösung erfolgt dann häufig informell und intern (z.B. Entlassung, Kündigung, Mediation 

bzw. Schlichtungsgespräche etc.) oder auch gar nicht.19

Für das Verhindern des Entstehens von Aggression und in der Folge von Gewaltausübung sind 

Betreuungs- und Pflegestandards von großer Bedeutung, wozu insbesondere die Ausstattung 

mit qualifiziertem Personal und fachgerechten Hilfsmitteln (z.B. Rollstühle) zählen. Einheitliche 

Betreuungs- und Pflegestandards fehlen jedoch. Viele Einrichtungen orientieren sich aber an 

bestimmten Pflegekonzepten (z.B. nach Böhm). Einige gesetzliche Vorgaben betreffen die Berufs-

rechte der Ärztinnen und Ärzte sowie  die der Pflege- und Betreuungsberufe. Die Heimgesetze und 

-verordnungen der Bundesländer setzen diesbezüglich ein eher niedriges Niveau an und sind oft 

wenig konkret. Auf diese Regelungen wird daher hier im Detail nicht eingegangen. Bezeichnend für 

den Bereich ist auch beispielsweise, dass Leiterinnen und  Leiter von Pflegeeinrichtungen nur in 

einzelnen Bundesländern eine besondere Qualifizierung vorweisen bzw. eine eigene Ausbildung 

absolvieren müssen.

Juristisch betrachtet wird der Begriff „Gewalt20“ durch das Strafrecht definiert. Nur wenn diese vom 

Strafgesetzbuch festgelegten Taten vorliegen, werden auch entsprechende rechtliche Konsequen-

zen daraus gezogen. Dabei reicht regelmäßig der Verdacht, dass eine solche Tat begangen worden 

ist, um Anzeige- oder Meldepflichten auszulösen.

Ein Verdacht ist dann gegeben, wenn Umstände vorliegen, die nach menschlicher Erfahrung mit 

einiger Wahrscheinlichkeit auf die Begehung einer strafbaren Handlung schließen lassen. Für 

einen Verdacht müssen konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die es nach forensischen Erfahrungen 

als nahe liegend oder möglich erscheinen lassen, dass physische oder psychische Auffälligkeiten 

durch Misshandlungen, sexuellen Missbrauch etc. verursacht wurden.

Unter Misshandlung wird jede unangemessene Behandlung einer anderen Person verstanden, 

die das körperliche Wohlbefinden nicht ganz unerheblich beeinträchtigt, also Schmerzen oder 

Unbehagen hervorruft.

19 Hierbei handelt es sich um Informationen, die der Autor durch persönliche Gespräche mit im Pflegebereich tätigen Personen 
erworben hat.

20 In der gesamten Fachdiskussion wird hingegen von einem breiteren Gewaltbegriff ausgegangen, der auch subtile Formen von 
Gewalt, die nicht durch die strafrechtliche Definition abgedeckt werden können, beinhaltet.
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Quälen ist gegeben, wenn einer Person körperliche oder seelische Qualen zugefügt werden. Kör-

perliche Qualen können dabei sowohl durch Verletzungen als auch durch Misshandlungen oder 

Freiheitsbeschränkungen bewirkt werden, seelische Qualen hingegen auch durch Bedrohungen, 

Beschimpfungen oder durch sonstige Erniedrigungen.

Unter Vernachlässigung werden Fälle der Verletzung der Fürsorge- und Obhutspflicht verstanden, 

wenn sie gröblich sind und zu einer beträchtlichen Schädigung der Gesundheit oder körperlichen 

bzw. geistigen Entwicklung führen können oder bereits geführt haben.

Sexueller Missbrauch ist gegeben, wenn mit einer minderjährigen oder einer volljährigen Person 

geschlechtliche Handlungen vorgenommen werden, die ihre Interessen nicht selbst wahrnehmen 

kann. Berührungen und Entblößungen können den Tatbestand bereits erfüllen.

Eine leichte Körperverletzung liegt vor, wenn die Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit 

bis zu 24 Tage beträgt und keine an sich schwere Gesundheitsschädigung vorliegt (§ 84 Abs 1 

StGB). Jede an sich schwere Gesundheitsschädigung sowie jede Gesundheitsschädigung und 

Berufsunfähigkeit von mehr als 24 Tagen stellt eine schwere Körperverletzung dar.
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ANZEIGE- UND MELDEPFLICHTEN

(Lit.: Kletečka-Pulker 2006, I.6.) 

1. ALLGEMEINES

Die Aufdeckung von Gewalt, insbesondere in Nahebeziehungen, wie dies bei der Pflege und Betreu-

ung der Fall ist, steht regelmäßig in einem Spannungsverhältnis zwischen Verschwiegenheits- und 

Anzeige- bzw. Meldepflichten. Einerseits haben auch von Gewalt betroffene Personen ein Recht 

auf Verschwiegenheit (und Datenschutz) durch betreuende und pflegende Personen, auf der ande-

ren Seite können bestimmte Fälle von Gewalt nur durch Anzeige- und Meldepflichten aufgedeckt 

werden. Es ist daher im Einzelfall zwischen dem Interesse auf Geheimhaltung und dem Interesse 

auf Aufklärung abzuwägen. Dabei kann es sich neben dem individuellen Interesse der betroffenen 

Person auch um höherwertige Interessen der öffentlichen Rechts- und Gesundheitspflege handeln. 

Zudem fungieren gesetzliche Anzeige- und Meldepflichten, zumindest bei den davon betroffenen 

Berufsgruppen (Ärztinnen und Ärzte, Pflege- und Betreuungspersonal etc.), präventiv gegen die 

Anwendung von verschiedensten Formen der Gewalt.

Die berufsrechtliche Schweigepflicht der Gesundheits- und Pflegeberufe ist sehr umfassend nor-

miert und sieht nur in wenigen Fällen eine Durchbrechung, also Möglichkeit oder gar Pflicht zur 

Auskunft, vor. Der Grund für die umfassende Verschwiegenheitspflicht liegt in der Bedeutung des 

persönlichen Vertrauensverhältnisses zwischen betreuten Personen und den Angehörigen der 

betreuenden Sozial- und Gesundheitsberufe.

Verfassungsrechtlich wird die Schweigepflicht garantiert durch Art 8 EMRK, Art 20 B-VG und durch 

das Datenschutzgesetz 2000. Auf einfachgesetzlicher Ebene ergibt sich die Schweigepflicht insbe-

sondere für Gesundheitsberufe aus § 121 StGB (Verletzung von Berufsgeheimnissen), § 16 ABGB, 

§ 1328a ABGB (zivilrechtlicher Schutz von Persönlichkeitsrechten), ÄrzteG, GuKG, § 9 KaKuG + 

Landes-KAG (Krankenanstaltengesetze), AMG (Arzneimittelgesetz), MPG (Medizinproduktegesetz), 

UbG (Unterbringungsgesetz), Patient/inn/encharta etc. (s. Medizinrecht I/193). Hinzu kommen 

allenfalls entsprechende vertragliche Verpflichtungen aus dem Behandlungsvertrag oder aus dem 

Dienstrecht.

In allen diesen Fällen entfällt die Schweigepflicht, wenn die Offenbarung oder Verwertung nach 

Inhalt und Form durch ein öffentliches oder ein berechtigtes privates Interesse gerechtfertigt ist 

(z.B. § 121 Abs 5 StGB).
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2. GESETZLICHE ANZEIGE- UND MELDEPFLICHTEN

In der Praxis kommen Anzeigen durch Ärztinnen und Ärzte praktisch nur bei Gewalt gegen Minder-

jährige vor. Anzeigen bei Gewalt gegen pflegebedürftige Personen dürften eine Seltenheit sein.

2.1. BESONDERE ANZEIGE- UND MELDEPFLICHT FÜR ÄRZTINNEN UND ÄRZTE

2.1.1.  § 54 Ärztegesetz

(1) Der Arzt und seine Hilfspersonen sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen in Ausübung 

ihres Berufes anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse verpflichtet.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn

1. nach gesetzlichen Vorschriften eine Meldung des Arztes über den Gesundheitszustand 
bestimmter Personen vorgeschrieben ist,

2. Mitteilungen oder Befunde des Arztes an die Sozialversicherungsträger und Krankenfür-
sorgeanstalten oder sonstigen Kostenträger in dem Umfang, als er für den Empfänger zur 
Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bildet, 
erforderlich sind,

3. die durch die Offenbarung des Geheimnisses bedrohte Person den Arzt von der Geheim-
haltung entbunden hat,

4. die Offenbarung des Geheimnisses nach Art und Inhalt zum Schutz höherwertiger Interes-
sen der öffentlichen Gesundheitspflege oder der Rechtspflege unbedingt erforderlich ist.

(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch insoweit nicht, als die für die Honorar- oder Medi-

kamentenabrechnung gegenüber den Krankenversicherungsträgern, Krankenanstalten, sons-

tigen Kostenträgern oder Patienten erforderlichen Unterlagen zum Zweck der Abrechnung, 

auch im automationsunterstützten Verfahren, Dienstleistungsunternehmen überlassen 

werden. Eine allfällige Speicherung darf nur so erfolgen, dass Betroffene weder bestimmt 

werden können noch mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmbar sind. Diese anonymen Daten 

sind ausschließlich mit Zustimmung des Auftraggebers an die zuständige Ärztekammer über 

deren Verlangen weiterzugeben.

(4) Ergibt sich für den Arzt in Ausübung seines Berufes der Verdacht, dass durch eine gericht-

lich strafbare Handlung der Tod oder eine schwere Körperverletzung herbeigeführt wurde, 

so hat der Arzt, sofern Abs. 5 nicht anderes bestimmt, der Sicherheitsbehörde unverzüglich 

Anzeige zu erstatten. Gleiches gilt im Fall des Verdachts, dass eine volljährige Person, die 

ihre Interessen nicht selbst wahrzunehmen vermag, misshandelt, gequält, vernachlässigt 

oder sexuell missbraucht worden ist. 
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(5) Ergibt sich für den Arzt in Ausübung seines Berufes der Verdacht, dass ein Minderjähriger 

misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht worden ist, so hat der Arzt 

Anzeige an die Sicherheitsbehörde zu erstatten. Richtet sich der Verdacht gegen einen na-

hen Angehörigen (§ 166 StGB), so kann die Anzeige so lange unterbleiben, als dies das Wohl 

des Minderjährigen erfordert und eine Zusammenarbeit mit dem Jugendwohlfahrtsträger und 

gegebenenfalls eine Einbeziehung einer Kinderschutzeinrichtung an einer Krankenanstalt 

erfolgt.

(6) In den Fällen einer vorsätzlich begangenen schweren Körperverletzung hat der Arzt auf 

bestehende Opferschutzeinrichtungen hinzuweisen. In den Fällen des Abs 5 hat er überdies 

unverzüglich und nachweislich Meldung an den zuständigen Jugendwohlfahrtsträger zu er-

statten.

Es gibt zwei Fälle der Anzeigepflicht der Ärztin bzw. des Arztes bei volljährigen Personen  

nach ÄrzteG

• wenn durch eine gerichtlich strafbare Handlung der Tod oder eine schwere Körperverletzung 
herbeigeführt wurde;

• wenn eine volljährige Person, die ihre Interessen nicht selbst wahrzunehmen vermag, miss-
handelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht wurde.

2.1.2. ANZEIGEPFLICHT BEI KÖRPERVERLETZUNG ODER TOD DURCH STRAFTAT

Ergibt sich für die Ärztin bzw. den Arzt der Verdacht, dass eine volljährige Person durch eine gericht-

lich strafbare Handlung getötet oder schwer verletzt wurde, so trifft die Ärztin bzw. den Arzt eine 

unbedingte Anzeigepflicht (§ 54 Abs 4 Satz 1). Die auf Minderjährige zugeschnittene Ausnahme 

von der Anzeigepflicht gemäß § 54 Abs 5 ÄrzteG kommt bei Volljährigen nicht in Betracht. 

Neben der unverzüglichen Anzeige an die Sicherheitsbehörden, muss die Ärztin bzw. der Arzt im 

Fall einer vorsätzlich begangenen schweren Körperverletzung das Opfer auf bestehende Opfer-

schutzeinrichtungen hinweisen (§ 54 Abs 6 Satz 1). Für die Ärztin bzw. den Arzt wird es jedoch in 

der Regel schwierig zu beurteilen sein, ob seiner Patientin bzw. seinem Patienten die schwere 

Körperverletzung vorsätzlich zugefügt wurde. Eine vorsätzliche Begehung liegt (gemäß § 5 Abs 1 

iVm §§ 83, 84 StGB) jedenfalls vor, wenn die Täterin bzw. der Täter die schwere Körperverletzung 

ernstlich für möglich hält und sich damit abfindet (bedingter Vorsatz). Die Ärztin bzw. der Arzt wird 

sich dabei auf die Angaben der Patientin bzw. des Patienten verlassen müssen.
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Anerkannte Opferschutzeinrichtungen sind jene, die auf der Basis des SPG (Sicherheitspolizeige-

setz) vom Gewaltpräventionsbeirat des BMI anerkannt und allenfalls gefördert werden; z.B. Inter-

ventionsstellen in den Bundesländern; Kinder - und Jugendanwaltschaften der Bundesländer etc.

Ist eine volljährige oder minderjährige Person nur leicht verletzt, so ist die Ärztin bzw. der Arzt 

zu keiner Anzeige nach dem ÄrzteG verpflichtet. Ist die leichte Körperverletzung jedoch die Folge 

einer Misshandlung, des Quälens, Vernachlässigens oder von sexuellem Missbrauch, so hat die 

Ärztin bzw. der Arzt Anzeige zu erstatten.

Mit der Novelle 2011 zum KAKuG (BGBl. I Nr. 69/2011; Grundsatzgesetz des Bundes) wird den 

Landesgesetzgebenden aufgetragen, die Krankenanstalten zur Einrichtung von Kinder- und Opfer-

schutzgruppen zu verpflichten (mittels der Landes-Krankenanstaltengesetze; Ausführungsgesetze 

zum KAKuG). Gesundheitseinrichtungen sind für Opfer häuslicher Gewalt oft die erste Anlaufstelle 

und nehmen daher eine entsprechende Schlüsselposition ein. Um den Betroffenen neben der 

Versorgung der körperlichen Verletzungen auch weiter gehende Hilfe anzubieten bzw. Hilfsmög-

lichkeiten aufzuzeigen, wird neben der im KAKuG bereits verankerten Kinderschutzgruppe auch die 

Einrichtung einer Opferschutzgruppe für volljährige Betroffene häuslicher Gewalt vorgesehen. Mit 

der Etablierung einer Opferschutzgruppe wird eine teilweise bereits bestehende Praxis gesetzlich 

verankert. Der Vorschlag der Verankerung fußt auf einem Vorschlag des Gewaltschutzzentrums 

Oberösterreichs. Auch der VN-Menschenrechtsbeirat hat im letzten Berichtsentwurf seiner Ar-

beitsgruppe zum Universal Periodic Review betreffend Österreich unter Empfehlungen 92.71 und 

92.72 vom Februar 2011 Österreich aufgefordert, die Anstrengungen zur Schaffung geeigneter 

Schutzmaßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen (und Kinder) zu 

verstärken. Opferschutzgruppen können als wesentliche Maßnahme im Kontext dieser Empfeh-

lungen gesehen werden (262/ME XXIV. GP 4).

§ 8e KAKuG:

(1) Durch die Landesgesetzgebung sind die Träger der nach ihrem Anstaltszweck und Leistungs-

angebot in Betracht kommenden Krankenanstalten zu verpflichten, Kinderschutzgruppen 

einzurichten. Für Krankenanstalten, deren Größe keine eigene Kinderschutzgruppe erfordert, 

können Kinderschutzgruppen auch gemeinsam mit anderen Krankenanstalten eingerichtet 

werden. 

(2) Der Kinderschutzgruppe obliegen insbesondere die Früherkennung von Gewalt an oder Ver-

nachlässigung von Kindern und die Sensibilisierung der in Betracht kommenden Berufsgrup-

pen für Gewalt an Kindern sowie die Früherkennung von häuslicher Gewalt an Opfern, die 

das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
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(3) Der Kinderschutzgruppe haben jedenfalls als Vertreter des ärztlichen Dienstes ein Facharzt 

für Kinder- und Jugendheilkunde oder ein Facharzt für Kinderchirurgie, Vertreter des Pflege-

dienstes und Personen, die zur psychologischen Betreuung oder psychotherapeutischen 

Versorgung in der Krankenanstalt tätig sind, anzugehören. Die Kinderschutzgruppe kann, 

gegebenenfalls auch im Einzelfall, beschließen, einen Vertreter des zuständigen Jugend-

wohlfahrtsträgers beizuziehen.

(4) Durch die Landesgesetzgebung sind die Träger der nach ihrem Anstaltszweck und Leistungs-

angebot in Betracht kommenden Krankenanstalten zu verpflichten, Opferschutzgruppen für 

volljährige Betroffene häuslicher Gewalt einzurichten. Für Krankenanstalten, deren Größe 

keine eigene Opferschutzgruppe erfordert, können Opferschutzgruppen auch gemeinsam 

mit anderen Krankenanstalten eingerichtet werden. 

(5) Den Opferschutzgruppen obliegen insbesondere die Früherkennung von häuslicher Gewalt 

und die Sensibilisierung der in Betracht kommenden Berufsgruppen für häusliche Gewalt. 

(6) Der Opferschutzgruppe haben jedenfalls zwei Vertreter des ärztlichen Dienstes, die bei 

einem entsprechenden Leistungsangebot Vertreter der Sonderfächer Unfallchirurgie sowie 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe zu sein haben, anzugehören. Im Übrigen haben der Opfer-

schutzgruppe Angehörige des Pflegedienstes und Personen, die zur psychologischen Betreu-

ung oder psychotherapeutischen Versorgung in der Krankenanstalt tätig sind, anzugehören.  

(7) Von der Einrichtung einer Opferschutzgruppe kann abgesehen werden, wenn die Kinder-

schutzgruppe unter Beachtung der personellen Vorgaben des Abs 6 auch die Aufgaben der 

Opferschutzgruppe nach Abs 5 erfüllen kann. Anstelle einer Opferschutzgruppe und einer 

Kinderschutzgruppe kann auch eine Gewaltschutzgruppe eingerichtet werden, die unter Be-

achtung der personellen Vorgaben der Abs 3 und 6 sowohl die Aufgaben nach Abs 2 als auch 

nach Abs 5 wahrnimmt.

2.1.3. ANZEIGEPFLICHT BEI MISSHANDLUNG, QUÄLEN, VERNACHLÄSSIGUNG UND SEXUELLEM  

 MISSBRAUCH

Ist das Opfer zwar volljährig, kann es jedoch seine Interessen nicht selbst wahrnehmen – etwa wegen 

Gebrechlichkeit oder Krankheit – so hat die Ärztin bzw. der Arzt Anzeige an die Sicherheitsbehörde 

zu erstatten (§ 54 Abs 4 Satz 2 ÄrzteG). Eine vergleichbare Ausnahme der Anzeigepflicht, wie sie 

für Minderjährige im Falle eines Verdachts gegen nahe Angehörige statuiert wird (Abs 5), gibt es 

bei volljährigen Personen nicht. Die Ärztin bzw. der Arzt ist daher ausnahmslos zur unverzüglichen 

Anzeige verpflichtet, wenn sich für sie in Ausübung ihres Berufes bzw. für ihn in Ausübung seines 

Berufes der Verdacht ergibt, dass eine volljährige Person, die ihre Interessen nicht wahrnehmen 
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kann, misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht wurde.

Keine Anzeigepflicht trifft die Ärztin oder den Arzt aber, wenn eine volljährige Person misshandelt, 

gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht wurde und die Person dadurch nicht verletzt oder 

an der Gesundheit geschädigt wurde (Kletečka-Pulker 2001, 175).

Im Gegensatz zu der Anzeigepflicht nach Abs 5 (Misshandlung eines Minderjährigen), ist die An-

zeige nach dem Wortlaut des Abs 4 immer unverzüglich zu erstatten.

In Fällen eines Verdachts im Sinne des § 54 Abs 4 sind Aufzeichnungen über die den Verdacht 

begründenden Wahrnehmungen zu führen (Dokumentationspflicht). Den gemäß § 54 Abs 5 oder 

6 verständigten Behörden oder öffentlichen Dienststellen ist hierüber Auskunft zu erteilen (Aus-

kunftspflicht, § 51 ÄrzteG).

Eine Meldeermächtigung, wie sie früher § 54 Abs 4 ÄrzteG vorsah und wonach die Ärztin bzw. 

der Arzt in den oben genannten Fällen (Verdacht auf Tod, Körperverletzung, Misshandlung etc.) 

persönlich Betroffene bzw. Behörden oder öffentliche Dienststellen darüber informieren durfte, 

besteht nicht mehr. Für Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe wurde diese Mel-

deermächtigung jedoch beibehalten (§ 8 GuKG).

2.1.4. KONKURRIERENDE ANZEIGEPFLICHT NACH DER STRAFPROZESSORDNUNG

Nach § 78 Abs 1 StPO sind alle Behörden und öffentlichen Dienststellen zur Anzeige an eine 

Staatsanwaltschaft oder Sicherheitsbehörde verpflichtet, wenn ihnen von Amts wegen eine zu 

verfolgende strafbare Handlung bekannt wird, die ihren gesetzmäßigen Wirkungsbereich betrifft. 

Von dieser Anzeigepflicht sind z.B. die Amtsärztinnen und -ärzte erfasst.

§ 78 StPO enthält allerdings einige bedeutsame Einschränkungen: Nach § 78 Abs 2 Z 1 StPO besteht 

keine Anzeigepflicht, wenn die Anzeige eine amtliche Tätigkeit beeinträchtigt, deren Wirksamkeit 

eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf. Darüber hinaus besteht keine Anzeigepflicht, 

wenn und solange hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, die Strafbarkeit der Tat werde 

binnen kurzem durch schadensbereinigende Maßnahmen entfallen. 

Dieser letzte Ausnahmetatbestand spielt im Zusammenhang mit einer schweren Körperverlet-

zung oder Misshandlung keine Rolle, da bei diesen Handlungen eine Schadensgutmachung nicht 

möglich ist. Damit bleibt nur die Ausnahme des § 78 Abs 2 Z 1 StPO (Beeinträchtigung einer amt-

lichen Tätigkeit, deren Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf). Da sich 

§ 78 StPO jedoch nur an die Behörden und Dienststellen und nicht an die einzelnen dort tätigen 
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Beamtinnen und Beamten richtet, sehen die einzelnen Dienstrechtsgesetze ihrerseits wiederum 

Meldepflichten für die einzelnen Beamtinnen und Beamten vor. Jedoch ist auch diese Meldepflicht 

nicht ausnahmslos. Würde die Meldung ihrerseits eine amtliche Tätigkeit beeinträchtigen, deren 

Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf, besteht für die einzelne Person 

keine Meldepflicht an die Behördenleitung.

Nach § 78 Abs 1 StPO ist entscheidend, ob die amtliche Tätigkeit beeinträchtigt wird und ob ein 

Vertrauensverhältnis gegeben ist, und zwar unabhängig davon, ob es sich um einen Minderjährigen 

oder um eine volljährige Person handelt.

Soweit eine gesetzliche Anzeigepflicht besteht, sind der Kriminalpolizei, den Staatsanwaltschaften 

und den Gerichten zur Aufklärung einer Straftat einer bestimmten Person von Amts wegen oder 

auf Grund von Ersuchen Ablichtungen der Akten und sonstigen schriftlichen Aufzeichnungen zu 

übermitteln oder Akteneinsicht zu gewähren. Eine Berufung auf bestehende gesetzliche Verschwie-

genheitspflichten ist insoweit unzulässig (§ 79 StPO).

2.1.5. SANKTIONEN BEI VERLETZUNG DER ANZEIGEPFLICHT

Das ÄrzteG sieht keine Sanktion für die Verletzung der Anzeige- und Meldepflichten vor. Allenfalls 

können aber Schadenersatzansprüche in Frage kommen, wenn durch die Verletzung der Anzeige-

pflicht (zusätzliche) Schädigungen nicht verhindert werden.

Bei Verletzung der Anzeigepflicht nach § 78 StPO kann der Tatbestand des Amtsmissbrauchs durch 

Unterlassen (§§ 2, 302 StGB) erfüllt sein. Allerdings ist die Garant/inn/enstellung der Beamtin bzw. 

des Beamten dafür Voraussetzung, deren Reichweite sehr umstritten ist. Die Judikatur tendiert 

dazu, jede anzeigepflichtige Beamtin bzw. jeden anzeigepflichtigen Beamten bei Unterlassen der 

Anzeige zu bestrafen. Die Literatur ist hier zurückhaltender (vgl. Zenz 2009, 89).

In Betracht kommt unter Umständen eine Bestrafung wegen Unterlassung der Hilfeleistung (§ 95 StGB).

2.2. ANZEIGE- UND MELDEPFLICHT FÜR GESUNDHEITS- UND KRANKEN- 
PFLEGERINNEN UND -PFLEGER SOWIE PFLEGEHELFERINNEN UND -HELFER 

2.2.1. ANZEIGEPFLICHT GEMÄSS § 7 GuKG

§ 7 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG)

(1) Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind verpflichtet, der Sicherheitsbe-

hörde unverzüglich Anzeige zu erstatten, wenn sich in Ausübung ihres Berufes der Verdacht 
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ergibt, dass durch eine gerichtlich strafbare Handlung der Tod oder die schwere Körperverlet-

zung eines Menschen herbeigeführt wurde.

(2) Die Anzeigepflicht besteht nicht, wenn die Anzeige in den Fällen schwerer Körperverletzung 

eine Tätigkeit der Gesundheits- und Krankenpflege beeinträchtigte, deren Wirksamkeit eines 

persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf. In diesem Fall hat der Angehörige des Gesund-

heits- und Krankenpflegeberufes die betroffene Person über bestehende anerkannte Opfer-

schutzeinrichtungen zu informieren.

Es besteht, vergleichbar den Ärztinnen und Ärzten, eine berufsrechtliche Anzeigepflicht für An-

gehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe, die diese Tätigkeit freiberuflich oder als 

Gesellschafterin bzw. Gesellschafter einer offenen Erwerbsgesellschaft (OEG) ausüben. Für Pflege-

helferinnen und -helfer besteht eine vergleichbare Anzeigepflicht mangels selbständiger Tätigkeit 

nicht. Wird der Beruf im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausgeübt, besteht diese Anzeigepflicht 

nicht, sondern tritt an deren Stelle die Meldepflicht nach § 8 GuKG. Diese Meldepflicht gilt auch 

für Pflegehelferinnen und -helfer (Erlass).

Im Unterschied zum ÄrzteG besteht die Anzeigepflicht an die Sicherheitsbehörde nur, wenn der 

Verdacht besteht, dass durch eine gerichtlich strafbare Handlung der Tod oder eine schwere Kör-

perverletzung herbeigeführt wurde. Beim Verdacht auf Misshandlung, Quälen, Vernachlässigen 

oder auf sexuellen Missbrauch – von minderjährigen oder volljährigen Personen – besteht eine 

Meldepflicht an die Jugendwohlfahrtsbehörde bzw. an das Pflegschaftsgericht gemäß § 8 GuKG 

(siehe nächster Punkt).

Voraussetzung für die Ausnahme von der Anzeigepflicht gemäß Abs 2 ist das Bestehen oder die 

Erforderlichkeit eines besonderen Vertrauensverhältnisses für die Inanspruchnahme der Pflege 

und Betreuung. Ob ein besonderes Vertrauensverhältnis vorliegt oder erforderlich ist, ist nach 

der konkreten Tätigkeit des Personals zu beurteilen. Die Beurteilung, ob eine Anzeige zu erfolgen 

hat, hat dabei aufgrund einer berufsspezifischen Interessenabwägung, also primär nach pflege-

wissenschaftlichen und weniger nach juristischen Kriterien zu erfolgen. Bei Verdacht auf Tötung 

einer Person besteht unbedingte Anzeigepflicht.

Zu den anerkannten Opferschutzeinrichtungen siehe 2.1.1.

2.2.2. MELDEPFLICHT UND MELDEERMÄCHTIGUNG GEMÄSS § 8 GuKG

§ 8 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG)

(1) Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind ermächtigt, persönlich betroffe-
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nen Personen, Behörden oder öffentlichen Dienststellen Mitteilung zu machen, wenn sich in 

Ausübung ihres Berufes der Verdacht ergibt, dass 

1. durch eine gerichtlich strafbare Handlung der Tod oder die Körperverletzung eines Men-
schen herbeigeführt wurde oder

2. ein Minderjähriger oder eine sonstige Person, die ihre Interessen nicht selbst wahrzu-
nehmen vermag, misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht wurde, 
sofern das Interesse an der Mitteilung das Geheimhaltungsinteresse überwiegt.

(2) Im Falle des Abs 1 Z 2 sind Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe verpflichtet,

1. an den zuständigen Jugendwohlfahrtsträger bei Minderjährigen oder
2. an das Pflegschaftsgericht bei sonstigen Personen, die ihre Interessen nicht selbst wahr-

zunehmen vermögen, Meldung zu erstatten, sofern dies zur Verhinderung einer weiteren 
erheblichen Gefährdung des Wohls der betroffenen Person erforderlich ist.

§ 8 GuKG differenziert zwischen 

 » einer Meldeermächtigung an persönlich betroffene Personen, Behörden oder öffentliche 

Dienststellen (Abs 1) und

 » einer Meldepflicht (Abs 2).

Meldeermächtigung und Meldepflicht bestehen, ebenso wie die Anzeigepflicht, nur hinsichtlich sol-

cher Verdachtsfälle, die der Pflegeperson in Ausübung ihres Berufes zur Kenntnis gelangen. Zentraler 

Aspekt einer effektiven Pflege und Betreuungstätigkeit sind die Wahrung der Vertraulichkeit und der 

Verschwiegenheit, weshalb sowohl Meldeermächtigung als auch Meldepflicht eingeschränkt werden. 

Die Meldeermächtigung wird insofern relativiert, als sie in Verhältnis mit dem Geheimhaltungsinteresse 

gestellt wird (§ 8 Abs 1 Z 2 GuKG). Nur wenn das Interesse an der Mitteilung das Geheimhaltungsinte-

resse überwiegt, darf die Meldung an betroffene Personen, Behörden oder öffentlichen Dienststellen 

erfolgen. Ziel der Bestimmung ist es, eine Ausnahme von der beruflichen Verschwiegenheitspflicht 

und nicht eine Meldepflicht festzulegen (vgl. Grimm 2002, 76ff und Schwaighofer, Steiner 2000, 45 

ff). Eine vergleichbare Meldeermächtigung kennt das ÄrzteG nicht mehr. In der Praxis führt das dazu, 

dass die Ärztin bzw. der Arzt in bestimmten Fällen nicht berechtigt ist, die Schweigepflicht zu durch-

brechen, um z.B. persönlich Betroffenen eine Mitteilung zu machen, sehr wohl aber die diplomierte 

Krankenschwester bzw. der diplomierte Krankenpfleger.

Die Meldepflicht nach § 8 Abs 2 GuKG deckt sich weitgehend mit der Anzeigepflicht der Ärztinnen 

und Ärzte in diesen Fällen, hat aber andere Adressatinnen und Adressaten. Beim Verdacht auf 

Misshandlung, Quälen, Vernachlässigen oder auf sexuellen Missbrauch hat die Ärztin bzw. der Arzt 

Anzeige bei der Sicherheitsbehörde, die Angehörigen der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe 
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jedoch, wenn es sich bei den Opfern um Minderjährige handelt, Meldung an den Jugendwohlfahrts-

träger und, wenn es sich um Volljährige handelt, an das Pflegschaftsgericht zu erstatten.

Die Meldepflicht wird aber insofern relativiert, als sie nur besteht, sofern dies zur Verhinderung 

einer weiteren erheblichen Gefährdung des Wohls der betroffenen Person erforderlich ist. Sie hat 

sich also nicht primär am Strafverfolgungsinteresse, sondern am Schutz der betroffenen Person 

zu orientieren. Das Wohl der zu schützenden Person steht im Mittelpunkt und ist entscheidend 

für die Erforderlichkeit einer Meldung im Einzelfall.

2.2.3. SANKTIONEN BEI VERLETZUNG VON ANZEIGE- UND MELDEPFLICHTEN

Das GuKG sieht keine Sanktion für die Verletzung der Anzeige- und Meldepflichten vor. Allenfalls 

können aber Schadenersatzansprüche in Frage kommen, wenn durch die Verletzung der Anzeige- 

oder Meldepflicht Schädigungen nicht verhindert werden.

2.3. ANZEIGE- UND MELDEPFLICHTEN BZW. –ERMÄCHTIGUNGEN FÜR  
ANDERE GESUNDHEITS- UND SOZIALBERUFE 

Für andere in der Pflege tätige Berufsgruppen bestehen nur teilweise berufsrechtliche Anzeige- 

und Meldepflichten bzw. -ermächtigungen. Für die meisten Sozialbetreuungsberufe ergeben sich 

Anzeige- und Meldepflichten sowie Meldeermächtigung aus dem GuKG, weil in ihr Berufsbild die 

Ausbildung in der Pflegehilfe integriert ist (z.B. § 20 Abs 4 Tiroler Sozialbetreuungsberufegesetz). 

Das gilt etwa für Fach-Sozialbetreuer bzw. Fach-Sozialbetreuerin A und BA, wohl nicht aber für BB 

(Behindertenbegleitung) und Heimhelfer und Heimhelferinnen (§ 2; auch § 22 Abs 4).

Für Masseurinnen und Masseure statuiert eine den Ärztinnen und Ärzten sowie Gesundheits- und 

Krankenpflegeberufen vergleichbare Anzeigepflicht das Medizinische Masseur- und Heilmasse-

urgesetz:

§ 35 Medizinischer Masseur- und Heilmasseurgesetz

(1) Die Verschwiegenheitspflicht eines freiberuflich tätigen Heilmasseurs gemäß § 4 Abs 1 

besteht auch insoweit nicht, als die für die Honorarabrechnung gegenüber den Krankenver-

sicherungsträgern, Krankenanstalten, sonstigen Kostenträgern oder Patienten erforderli-

chen Unterlagen zum Zweck der Abrechnung, auch im automationsunterstützten Verfahren, 

Dienstleistungsunternehmen überlassen werden. Eine allfällige Speicherung darf nur so 

erfolgen, dass Betroffene weder bestimmt werden können noch mit hoher Wahrscheinlich-

keit bestimmbar sind.



PRÄVENTION UND INTERVENTION BEI GEWALT GEGEN ÄLTERE MENSCHEN

72

(2) Ergibt sich für den freiberuflich tätigen Heilmasseur in Ausübung seines Berufs der Ver-

dacht, dass durch eine gerichtlich strafbare Handlung der Tod oder die schwere Körperver-

letzung herbeigeführt wurde, so hat der Heilmasseur, sofern Abs 3 nicht anders bestimmt, 

der Sicherheitsbehörde unverzüglich Anzeige zu erstatten. Gleiches gilt im Fall des Ver-

dachts, dass eine volljährige Person, die ihre Interessen nicht selbst wahrzunehmen ver-

mag, misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht worden ist.

(3) Ergibt sich für den freiberuflich tätigen Heilmasseur in Ausübung seines Berufs der Verdacht, 

dass ein Minderjähriger misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht wor-

den ist, so hat der Heilmasseur Anzeige an die Sicherheitsbehörde zu erstatten. Richtet sich 

der Verdacht gegen einen nahen Angehörigen (§ 166 StGB), so kann die Anzeige so lange 

unterbleiben, als dies das Wohl des Minderjährigen erfordert und eine Zusammenarbeit mit 

dem Jugendwohlfahrtsträger und gegebenenfalls eine Einbeziehung einer Kinderschutzein-

richtung an einer Krankenanstalt erfolgt.

(4) In den Fällen einer vorsätzlich begangenen schweren Körperverletzung hat der freiberuflich 

tätige Heilmasseur auf bestehende Opferschutzeinrichtungen hinzuweisen. In den Fällen des 

Abs 3 hat er überdies unverzüglich und nachweislich Meldung an den zuständigen Jugend-

wohlfahrtsträger zu erstatten.

(5) In den Fällen eines Verdachts im Sinne des Abs 2 sind Aufzeichnungen über die den Verdacht 

begründenden Wahrnehmungen zu führen. Den gemäß Abs 3 oder 4 verständigten Behörden 

oder öffentlichen Dienststellen ist hierüber Auskunft zu erteilen.

Gleich wie bei den Ärztinnen und Ärzten, aber anders als bei den Gesundheits- und Krankenpfle-

geberufen hat die Anzeige nicht nur bei Verdacht auf eine schwere Körperverletzung oder den Tod, 

sondern auch bei Verdacht auf Misshandlung, Quälen, Vernachlässigen oder sexuellen Missbrauch 

von minderjährigen und volljährigen Personen an die Sicherheitsbehörde zu erfolgen. Bei Verdacht 

auf Misshandlung, Quälen, Vernachlässigen oder sexuellen Missbrauch von minderjährigen Per-

sonen ist zusätzlich Meldung an den Jugendwohlfahrtsträger zu erstatten.

Nur bei einem Verdacht auf schwere Körperverletzung oder Tod sowie auf Misshandlung, Quälen, 

Vernachlässigen oder sexuellen Missbrauch einer volljährigen Person sind die Wahrnehmungen zu 

dokumentieren (Abs 5). Beim Verdacht auf Misshandlung, Quälen, Vernachlässigen oder sexuellen 

Missbrauch einer minderjährigen Person ist das – eigenartigerweise – nicht der Fall.

Wie schon oben ausgeführt, sieht das GuKG keine Sanktion für die Verletzung der Anzeige- und 

Meldepflichten vor. Das Gleiche gilt für das Medizinischer Masseur- und Heilmasseurgesetz. Allen-



73

PRÄVENTION UND INTERVENTION BEI GEWALT GEGEN ÄLTERE MENSCHEN

falls können aber auch hier Schadenersatzansprüche in Frage kommen, wenn durch die Verletzung 

der Anzeige- oder Meldepflicht Schädigungen nicht verhindert werden.

2.4. ANZEIGERECHT UND ANZEIGEPFLICHT FÜR JEDE PERSON 

2.4.1. ALLGEMEINE HILFELEISTUNGSPFLICHT UND PFLICHT ZUR VERHINDERUNG VON STRAFTATEN

Aus der generellen Hilfeleistungspflicht (§ 95 StGB) und der allgemeinen Pflicht zur Verhinderung 

von Straftaten (§ 286 StGB) ergibt sich allenfalls die Pflicht, jedenfalls aber in der Regel das Recht, 

die Anwendung von Gewalt bzw. den Verdacht darauf bei den Sicherheitsbehörden anzuzeigen. 

Das betrifft etwa, im gegenständlichen Fall der Pflege, insbesondere jene Personen, für die keine 

entsprechenden berufsrechtlichen Pflichten bestehen: z.B. Hilfspersonal, Heimhelferinnen und 

-helfer, Psychotherapeutinnen und -therapeuten, Psychologinnen und Psychologen, Sanitäterinnen 

und Sanitäter, Angehörige etc.

Die bei diesen Personengruppen bestehende gesetzliche und/oder vertragliche Verschwiegen-

heitspflicht geht nur dann der Anzeigepflicht vor, wenn die Folgen aus der Verletzung der Schwei-

gepflicht schwer wiegender sind als die Folgen aus der unterlassenen Hilfeleistung (durch Anzeige) 

oder der drohenden strafbaren Handlung (Unzumutbarkeit wegen Interessenskonflikt; § 95 Abs 2 

StGB). Ein Entschuldigungsgrund liegt auch dann vor, wenn die Hilfeleistung wegen eigener Lei-

bes- oder Lebensgefahr unzumutbar ist. Das wird bei einer Anzeige an eine Sicherheitsbehörde 

kaum in Betracht kommen.

Gemäß § 95 StGB ist jede Person zur Hilfeleistung verpflichtet, wenn die Hilfe offensichtlich erfor-

derlich ist, um für einen Menschen – aus der ex-ante Betrachtung – eine Lebensgefahr oder eine 

schwere Gesundheitsbeeinträchtigung abzuwenden. Der typische Anwendungsfall sind (Verkehrs-)

Unfälle, aber auch andere Bedrohungsszenarien wie etwa die bevorstehende Anwendung von Gewalt 

oder die durch Gewaltanwendung verursachte Beeinträchtigung mit der Gefahr weiterer Schädi-

gung kommen in Betracht. Die Gefahr einer bloß geringfügigen Gesundheitsbeeinträchtigung löst 

die Hilfeleistungspflicht aber nicht aus. Die Hilfeleistung kann in jeder möglichen Maßnahme zur 

Abwendung der Gefahr, daher natürlich auch in Form einer Anzeige bei den Sicherheitsbehörden, 

geleistet werden. Sie muss jedoch möglichst rasch und zweckdienlich erfolgen.

2.4.2. ALLGEMEINES ANZEIGERECHT NACH § 80 StPO

§ 80 (1) Wer von der Begehung einer strafbaren Handlung Kenntnis erlangt, ist zur Anzeige an 

Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft berechtigt.
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Nach § 80 StPO ist jede Person berechtigt, strafbare Handlungen anzuzeigen, ohne deswegen 

wegen Verleumdung oder Ehrenbeleidigung belangt werden zu können. Betroffen sind davon alle 

strafbaren Handlungen, also auch Privatanklagedelikte. Selbst wenn sich die Anzeige im Nachhinein 

als unbegründet herausstellt oder zu keiner Verurteilung der Angezeigten bzw. des Angezeigten 

führt, drohen der Person, die Anzeige erstattet hat, keine Nachteile. Anzeigen, die im guten Glauben 

erstattet werden, sind grundsätzlich rechtmäßig und ziehen keine zivil- oder strafrechtlichen Folgen 

nach sich. Für gewisse Berufsgruppen gibt es jedoch im Hinblick auf die Verschwiegenheitspflicht 

Einschränkungen bezüglich des Rechts zur Anzeige. Nicht außer Acht gelassen werden darf jedoch, 

dass die Verletzung einer Verschwiegenheitspflicht durch rechtfertigenden Notstand gerechtfer-

tigt sein kann, nämlich dann, wenn die Anzeige das einzige und schonendste Mittel ist, um einen 

unmittelbar drohenden bedeutenden Nachteil abzuwenden, wie z.B. die unmittelbare Gefahr für 

Leib und Leben einer Person. Nach § 80 StPO besteht keine Verpflichtung zur Anzeige. Eine solche 

ergibt sich aber allenfalls aus der Pflicht zur Hilfeleistung nach § 95 StGB.

2.4.3. SANKTIONEN

§ 95 StGB Unterlassung der Hilfeleistung

(1) Wer es bei einem Unglücksfall oder einer Gemeingefahr (§ 176) unterlässt, die zur Rettung 

eines Menschen aus der Gefahr des Todes oder einer beträchtlichen Körperverletzung oder 

Gesundheitsschädigung offensichtlich erforderliche Hilfe zu leisten, ist mit Freiheitsstrafe 

bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen, wenn die Unterlassung der 

Hilfeleistung jedoch den Tod eines Menschen zur Folge hat, mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen, es sei denn, dass die Hilfeleis-

tung dem Täter nicht zuzumuten ist.

(2) Die Hilfeleistung ist insbesondere dann nicht zuzumuten, wenn sie nur unter Gefahr für Leib 

oder Leben oder unter Verletzung anderer ins Gewicht fallender Interessen möglich wäre.

§ 286 StGB Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung

(1) Wer es mit dem Vorsatz, dass vorsätzlich eine mit Strafe bedrohte Handlung begangen 

werde, unterlässt, ihre unmittelbar bevorstehende oder schon begonnene Ausführung zu 

verhindern oder in den Fällen, in denen eine Benachrichtigung die Verhinderung ermöglicht, 

der Behörde (§ 151 Abs 3) oder dem Bedrohten mitzuteilen, ist, wenn die strafbare Handlung 

zumindest versucht worden und mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht ist, 

mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. Die Strafe darf jedoch nach Art und Maß 

nicht strenger sein, als sie das Gesetz für die nicht verhinderte Tat androht. 
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(2) Der Täter ist nach Abs 1 nicht zu bestrafen, wenn er

1. die Verhinderung oder Benachrichtigung nicht leicht und ohne sich oder einen Angehö-
rigen der Gefahr eines beträchtlichen Nachteils auszusetzen, bewirken konnte,

2. von der mit Strafe bedrohten Handlung ausschließlich durch eine Mitteilung Kenntnis 
erhalten hat, die ihm in seiner Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden ist oder

3. durch die Verhinderung oder Benachrichtigung eine andere rechtlich anerkannte Ver-
schwiegenheitspflicht verletzen würde und die aus der Verletzung dieser Pflicht drohenden 
Folgen schwerer gewogen hätten als die nachteiligen Folgen aus der Unterlassung der 
Verhinderung oder Bekanntmachung.

2.5. WHISTLEBLOWING 

Whistleblowing-Hotlines sind bereits weltweit verbreitet und kommen auch in Österreich zuneh-

mend zum Einsatz. Beim Whistleblowing handelt es sich um das Aufdecken von Missständen, ge-

setzwidrigen Praktiken, ineffizienten Abläufen oder allgemeinen Gefahren durch Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter eines Unternehmens. Richtig eingesetzt ist das Whistleblowing eine geeignete 

Maßnahme der Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung in einem Unternehmen, weil die Infor-

mationen über Missstände und Schwachstellen direkt von den damit befassten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern kommen. Im medizinischen Bereich kommen Fehlerberichts- und Lernsysteme 

bereits in vielen europäischen Ländern zum Einsatz. In Österreich gibt es seit kurzer Zeit eine von 

verschiedenen Organisationen des Gesundheitswesens (z.B. Bundesministerium für Gesundheit, 

Hauptverband der Sozialversicherungsträger, Ärztekammer) betriebene Hotline („CIRSMEDICAL“21), 

die Angehörigen der Gesundheitsberufe die Möglichkeit bietet, Vorfälle anonym zu berichten.

Die Informantinnen und Informanten setzen sich dabei oft der Gefahr der Repression und des Mob-

bings durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch die Informationen belastet werden, oder 

durch das eigene Unternehmen aus. In den USA und in Großbritannien schützen eigene arbeitsrecht-

liche Gesetze whistleblower davor. In Österreich fehlt eine entsprechende Gesetzgebung bisher.

Schutz für die Informantinnen und Informanten bietet in Österreich primär das Datenschutzgesetz. 

Whistleblowing-Hotlines bedürfen nämlich der Genehmigung durch die Datenschutzkommission, 

weil dabei regelmäßig sensible oder strafrechtlich relevante Daten verarbeitet werden. Voraus-

setzung für die Genehmigung einer Whistleblowing-Hotline durch die Datenschutzkommission 

ist dabei, dass für die Meldungslegerinnen und -leger die volle Vertraulichkeit ihrer Person zuge-

sichert und sichergestellt wird (vgl. Leissler 2010, 202). Zusätzlich müssen einer solchen Hotline, 

21 siehe dazu Homepage unter: http://www.cirsmedical.at/index.php?id=71
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weil sie eine Kontrollmaßnahme darstellt, der Betriebsrat bzw. die einzelne Mitarbeiterin und 

der einzelne Mitarbeiter zustimmen. Weiters ist davon auszugehen, dass die Einrichtung einer 

Whistleblowing-Hotline die Menschenwürde iSd § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG berührt, weshalb zwingend 

eine Betriebsvereinbarung abzuschließen ist (vgl. Entschließungsantrag [824/A(E) XXIV. GP]22).

HEIMAUFENTHALTSGESETZ UND UNTERBRINGUNGSGESETZ

1. ÜBERBLICK

Heimaufenthaltsgesetz und Unterbringungsgesetz sind nicht die primären und typischen Instru-

mente der Gewaltprävention in der Pflege. Sie regeln aber auf einfachgesetzlicher Ebene, basierend 

auf verfassungsrechtlichen Vorgaben, die Zulässigkeit der Anwendung von Zwangsmaßnahmen 

bei psychisch kranken Personen und Personen mit geistigen Beeinträchtigungen. Das sind primär 

akute Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Gesundheitsschädigungen. Medizinische Zwangs-

behandlungen können nur nach dem Unterbringungsgesetz und daher nur in psychiatrischen 

Abteilungen oder Krankenanstalten vorgenommen werden. Sie sind im Stadium der Vorführung 

und Untersuchung jedoch nicht zulässig (Kopetzki 2005, Rz 151). Die zwangsweise Unterbringung 

(also mittels körperlicher Gewalt) in der Psychiatrie ist bei Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-

zungen hingegen zulässig. Verwahrlosung alleine reicht jedenfalls nicht. Diese muss ihre Ursache 

in einer psychischen Krankheit oder geistigen Beeinträchtigung haben und zu einer erheblichen 

Gesundheitsgefährdung führen. 

Die zwangsweise Unterbringung in Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen für Menschen mit 

Beeinträchtigungen ist gesetzlich nie gedeckt. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass 

viele alte Menschen ohne ihre Zustimmung und teilweise gegen ihren ausdrücklichen Willen in 

Pflegeheimen – oft unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt – untergebracht werden.

Damit wird klargestellt, welche Maßnahmen rechtmäßig und erlaubt sind und welche unrechtmäßig 

und daher als Gewalt zu qualifizieren sind.

Bei Zwangsmaßnahmen handelt es sich regelmäßig um Maßnahmen zum Schutz der betroffenen 

Personen oder Dritter (bei Fremdgefährdung). Betroffen davon sind zu einem großen Teil alte 

Menschen in Pflegeheimen.

22 Entschließungsauftrag zur Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes vom 21.10.2009, siehe: http://www.parlament.gv.at/ 
PAKT/VHG/XXIV/A/A_00824/fname_169927.pdf
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Typische Beispiele sind etwa Beschränkungen durch Medikamente (Sedativa), Fixierungen, das 

Anbringen von Bettgittern und das Einsperren in Räumen oder Gebäuden.

Die Anwendung von Zwangsmaßnahmen ist an strenge Kriterien gebunden und ist nur in seltenen 

Fällen gerechtfertigt. Zwangsmaßnahmen stellen nämlich einen massiven Eingriff in die Persön-

lichkeit der betroffenen Person dar und führen in der Folge zu entsprechend massiven Reaktionen 

wie z.B. zu erhöhter Aggression, zu erhöhter Inkontinenz und, mittelfristig betrachtet, auch zu 

erhöhter Sturzgefahr. Die Frage in solchen Fällen muss also lauten: Welche Maßnahmen können 

die Gefährdung bei der betroffenen Person – auch mittel- und langfristig – reduzieren, ohne da-

durch andere Schädigungen an der Person zu verursachen? Es bedarf also einer Abwägung der 

Rechtsgüter Gesundheit und Bewegungsfreiheit.

Die Beschränkung der persönlichen Freiheit bedarf jedenfalls eines besonders wichtigen Grundes 

und muss stets auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft werden (Art 1 Abs 3 PersFrG). Die zwangs-

weise Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt setzt zumindest eine drohende gewichtige 

gesundheitliche Schädigung voraus. 

Hoheitliche Eingriffe in die Bewegungsfreiheit gestattet neben dem Straf- und Fremdenrecht auch 

das Gesundheitsrecht, dem das Unterbringungsrecht und das Heimaufenthaltsgesetz zuzurechnen 

sind. Das Unterbringungsrecht regelt die Vornahme von Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen 

Anstalten und psychiatrischen Abteilungen. Das Heimaufenthaltsgesetz regelt Freiheitsbeschrän-

kungen im stationären Alten- und Behindertenbereich. Die persönlichen Voraussetzungen bei der 

betroffenen Person sind in beiden Fällen dieselben. Ob also jemand nach dem Unterbringungsgesetz 

oder nach dem Heimaufenthaltsgesetz in seiner Freiheit beschränkt wird, hängt ausschließlich 

von seinem Aufenthaltsort ab. 

Das Kontrollverfahren ist jedoch etwas unterschiedlich ausgestaltet: Während etwa nach dem Un-

terbringungsrecht Freiheitsbeschränkungen von Amts wegen innerhalb von vier Tagen gerichtlich 

zu überprüfen sind, findet eine gerichtliche Überprüfung nach dem Heimaufenthaltsgesetz nur auf 

Antrag bestimmter Personen (z.B. Bewohner/innenvertretung, betroffene Person und Vertrauens-

person) und innerhalb einer Frist von sieben Tagen statt.

2. SANKTIONEN

Gerade weil der Eingriff in die Persönlichkeit beträchtliche psychische und physische Konsequenzen 

bei der betroffenen Person nach sich ziehen kann, ist dieses Rechtsgut besonders stark geschützt 

(Strickmann 2008, 65ff; siehe auch Ganner 2006, IV/171). Auf Verfassungsebene wird der Schutz 
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vor Einschränkungen durch Art. 5 EMRK und das B-VG über den Schutz der persönlichen Freiheit 

(PersFrG) garantiert. 

Im Strafrecht kommen bei der Verletzung dieses Rechtsgutes primär eine Nötigung gemäß § 105 

StGB und eine Freiheitsentziehung gemäß § 99 StGB in Betracht:

§ 105 StGB Nötignung

(1) Wer einen anderen mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung zu einer Handlung, Duldung 

oder Unterlassung nötigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.

(2) Die Tat ist nicht rechtswidrig, wenn die Anwendung der Gewalt oder Drohung als Mittel zu 

dem angestrebten Zweck nicht den guten Sitten widerstreitet.

§ 99 StGB Freiheitsentziehung 

(1) Wer einen anderen widerrechtlich gefangen hält oder ihm auf andere Weise die persönliche 

Freiheit entzieht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

(2) Wer die Freiheitsentziehung länger als einen Monat aufrecht erhält oder sie auf solche Wei-

se, dass sie dem Festgehaltenen besondere Qualen bereitet, oder unter solchen Umständen 

begeht, dass sie für ihn mit besonders schweren Nachteilen verbunden ist, ist mit Freiheits-

strafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

STRAFAUSSCHLIESSUNGSGRÜNDE

§ 8 StGB Irrtümliche Annahme eines rechtfertigenden Sachverhaltes

  Wer irrtümlich einen Sachverhalt annimmt, der die Rechtswidrigkeit der Tat ausschließen 

würde, kann wegen vorsätzlicher Begehung nicht bestraft werden. Er ist wegen fahrlässiger 

Begehung zu bestrafen, wenn der Irrtum auf Fahrlässigkeit beruht und die fahrlässige Bege-

hung mit Strafe bedroht ist.

§ 9 StGB Rechtsirrtum

(1) Wer das Unrecht der Tat wegen eines Rechtsirrtums nicht erkennt, handelt nicht schuldhaft, 

wenn ihm der Irrtum nicht vorzuwerfen ist.

(2) Der Rechtsirrtum ist dann vorzuwerfen, wenn das Unrecht für den Täter wie für jedermann 

leicht erkennbar war oder wenn sich der Täter mit den einschlägigen Vorschriften nicht 

bekannt gemacht hat, obwohl er seinem Beruf, seiner Beschäftigung oder sonst den Umstän-

den nach dazu verpflichtet gewesen wäre.

(3) Ist der Irrtum vorzuwerfen, so ist, wenn der Täter vorsätzlich handelt, die für die vorsätzliche Tat 

vorgesehene Strafdrohung anzuwenden, wenn er fahrlässig handelt, die für die fahrlässige Tat. 
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Sowohl die Nötigung als auch die Freiheitsentziehung setzen Vorsatz voraus, sodass eine 

Bestrafung wegen fahrlässiger Begehung der Tat nicht möglich ist. Typisches Beispiel für eine 

irrtümliche Annahme eines rechtfertigenden Sachverhaltes wäre beispielsweise gegeben, 

wenn eine anordnungsbefugte Person trotz sorgfältigen Vorgehens sich in der Gefahrenprog-

nose irrt und zu Unrecht eine Freiheitsbeschränkung anordnet.

Ein Rechtsirrtum scheidet in der professionellen Pflege wohl jedenfalls aus, weil dort zweifellos 

die Verpflichtung besteht, sich mit den einschlägigen Vorschriften bekannt zu machen.

SCHADENERSATZANSPRÜCHE NACH ABGB, B-VG UND HeimAufG

Auf zivilrechtlicher Ebene genießt die persönliche Freiheit den Persönlichkeitsrechtsschutz des 

§ 16 iVm § 1329 ABGB. Das berechtigt verschuldensunabhängig zur Unterlassungsklage und bei 

Vorliegen von Verschulden (subjektiv vorwerfbares Verhalten) zu Schadenersatzansprüchen.

Zusätzlich statuiert schon das Verfassungsrecht für den Fall der ungerechtfertigten Freiheitsbeschrän-

kung einen verschuldensunabhängigen Schadenersatzanspruch, der auch ideelle Schäden umfasst:

Artikel 7 Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit (ähnlich auch Art. 

5 Abs 5 EMRK)

Jedermann, der rechtswidrig festgenommen oder angehalten wurde, hat Anspruch auf volle Ge-

nugtuung einschließlich des Ersatzes nicht vermögensrechtlichen Schadens.

Das Heimaufenthaltsgesetz, nicht aber das Unterbringungsgesetz, konkretisiert die Schadener-

satzansprüche, die durch eine Bedienstete bzw. einen Bediensteten oder eine Beauftragte bzw. 

einen Beauftragten einer in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallenden Einrichtung bei der 

Umsetzung des Gesetzes verursacht werden. Es handelt sich dabei um Amtshaftungsansprüche. 

Unter Umständen kann aber gegen die Bediensteten oder Beauftragten regressiert werden:

§ 24 HeimAufG Haftung und Rückersatz

(1) Der Bund haftet nach Maßgabe des Amtshaftungsgesetzes, BGBl. Nr. 20/1949, für den Scha-

den am Vermögen oder an der Person, den ein Bediensteter oder Beauftragter einer Einrich-

tung in Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch ein rechtswidriges Verhalten wem immer 

schuldhaft zugefügt hat. Der Bedienstete oder Beauftragte haftet dem Geschädigten nicht.

(2) Der Träger der Einrichtung haftet dem Bund für die nach Abs 1 erbrachten Leistungen, sofern 

der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist. 
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(3) Der Träger der Einrichtung kann vom Bediensteten oder Beauftragten für die nach Abs 2 er-

brachten Leistungen Rückersatz begehren, sofern dieser den Schaden vorsätzlich oder grob 

fahrlässig verursacht hat. Auf diesen Anspruch und seine Geltendmachung sind die Bestim-

mungen des Amtshaftungsgesetzes über den Rückersatz anzuwenden.

Auch für das Unterbringungsrecht ist die Amtshaftung durch die Rechtsprechung anerkannt, sodass 

in beiden Fällen – Heimaufenthaltsgesetz und Unterbringungsgesetz – die gleichen Haftungsan-

sprüche bestehen. Die Haftung ist dabei jeweils verschuldensunabhängig. Die Formulierung des  

§ 24 Abs 1 HeimAufG „wem immer schuldhaft zugefügt hat“ steht in Widerspruch zur diesbezüglich 

klaren Verfassungslage.

SACHWALTERRECHT

Der Sachwalter bzw. die Sachwalterin wird durch seine bzw. ihre gerichtliche Bestellung zur gesetz-

lichen Vertretung der besachwalteten Person (vgl. dazu ausführlicher Barth/Ganner 2010). Eine 

Sachwalterin bzw. ein Sachwalter ist zu bestellen, wenn eine Person auf Grund einer psychischen 

Krankheit oder geistigen Beeinträchtigung einzelne oder alle Angelegenheiten nicht ohne Gefahr 

eines Nachteils für sich besorgen kann und es tatsächlich Angelegenheiten gibt, die besorgt werden 

müssen. In der Praxis wird in den meisten Fällen eine Sachwalterin bzw. ein Sachwalter bestellt, 

weil Einkommens- und Vermögensangelegenheiten zu erledigen sind.

Die Sachwalterschaft ist grundsätzlich ein geeignetes Instrument der Prävention und Intervention 

bei finanzieller Ausbeutung sowie zur Verhinderung der Verwahrlosung und Vereinsamung. Der 

Schutz vor finanzieller Ausbeutung wird dadurch erreicht, dass die Einkommens- und Vermögens-

angelegenheiten auf die Sachwalterin bzw. den Sachwalter übertragen werden. Diese bzw. dieser 

muss die Einkommens- und Vermögenssituation erheben und dem Gericht in einem jährlichen 

Bericht darlegen. In diesem Zusammenhang muss sie bzw. er auch über ihre bzw. seine Tätigkeit 

und über die persönlichen Verhältnisse (z.B. Wohnverhältnisse, Gesundheitszustand) berichten  

(§ 130 AußStrG). Die unter Sachwalterschaft stehende Person kann rechtswirksam nur mehr 

Rechtsgeschäfte über geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens abschließen. Für alle 

anderen Rechtsgeschäfte fehlt ihr per Gesetz die erforderliche Geschäftsfähigkeit (§ 280 ABGB).

Aufgabe der Sachwalterin bzw. des Sachwalters ist es auch, die Verwahrlosung und Vereinsamung 

der besachwalteten Person zu verhindern. Im Rahmen der „Personensorge“ (§ 275 ABGB) muss 

die Sachwalterin bzw. der Sachwalter monatlich persönlichen Kontakt mit der betroffenen Person 

pflegen, die ärztliche und soziale Versorgung sicherstellten sowie notwendige Entscheidungen 

über die medizinische Behandlung (allenfalls auch Forschung und Herbeiführung der Fortpflan-
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zungsunfähigkeit) und den Wohnort treffen. Ihre bzw. seine Aufgabe ist es, die ärztliche und so-

ziale Versorgung zu organisieren (z.B. mobile Pflegedienste, Essen auf Rädern, Unterbringung im 

Pflegeheim), sie bzw. er muss die Versorgungs- und Betreuungsleistungen nicht selbst erbringen.

Die Sachwalterin bzw. der Sachwalter ist nicht berechtigt, Zwangsmaßnahmen vorzunehmen oder 

anzuordnen und kann daher zum Beispiel keine zwangsweise Heimunterbringung bewirken. Zwar 

ist es ihre bzw. seine Aufgabe, den Aufenthaltsort der besachwalteten Person zu bestimmen, 

wenn diese zu diesem Zeitpunkt nicht selbst entscheidungsfähig (einsichts- und urteilsfähig) ist 

und es nach dem richterlichen Bestellungsbeschluss zu ihrem bzw. seinem Wirkungskreis gehört. 

Diese Aufenthaltsbestimmung durch die Sachwalterin bzw. den Sachwalter, die bei dauerhafter 

Wohnortänderung zusätzlich der gerichtlichen Genehmigung bedarf (§ 284a ABGB), ist jedoch 

nicht zwangsweise, also gegen den aktiven Widerstand der betroffenen Person, durchsetzbar. Die 

Sachwalterin bzw. der Sachwalter kann auch keine Zwangsmaßnahmen in einem Heim oder in der 

Psychiatrie genehmigen. In diesen Fällen kommen die Bestimmungen und die Verfahren nach dem 

Heimaufenthalts- und Unterbringungsgesetz zur Anwendung.

STRAFRECHT

1. STRAFBARE HANDLUNGEN GEGEN LEIB UND LEBEN

§ 75 StGB Mord

 Wer einen anderen tötet, ist mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit le-

benslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen.

 Der Lainz-Skandal von 1989 endete mit Verurteilungen wegen Mordes.

§ 76 StGB Totschlag

 Wer sich in einer allgemein begreiflichen heftigen Gemütsbewegung dazu hinreißen lässt, 

einen anderen zu töten, ist mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

 In vielen Fällen der Tötung von schwer kranken oder pflegebedürftigen Personen gegen ihren 

Willen oder zumindest ohne ihre Zustimmung wurde auch, wegen der auf einer heftigen 

Gemütsbewegung beruhenden Motive, auf Totschlag entschieden (vgl. Entscheidung des 

Obersten Gerichtshofs: OGH 15.05.1992, 15 Os 131/91).

§ 77 StGB Tötung auf Verlangen

 Wer einen anderen auf dessen ernstliches und eindringliches Verlangen tötet, ist mit Frei-

heitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
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§ 78 StGB Mitwirkung am Selbstmord

 Wer einen anderen dazu verleitet, sich selbst zu töten, oder ihm dazu Hilfe leistet, ist mit 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

 Die §§ 77 und 78 StGB spielen in Fällen der Sterbehilfe eine bedeutende Rolle. In Deutsch-

land, aber auch in einigen anderen europäischen Ländern (z.B. Belgien, Schweden), ist die 

Beihilfe zum Selbstmord kein Delikt und daher auch nicht strafbar.

§ 80 StGB Fahrlässige Tötung

 Wer fahrlässig den Tod eines anderen herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu 

bestrafen.

§ 82 StGB Aussetzung

(1) Wer das Leben eines anderen dadurch gefährdet, dass er ihn in eine hilflose Lage bringt und 

in dieser Lage im Stich lässt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 

bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer das Leben eines anderen, der unter seiner Obhut steht oder 

dem er sonst beizustehen verpflichtet ist (§ 2), dadurch gefährdet, dass er ihn in einer hilflo-

sen Lage im Stich lässt.

(3) Hat die Tat den Tod des Gefährdeten zur Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von einem 

bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

§ 83 StGB Körperverletzung

(1) Wer einen anderen am Körper verletzt oder an der Gesundheit schädigt, ist mit Freiheitsstra-

fe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einen anderen am Körper misshandelt und dadurch fahrlässig 

verletzt oder an der Gesundheit schädigt.

(3) Voraussetzung ist die vorsätzliche, nicht jedoch die absichtliche (siehe unten § 87 StGB) 

Tatbegehung.

§ 84 StGB Schwere Körperverletzung

(1) Hat die Tat eine länger als vierundzwanzig Tage dauernde Gesundheitsschädigung oder 

Berufsunfähigkeit zur Folge oder ist die Verletzung oder Gesundheitsschädigung an sich 

schwer, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist der Täter zu bestrafen, wenn die Tat begangen worden ist
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1. mit einem solchen Mittel und auf solche Weise, womit in der Regel Lebensgefahr ver-
bunden ist,

2. von mindestens drei Personen in verabredeter Verbindung,
3. unter Zufügung besonderer Qualen oder
4. an einem Beamten, Zeugen oder Sachverständigen während oder wegen der Vollziehung 

seiner Aufgaben oder der Erfüllung seiner Pflichten.

(3) Ebenso ist der Täter zu bestrafen, wenn er mindestens drei selbständige Taten ohne begreifli-

chen Anlass und unter Anwendung erheblicher Gewalt begangen hat.

§ 85 StGB Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen

Hat die Tat für immer oder für lange Zeit

1. den Verlust oder eine schwere Schädigung der Sprache, des Sehvermögens, des Gehörs 
oder der Fortpflanzungsfähigkeit,

2. eine erhebliche Verstümmelung oder eine auffallende Verunstaltung oder
3. ein schweres Leiden, Siechtum oder Berufsunfähigkeit des Geschädigten zur Folge, .

so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

§ 86 StGB Körperverletzung mit tödlichem Ausgang

Hat die Tat den Tod des Geschädigten zur Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von einem bis 

zu zehn Jahren zu bestrafen.

§ 87 StGB Absichtliche schwere Körperverletzung

(1) Wer einem anderen eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs 1) absichtlich zufügt, ist mit 

Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

(2) Zieht die Tat eine schwere Dauerfolge (§ 85) nach sich, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von 

einem bis zu zehn Jahren, hat die Tat den Tod des Geschädigten zur Folge, mit Freiheitsstrafe 

von fünf bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

Voraussetzung ist die absichtliche, nicht nur die vorsätzliche (siehe oben § 83 StGB) Tatbegehung.

§ 88 StGB Fahrlässige Körperverletzung

(1) Wer fahrlässig einen anderen am Körper verletzt oder an der Gesundheit schädigt, ist mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Trifft den Täter kein schweres Verschulden und ist entweder
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1. die verletzte Person mit dem Täter in auf- oder absteigender Linie verwandt oder verschwä-
gert oder sein Ehegatte, sein eingetragener Partner, sein Bruder oder seine Schwester 
oder nach § 72 Abs 2 wie ein Angehöriger des Täters zu behandeln,

2. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010)
3. aus der Tat keine Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit einer anderen Person 

von mehr als vierzehntägiger Dauer erfolgt, so ist der Täter nach Abs 1 nicht zu bestrafen.

(3) In den im § 81 Abs 1 Z 1 bis 3 bezeichneten Fällen ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 

Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(4) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs 1) zur Folge, so ist der Täter mit Freiheits-

strafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen, in den im § 81 Abs 1 

Z 1 bis 3 bezeichneten Fällen aber mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

Das früher nur zugunsten von Gesundheitsberufen bestehende Privileg der Straffreiheit bei leich-

tem Verschulden und bloß geringfügiger Verletzung (Abs 2 Z 3) wurde nunmehr auf alle Personen 

ausgedehnt.

§ 89 StGB Gefährdung der körperlichen Sicherheit

Wer in den im § 81 Abs 1 Z 1 bis 3 bezeichneten Fällen, wenn auch nur fahrlässig, eine Gefahr für 

das Leben, die Gesundheit oder die körperliche Sicherheit eines anderen herbeiführt, ist mit Frei-

heitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.

§ 92 StGB Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen

(1) Wer einem anderen, der seiner Fürsorge oder Obhut untersteht und der das achtzehnte 

Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen Gebrechlichkeit, Krankheit oder einer geisti-

gen Behinderung wehrlos ist, körperliche oder seelische Qualen zufügt, ist mit Freiheitsstra-

fe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer seine Verpflichtung zur Fürsorge oder Obhut einem solchen 

Menschen gegenüber gröblich vernachlässigt und dadurch, wenn auch nur fahrlässig, des-

sen Gesundheit oder dessen körperliche oder geistige Entwicklung beträchtlich schädigt.

(3) Hat die Tat eine Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen (§ 85) zur Folge, so ist der Täter 

mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, hat sie den Tod des Geschädigten 

zur Folge, mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

§ 93 StGB Überanstrengung unmündiger, jüngerer oder schonungsbedürftiger Personen

(1) Wer einen anderen, der von ihm abhängig ist oder seiner Fürsorge oder Obhut untersteht und 

der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen seines Gesundheitszu-
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standes offensichtlich schonungsbedürftig ist, aus Bosheit oder rücksichtslos überanstrengt 

und dadurch, wenn auch nur fahrlässig, die Gefahr des Todes oder einer beträchtlichen 

Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung des Überanstrengten herbeiführt, ist mit Frei-

heitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) Hat die Tat eine der im § 92 Abs 3 genannten Folgen, so sind die dort angedrohten Strafen zu 

verhängen.

§ 94 StGB Imstichlassen eines Verletzten

(1) Wer es unterlässt, einem anderen, dessen Verletzung am Körper (§ 83) er, wenn auch nicht 

widerrechtlich, verursacht hat, die erforderliche Hilfe zu leisten, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 

einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Hat das Imstichlassen eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs 1) des Verletzten zur Folge, 

so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, hat es seinen Tod zur Folge, mit Frei-

heitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

(3) Der Täter ist entschuldigt, wenn ihm die Hilfeleistung nicht zuzumuten ist. Die Hilfeleistung 

ist insbesondere dann nicht zuzumuten, wenn sie nur unter der Gefahr des Todes oder einer 

beträchtlichen Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung oder unter Verletzung anderer 

überwiegender Interessen möglich wäre.

(4) Der Täter ist nach Abs 1 und 2 nicht zu bestrafen, wenn er schon wegen der Verletzung mit 

der gleichen oder einer strengeren Strafe bedroht ist.

§ 95 StGB Unterlassung der Hilfeleistung

(1) Wer es bei einem Unglücksfall oder einer Gemeingefahr (§ 176) unterlässt, die zur Rettung 

eines Menschen aus der Gefahr des Todes oder einer beträchtlichen Körperverletzung oder 

Gesundheitsschädigung offensichtlich erforderliche Hilfe zu leisten, ist mit Freiheitsstrafe 

bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen, wenn die Unterlassung der 

Hilfeleistung jedoch den Tod eines Menschen zur Folge hat, mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen, es sei denn, dass die Hilfeleis-

tung dem Täter nicht zuzumuten ist.

(2) Die Hilfeleistung ist insbesondere dann nicht zuzumuten, wenn sie nur unter Gefahr für Leib 

oder Leben oder unter Verletzung anderer ins Gewicht fallender Interessen möglich wäre.

siehe dazu oben unter Punkt „Anzeige und Meldepflichten“ 2.4. „Anzeigerecht und Anzeige-

pflicht für jede Person“ 
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2. STRAFBARE HANDLUNGEN GEGEN DIE FREIHEIT

§ 99 StGB Freiheitsentziehung

(1) Wer einen anderen widerrechtlich gefangen hält oder ihm auf andere Weise die persönliche 

Freiheit entzieht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

(2) Wer die Freiheitsentziehung länger als einen Monat aufrecht erhält oder sie auf solche Wei-

se, dass sie dem Festgehaltenen besondere Qualen bereitet, oder unter solchen Umständen 

begeht, dass sie für ihn mit besonders schweren Nachteilen verbunden ist, ist mit Freiheits-

strafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

siehe dazu oben „Sanktionen“

§ 105 StGB Nötigung

(1) Wer einen anderen mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung zu einer Handlung, Duldung 

oder Unterlassung nötigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.

(2) Die Tat ist nicht rechtswidrig, wenn die Anwendung der Gewalt oder Drohung als Mittel zu 

dem angestrebten Zweck nicht den guten Sitten widerstreitet.

In Betracht kommen hier beispielsweise das Waschen oder die Nahrungseingabe gegen den Wil-

len der Person, wobei bei entsprechender objektiver Notwendigkeit durchaus ein gewisser Druck 

zulässig ist. An erster Stelle sollten jedoch entsprechende, nicht auf Druck basierende Therapie-

ansätze und Pflegekonzepte zum Einsatz kommen. 

§ 107b StGB Fortgesetzte Gewaltausübung

(1) Wer gegen eine andere Person eine längere Zeit hindurch fortgesetzt Gewalt ausübt, ist mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

(2) Gewalt im Sinne von Abs 1 übt aus, wer eine andere Person am Körper misshandelt oder vor-

sätzliche mit Strafe bedrohte Handlungen gegen Leib und Leben oder gegen die Freiheit mit 

Ausnahme der strafbaren Handlungen nach §§ 107a, 108 und 110 begeht.

(3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren ist zu bestrafen, wer

1. die Tat gegen eine unmündige oder wegen Gebrechlichkeit, Krankheit oder einer geistigen 
Behinderung wehrlose Person begeht oder

2. durch die Tat eine umfassende Kontrolle des Verhaltens der verletzten Person herstellt 
oder eine erhebliche Einschränkung der autonomen Lebensführung der verletzten Person 
bewirkt.

(4) Wer eine Tat nach Abs 3 auf qualvolle Weise begeht oder im Rahmen einer fortgesetzten Ge-

waltausübung nach Abs 3 wiederholt Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und 
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Integrität begeht, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Hat eine 

Tat nach Abs 3 eine Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen (§ 85) zur Folge oder wird die 

Gewalt nach Abs 3 länger als ein Jahr ausgeübt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von fünf 

bis zu fünfzehn Jahren, hat sie aber den Tod der verletzten Person zur Folge, mit Freiheitsstra-

fe von zehn bis zu zwanzig Jahren zu bestrafen.

(5) Der Täter ist nicht nach den vorstehenden Bestimmungen zu bestrafen, wenn die Tat nach 

einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist.

§ 109 StGB Hausfriedensbruch

(1) Wer den Eintritt in die Wohnstätte eines anderen mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt 

erzwingt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.

(2) Der Täter ist nur mit Ermächtigung des in seinen Rechten Verletzten zu verfolgen.

(3) Wer auf die im Abs 1 geschilderte Weise in ein Haus, eine Wohnstätte, einen abgeschlosse-

nen Raum, der zum öffentlichen Dienst bestimmt ist oder zur Ausübung eines Berufes oder 

Gewerbes dient, oder in einen unmittelbar zu einem Haus gehörenden umfriedeten Raum 

eindringt, wobei

1. er gegen eine dort befindliche Person oder Sache Gewalt zu üben beabsichtigt

2. er oder mit seinem Wissen ein anderer Beteiligter (§ 12) eine Waffe oder ein anderes Mittel 

bei sich führt, um den Widerstand einer Person zu überwinden oder zu verhindern, oder 

3. das Eindringen mehrerer Personen erzwungen wird, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren zu bestrafen.

In den Schutzbereich dieser Bestimmung fallen unter anderem alle Eigentums- und Mietwohnungen 

sowie auch Miet- und Untermietzimmer samt Nebenräumen. Daher sind davon in der Regel auch 

Einzelzimmer in stationären Pflegeeinrichtungen erfasst. Das Betreten ist daher nur mit (vorheriger) 

Zustimmung durch die betroffene Person zulässig. Davon ausgenommen sind natürlich Notfälle 

(z.B. die Person reagiert nicht auf Klopfzeichen etc., weil sie vermutlich Hilfe benötigt; Ausbruch 

eines Feuers etc.).

§ 110 StGB Eigenmächtige Heilbehandlung

(1) Wer einen anderen ohne dessen Einwilligung, wenn auch nach den Regeln der medizini-

schen Wissenschaft, behandelt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geld-

strafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Hat der Täter die Einwilligung des Behandelten in der Annahme nicht eingeholt, dass durch 

den Aufschub der Behandlung das Leben oder die Gesundheit des Behandelten ernstlich 
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gefährdet wäre, so ist er nach Abs 1 nur zu bestrafen, wenn die vermeintliche Gefahr nicht 

bestanden hat und er sich dessen bei Aufwendung der nötigen Sorgfalt (§ 6) hätte bewusst 

sein können.

(3) Der Täter ist nur auf Verlangen des eigenmächtig Behandelten zu verfolgen.

Unter Heilbehandlung sind hier alle Behandlungen zu diagnostischen, therapeutischen, prophy-

laktischen oder schmerzlindernden Zwecken zu verstehen. Auch Personen, die keine Ärztinnen 

und Ärzte sind, insbesondere etwa Pflegepersonen, können dieses (Privatanklage-)Delikt begehen.  

§ 4 Abs 1 GuKG statuiert demgemäß auch ausdrücklich für das diplomierte Personal und für Pfle-

gehelferinnen und -helfer, dass jede eigenmächtige Heilbehandlung zu unterlassen ist.

3. VERLETZUNGEN DER PRIVATSPHÄRE UND BESTIMMTER BERUFS- 
GEHEIMNISSE

§ 118 StGB Verletzung des Briefgeheimnisses und Unterdrückung von Briefen

(1) Wer einen nicht zu seiner Kenntnisnahme bestimmten verschlossenen Brief oder ein anderes 

solches Schriftstück öffnet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis 

zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer, um sich oder einem anderen Unbefugten Kenntnis vom Inhalt 

eines nicht zu seiner Kenntnisnahme bestimmten Schriftstücks zu verschaffen,

1. ein verschlossenes Behältnis, in dem sich ein solches Schriftstück befindet, öffnet 
oder

2. ein technisches Mittel anwendet, um seinen Zweck ohne Öffnen des Verschlusses des 
Schriftstücks oder des Behältnisses (Z. 1) zu erreichen.

(3) Ebenso ist zu bestrafen, wer einen Brief oder ein anderes Schriftstück (Abs 1) vor Kenntnis-

nahme durch den Empfänger unterschlägt oder sonst unterdrückt.

(4) Der Täter ist nur auf Verlangen des Verletzten zu verfolgen. Wird die Tat jedoch von einem Be-

amten in Ausübung seines Amtes oder unter Ausnützung der ihm durch seine Amtstätigkeit 

gebotenen Gelegenheit begangen, so hat die Staatsanwaltschaft den Täter mit Ermächtigung 

des Verletzten zu verfolgen.

Briefe dürfen daher immer nur mit Zustimmung der Adressatin bzw. des Adressaten geöffnet werden.

§ 121 StGB Verletzung von Berufsgeheimnissen

(1) Wer ein Geheimnis offenbart oder verwertet, das den Gesundheitszustand einer Person 

betrifft und das ihm bei berufsmäßiger Ausübung eines gesetzlich geregelten Gesundheits-
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berufes oder bei berufsmäßiger Beschäftigung mit Aufgaben der Verwaltung einer Kranken-

anstalt oder mit Aufgaben der Kranken-, der Unfall-, der Lebens- oder der Sozialversicherung 

ausschließlich kraft seines Berufes anvertraut worden oder zugänglich geworden ist und 

dessen Offenbarung oder Verwertung geeignet ist, ein berechtigtes Interesse der Person zu 

verletzen, die seine Tätigkeit in Anspruch genommen hat oder für die sie in Anspruch genom-

men worden ist, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 

Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Wer die Tat begeht, um sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zuzuwenden oder 

einem anderen einen Nachteil zuzufügen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 

Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(3) Ebenso ist ein von einem Gericht oder einer anderen Behörde für ein bestimmtes Verfahren 

bestellter Sachverständiger zu bestrafen, der ein Geheimnis offenbart oder verwertet, das 

ihm ausschließlich kraft seiner Sachverständigentätigkeit anvertraut worden oder zugänglich 

geworden ist und dessen Offenbarung oder Verwertung geeignet ist, ein berechtigtes Interes-

se der Person zu verletzen, die seine Tätigkeit in Anspruch genommen hat oder für die sie in 

Anspruch genommen worden ist.

(4) Den Personen, die eine der in den Abs 1 und 3 bezeichneten Tätigkeiten ausüben, stehen 

ihre Hilfskräfte, auch wenn sie nicht berufsmäßig tätig sind, sowie die Personen gleich, die 

an der Tätigkeit zu Ausbildungszwecken teilnehmen.

(5) Der Täter ist nicht zu bestrafen, wenn die Offenbarung oder Verwertung nach Inhalt und Form 

durch ein öffentliches oder ein berechtigtes privates Interesse gerechtfertigt ist.

(6) Der Täter ist nur auf Verlangen des in seinem Interesse an der Geheimhaltung Verletzten  

(Abs 1 und 3) zu verfolgen.

Bei den Gesundheitsdaten einer Person handelt es sich um „sensible“ Daten nach dem Daten-

schutzgesetz. Diese werden daher zusätzlich zu § 121 StGB auch noch durch das Datenschutzge-

setz geschützt. 

siehe dazu unten Datenschutz
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DATENSCHUTZ

Wie schon oben (Anzeige- und Meldepflichten) ausgeführt, bestehen für professionell tätige Per-

sonen in der Versorgung und Betreuung älterer Menschen sowie für Ärztinnen und Ärzte strenge 

Verschwiegenheitspflichten, die sich einerseits aus den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 

und andererseits aus den vertraglichen Verpflichtungen ergeben.

Zusätzlich garantiert noch das als Verfassungsgesetz ausgestaltete Datenschutzgesetz die infor-

mationelle Selbstbestimmung, sodass personenbezogene Daten einer Person grundsätzlich nur 

mit ihrer Zustimmung weitergegeben werden dürfen. Der Verstoß dagegen ist ein Eingriff in ein 

wichtiges Persönlichkeitsrecht und daher wohl auch eine Form von „Gewalt“. Das Datenschutzgesetz 

gilt sowohl unmittelbar zwischen Privaten als auch zwischen öffentlich-rechtlichen Institutionen 

und der Bürgerin bzw. dem Bürger. Verfassungsbestimmungen sind in der Regel zwischen privaten 

Personen nicht unmittelbar anwendbar. Das Datenschutzgesetz bildet hier eine Ausnahme.

ARTIKEL 1 DATENSCHUTZGESETZ (VERFASSUNGSBESTIMMUNG)

§ 1 DSG Grundrecht auf Datenschutz

(1) Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und Famili-

enlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, 

soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht. Das Bestehen eines solchen Interesses 

ist ausgeschlossen, wenn Daten infolge ihrer allgemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer 

mangelnden Rückführbarkeit auf den Betroffenen einem Geheimhaltungsanspruch nicht 

zugänglich sind.

(2) Soweit die Verwendung von personenbezogenen Daten nicht im lebenswichtigen Interesse 

des Betroffenen oder mit seiner Zustimmung erfolgt, sind Beschränkungen des Anspruchs 

auf Geheimhaltung nur zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen eines anderen 

zulässig, und zwar bei Eingriffen einer staatlichen Behörde nur auf Grund von Gesetzen, die 

aus den in Art. 8 Abs 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, genannten Gründen notwendig sind. Derartige 

Gesetze dürfen die Verwendung von Daten, die ihrer Art nach besonders schutzwürdig sind, 

nur zur Wahrung wichtiger öffentlicher Interessen vorsehen und müssen gleichzeitig ange-

messene Garantien für den Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen festlegen. 

Auch im Falle zulässiger Beschränkungen darf der Eingriff in das Grundrecht jeweils nur in 

der gelindesten, zum Ziel führenden Art vorgenommen werden.
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(3) Jedermann hat, soweit ihn betreffende personenbezogene Daten zur automationsunterstütz-

ten Verarbeitung oder zur Verarbeitung in manuell, d.h. ohne Automationsunterstützung 

geführten Dateien bestimmt sind, nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen

1. das Recht auf Auskunft darüber, wer welche Daten über ihn verarbeitet, woher die Daten 
stammen, und wozu sie verwendet werden, insbesondere auch, an wen sie übermittelt 
werden;

2. das Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten und das Recht auf Löschung unzulässi-
gerweise verarbeiteter Daten.

(4) Beschränkungen der Rechte nach Abs 3 sind nur unter den in Abs 2 genannten Voraussetzun-

gen zulässig.

(5) Gegen Rechtsträger, die in Formen des Privatrechts eingerichtet sind, ist, soweit sie nicht in 

Vollziehung der Gesetze tätig werden, das Grundrecht auf Datenschutz mit Ausnahme des 

Rechtes auf Auskunft auf dem Zivilrechtsweg geltend zu machen. In allen übrigen Fällen ist 

die Datenschutzkommission zur Entscheidung zuständig, es sei denn, dass Akte der Gesetz-

gebung oder der Gerichtsbarkeit betroffen sind.

Grundsätzlich werden die Geheimhaltungsinteressen einer Person gemäß § 8 Abs 1 Z 2 DSG 2000 

auch bei der Weitergabe nicht-sensibler Daten nur dann nicht verletzt, wenn sie dieser zugestimmt 

hat oder wenn es sich um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person handelt. Weitere Tat-

bestände, die eine Verwendung solcher Daten rechtfertigen, sind beispielsweise eine ausdrück-

liche gesetzliche Ermächtigung oder überwiegende berechtigte Interessen der auftraggebenden 

Person oder einer dritten Person. Die Zustimmung muss gemäß § 4 Z 14 DSG 2000 „ohne Zwang“ 

abgegeben werden und überdies „in Kenntnis der Sachlage für den konkreten Fall“ erfolgen. 

Es bedarf daher einer umfassenden Information der betroffenen Person über die Verwendung der 

Daten. Fehlt diese, führt das jedenfalls zur Unwirksamkeit der Zustimmung (Drobesch, Grosinger 

2000, § 4 Anm. zu Z 14). Eine wirksame Zustimmung liegt daher nur vor, wenn sich die Einwilligung 

auf einen konkreten Verwendungsfall bezieht und die betroffene Person weiß, welche Daten zu 

welchem Zweck verwendet werden sollen. Für die Zustimmung ist grundsätzlich keine Schriftform 

vorgesehen, allerdings bedarf es bei der Verwendung sensibler Daten einer „ausdrücklichen“ Zu-

stimmung und die Beweislast, dass diese erteilt wurde, liegt bei der Person, die die Daten weitergibt.

Bei der Verwendung sensibler Daten werden schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen gemäß  

§ 9 DSG 2000 ausschließlich dann nicht verletzt,23 wenn

23 Es handelt sich hierbei nur um eine beispielhafte Aufzählung der im Gesetz angeführten Tatbestände, wobei vor allem jene 
herausgegriffen wurden, die für den Bereich der Pflege und Betreuung von Bedeutung sind.
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• die Daten in nur indirekt personenbezogener Form verwendet werden oder
• der Betroffene seine Zustimmung zur Verwendung der Daten ausdrücklich erteilt hat, wobei 

ein Widerruf jederzeit möglich ist und die Unzulässigkeit der weiteren Verwendung der Daten 
bewirkt, oder

• die Verarbeitung oder Übermittlung zur Wahrung lebenswichtiger Interessen des Betroffenen 
notwendig ist und seine Zustimmung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann oder

• die Verwendung der Daten zur Wahrung lebenswichtiger Interessen eines anderen notwendig 
ist* oder

• die Daten zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der Ge-
sundheitsversorgung oder -behandlung oder für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten 
erforderlich sind und die Verwendung dieser Daten durch ärztliches Personal oder sonstige 
Personen erfolgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen.

* Während bei der Verwendung von Daten im lebenswichtigen Interesse der betroffenen Person geprüft werden muss, ob eine 
Zustimmung eingeholt werden kann, ist dies bei lebenswichtigen Interessen Dritter nicht erforderlich; (Drobesch, Grosinger 
2000, § 9 Anm zu Z 7 und 8).

„Sensible Daten“ (besonders schutzwürdige Daten) sind gem. § 4 Z 2 DSG 2000 Daten natürlicher 

Personen über ihre rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, Gewerkschaftszugehö-

rigkeit, religiöse oder philosophische Überzeugung, Gesundheit oder ihr Sexualleben.

Hier müsste wohl zumindest eine relevante strafrechtliche Verurteilung der betroffenen Perso-

nen vorliegen, um ein „überwiegendes berechtigtes Interesse“ von Dritten (§ 8 Abs 1 Z 4 DSG) 

zu rechtfertigen. Jedenfalls wäre wohl auch eine entsprechende gesetzliche Ermächtigung oder 

Verpflichtung erforderlich und es müsste der Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses 

dienen (§ 9 Z 3 DSG).

Möglich ist aber jedenfalls, vor Abschluss des Dienstvertrages eine Strafregisterauskunft der Be-

werberin bzw. des Bewerbers zu verlangen.
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TELEMARKETING

Das Telemarketing, auch als „Cold Calling“, Telefonverkauf oder Telefonmarketing bezeichnet, ist 

eine Form des Direktvertriebs, bei dem die Akquise, die Beratung und der Vertragsabschluss in 

Teilschritten oder komplett per Telefon vorgenommen werden. In der Praxis werden dabei häufig 

ältere Personen durch aufdringliche Telefonverkäuferinnen und -verkäufer zur Einwilligung in 

Vertragsschlüsse „genötigt“. Dadurch hat die Branche einen schlechten Ruf erworben und die 

vielfach festgestellten unlauteren Praktiken haben auch zu entsprechenden rechtlichen Konse-

quenzen geführt. Die wesentlichen Regelungen enthalten das Telekommunikationsgesetz (TKG), 

wonach unerbetene Anrufe und Sendungen strafbar sind, das Bundesgesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb (UWG), welches unlautere Geschäftspraktiken untersagt und unter Strafe stellt sowie 

das Konsumentenschutzgesetz (KSchG), welches für Rechtsgeschäfte mittels Telekommunikation 

besonders verbraucher/innenfreundliche Bestimmungen vorsieht.

1. TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ (TKG)

§ 107 TKG Unerbetene Nachrichten

(1) Anrufe - einschließlich das Senden von Fernkopien - zu Werbezwecken ohne vorherige Einwil-

ligung des Teilnehmers sind unzulässig. Der Einwilligung des Teilnehmers steht die Einwilli-

gung einer Person, die vom Teilnehmer zur Benützung seines Anschlusses ermächtigt wurde, 

gleich. Die erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden; der Widerruf der Einwilli-

gung hat auf ein Vertragsverhältnis mit dem Adressaten der Einwilligung keinen Einfluss.

(2) Die Zusendung einer elektronischen Post – einschließlich SMS – ist ohne vorherige Einwilli-

gung des Empfängers unzulässig, wenn

1. die Zusendung zu Zwecken der Direktwerbung erfolgt oder
2. an mehr als 50 Empfänger gerichtet ist

(3) Eine vorherige Zustimmung für die Zusendung elektronischer Post gemäß Abs 2 ist dann 

nicht notwendig, wenn

1. der Absender die Kontaktinformation für die Nachricht im Zusammenhang mit dem Ver-
kauf oder einer Dienstleistung an seine Kunden erhalten hat und

2. diese Nachricht zur Direktwerbung für eigene ähnliche Produkte oder Dienstleistungen 
erfolgt und

3. der Empfänger klar und deutlich die Möglichkeit erhalten hat, eine solche Nutzung der 
elektronischen Kontaktinformation bei deren Erhebung und zusätzlich bei jeder Über-
tragung kostenfrei und problemlos abzulehnen und
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4. der Empfänger die Zusendung nicht von vornherein, insbesondere nicht durch Eintragung 
in die in § 7 Abs 2 E-Commerce-Gesetz genannte Liste, abgelehnt hat.

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 133/2005)

(5) Die Zusendung elektronischer Post zu Zwecken der Direktwerbung ist jedenfalls unzulässig, 

wenn die Identität des Absenders, in dessen Auftrag die Nachricht übermittelt wird, ver-

schleiert oder verheimlicht wird oder bei der keine authentische Adresse vorhanden ist, an 

die der Empfänger eine Aufforderung zur Einstellung solcher Nachrichten richten kann.

(6) Wurden Verwaltungsübertretungen nach Absatz 1, 2 oder 5 nicht im Inland begangen, gelten 

sie als an jenem Ort begangen, an dem die unerbetene Nachricht den Anschluss des Teilneh-

mers erreicht.

§ 109 TKG Verwaltungsstrafbestimmungen

…

(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 37 000 Euro zu be-

strafen, wer

…

19. entgegen § 107 Abs 1 Anrufe zu Werbezwecken tätigt
20. entgegen § 107 Abs 2 oder 5 elektronische Post zusendet

Zu beachten ist allerdings, dass Verträge allenfalls trotz unzulässigen Anrufs etc. zustande kom-

men können. Dann bietet das Rücktrittsrecht nach § 5e KSchG die Möglichkeit, den vertraglichen 

Verpflichtungen zu entkommen.

siehe dazu gleich unten

2. BUNDESGESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB (UWG)

§ 1 UWG Unlautere Geschäftspraktiken

(1) Wer im geschäftlichen Verkehr

1. eine unlautere Geschäftspraktik oder sonstige unlautere Handlung anwendet, die ge-
eignet ist, den Wettbewerb zum Nachteil von Unternehmen nicht nur unerheblich zu 
beeinflussen, oder

2. eine unlautere Geschäftspraktik anwendet, die den Erfordernissen der beruflichen Sorg-
falt widerspricht und in Bezug auf das jeweilige Produkt geeignet ist, das wirtschaftliche 
Verhalten des Durchschnittsverbrauchers, den sie erreicht oder an den sie sich richtet, 
wesentlich zu beeinflussen, kann auf Unterlassung und bei Verschulden auf Schadener-
satz in Anspruch genommen werden.
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(2) Wendet sich eine Geschäftspraktik an eine Gruppe von Verbrauchern, so ist Durchschnitts-

verbraucher das durchschnittliche Mitglied dieser Gruppe. Geschäftspraktiken gegenüber 

Verbrauchern, die voraussichtlich in einer für den Unternehmer vernünftigerweise vorher-

sehbaren Art und Weise das wirtschaftliche Verhalten nur einer eindeutig identifizierbaren 

Gruppe von Verbrauchern wesentlich beeinflussen, die auf Grund von geistigen oder kör-

perlichen Gebrechen, Alter oder Leichtgläubigkeit im Hinblick auf diese Praktiken oder die 

ihnen zugrundeliegenden Produkte besonders schutzbedürftig sind, sind aus der Sicht eines 

durchschnittlichen Mitglieds dieser Gruppe zu beurteilen.

(3) Unlautere Geschäftspraktiken sind insbesondere solche, die

1. aggressiv im Sinne des § 1a oder
2. irreführend im Sinne des § 2 sind.

(4) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet

1. „Produkt“ jede Ware oder Dienstleistung, einschließlich Immobilien, Rechten und Ver-
pflichtungen;

2. „Geschäftspraktik“ jede Handlung, Unterlassung, Verhaltensweise oder Erklärung, kom-
merzielle Mitteilung einschließlich Werbung und Marketing eines Unternehmens, die 
unmittelbar mit der Absatzförderung, dem Verkauf oder der Lieferung eines Produkts 
zusammenhängt;

3. „wesentliche Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens des Verbrauchers“ die An-
wendung einer Geschäftspraktik, um die Fähigkeit des Verbrauchers, eine informierte 
Entscheidung zu treffen, spürbar zu beeinträchtigen und damit den Verbraucher zu einer 
geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte;

4. „Verhaltenskodex“ eine Vereinbarung oder einen Vorschriftenkatalog, die bzw. der nicht 
durch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union vorgeschrieben ist und das Verhalten der Unternehmen definiert, die sich in Bezug 
auf eine oder mehrere spezielle Geschäftspraktiken oder Wirtschaftszweige zur Einhaltung 
dieses Kodex verpflichten;

5. „Aufforderung zum Kauf“ jede kommerzielle Kommunikation, welche die Merkmale des 
Produkts und den Preis in einer Weise angibt, die den Mitteln der verwendeten kommerzi-
ellen Kommunikation angemessen ist und den Verbraucher dadurch in die Lage versetzt, 
einen Kauf zu tätigen;

6. „unzulässige Beeinflussung eines Verbrauchers“ die Ausnutzung einer Machtposition 
gegenüber dem Verbraucher zur Ausübung von Druck – auch ohne die Anwendung oder 
Androhung von körperlicher Gewalt –, wodurch die Fähigkeit des Verbrauchers, eine 
informierte Entscheidung zu treffen, wesentlich eingeschränkt wird;

7. „geschäftliche Entscheidung eines Verbrauchers“ jede Entscheidung dessen darüber, 
ob, wie und unter welchen Bedingungen er einen Kauf tätigen, eine Zahlung insgesamt 
oder teilweise leisten, ein Produkt behalten oder abgeben oder ein vertragliches Recht im 
Zusammenhang mit dem Produkt ausüben will, unabhängig davon, ob der Verbraucher 
beschließt, tätig zu werden oder ein Tätigwerden zu unterlassen;
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8. „berufliche Sorgfalt“ den Standard an Fachkenntnissen und Sorgfalt, bei dem billigerweise 
davon ausgegangen werden kann, dass ihn der Unternehmer gemäß den anständigen 
Marktgepflogenheiten in seinem Tätigkeitsbereich anwendet.

(5) Der Unternehmer hat in Verfahren auf Unterlassung oder Schadenersatz nach Abs 1 bis 3 die 

Richtigkeit der Tatsachenbehauptungen im Zusammenhang mit einer Geschäftspraktik zu 

beweisen, wenn ein solches Verlangen unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen 

des Unternehmers und anderer Marktteilnehmer wegen der Umstände des Einzelfalls ange-

messen erscheint.

§ 1a UWG Aggressive Geschäftspraktiken

(1) Eine Geschäftspraktik gilt als aggressiv, wenn sie geeignet ist, die Entscheidungs- oder Ver-

haltensfreiheit des Marktteilnehmers in Bezug auf das Produkt durch Belästigung, Nötigung, 

oder durch unzulässige Beeinflussung wesentlich zu beeinträchtigen und ihn dazu zu veran-

lassen, eine geschäftliche Entscheidung zu treffen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.

(2) Bei der Feststellung, ob eine aggressive Geschäftspraktik vorliegt, ist auch auf belastende 

oder unverhältnismäßige Hindernisse nichtvertraglicher Art abzustellen, mit denen der Un-

ternehmer den Verbraucher an der Ausübung seiner vertraglichen Rechte – insbesondere am 

Recht, den Vertrag zu kündigen oder zu einem anderen Produkt oder einem anderen Unter-

nehmen zu wechseln – zu hindern versucht.

(3) Jedenfalls als aggressiv gelten die im Anhang unter Z 24 bis 31 angeführten Geschäftspraktiken.

Als aggressive Geschäftspraxis gemäß dem Anhang zum UWG gilt:
26. Die Anwerbung von Kunden durch hartnäckiges und unerwünschtes Ansprechen über 

Telefon, Fax, E-Mail oder sonstige für den Fernabsatz geeignete Medien, außer in Fällen 
und in den Grenzen, in denen ein solches Verhalten gesetzlich gerechtfertigt ist, um 
eine vertragliche Verpflichtung durchzusetzen. Dies gilt unbeschadet des Artikels 10 der 
Richtlinie 97/7/EG sowie der Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG.

§ 2 UWG Irreführende Geschäftspraktiken

(1) Eine Geschäftspraktik gilt als irreführend, wenn sie unrichtige Angaben (§ 39) enthält oder 

sonst geeignet ist, einen Marktteilnehmer in Bezug auf das Produkt über einen oder mehrere 

der folgenden Punkte derart zu täuschen, dass dieser dazu veranlasst wird, eine geschäftli-

che Entscheidung zu treffen, die er andernfalls nicht getroffen hätte:

1. das Vorhandensein oder die Art des Produkts;
2. die wesentlichen Merkmale des Produkts oder die wesentlichen Merkmale von Tests oder 

Untersuchungen, denen das Produkt unterzogen wurde;
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3. den Umfang der Verpflichtungen des Unternehmens, die Beweggründe für die Geschäfts-
praktik, die Art des Vertriebsverfahrens, die Aussagen oder Symbole jeder Art, die im 
Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder die sich auf eine 
Zulassung des Unternehmens oder des Produkts beziehen;

4. den Preis, die Art der Preisberechnung oder das Vorhandensein eines besonderen Preis-
vorteils;

5. die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur;
6. die Person, die Eigenschaften oder die Rechte des Unternehmers oder seines Vertreters, 

wie Identität und Vermögen, seine Befähigungen, sein Status, seine Zulassung, Mitglied-
schaften oder Beziehungen sowie gewerbliche oder kommerzielle Eigentumsrechte oder 
Rechte an geistigem Eigentum oder seine Auszeichnungen und Ehrungen;

7. die Rechte des Verbrauchers aus Gewährleistung und Garantie oder die Risiken, denen 
er sich möglicherweise aussetzt.

(2) Jedenfalls als irreführend gelten die im Anhang unter Z 1 bis 23 angeführten Geschäftspraktiken.

(3) Eine Geschäftspraktik gilt ferner als irreführend, wenn sie geeignet ist, einen Marktteilneh-

mer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen 

hätte und das Folgende enthält:

1. jegliche Vermarktung eines Produkts einschließlich vergleichender Werbung, die eine 
Verwechslungsgefahr mit einem Produkt oder Unternehmenskennzeichen eines Mitbe-
werbers begründet;

2. das Nichteinhalten von Verpflichtungen, die der Unternehmer im Rahmen eines Verhal-
tenskodex, auf den er sich verpflichtet hat, eingegangen ist, sofern

a) es sich nicht um eine Absichtserklärung, sondern um eine eindeutige Verpflichtung 
handelt, deren Einhaltung nachprüfbar ist, und

b) der Unternehmer im Rahmen einer Geschäftspraktik darauf hinweist, dass er durch 
den Kodex gebunden ist.

(4) Eine Geschäftspraktik gilt auch dann als irreführend, wenn sie unter Berücksichtigung der 

Beschränkungen des Kommunikationsmediums wesentliche Informationen nicht enthält, die 

der Marktteilnehmer benötigt, um eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen, 

und die somit geeignet ist, einen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu 

veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.

(5) Als wesentliche Informationen im Sinne des Abs 4 gelten jedenfalls die im Gemeinschafts-

recht festgelegten Informationsanforderungen in Bezug auf kommerzielle Kommunikation 

einschließlich Werbung und Marketing.

(6) Bei einer Aufforderung an Verbraucher zum Kauf gelten folgende Informationen als wesent-

lich im Sinne des Abs 4, sofern sich diese Informationen nicht unmittelbar aus den Umstän-

den ergeben:
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1. die wesentlichen Merkmale des Produkts in dem für das Medium und das Produkt an-
gemessenen Umfang;

2. Name und geographische Anschrift des Unternehmens und gegebenenfalls des Unter-
nehmens, für das gehandelt wird;

3. der Preis einschließlich aller Steuern und Abgaben oder, wenn dieser vernünftigerweise 
nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art seiner Berechnung;

4. gegebenenfalls Fracht-, Liefer- und Zustellkosten oder, wenn diese vernünftigerweise 
nicht im Voraus berechnet werden können, die Tatsache, dass solche zusätzlichen Kosten 
anfallen können;

5. die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen sowie das Verfahren zum Umgang mit 
Beschwerden, falls sie von den Erfordernissen der beruflichen Sorgfalt abweichen;

6. gegebenenfalls das Bestehen eines Rücktrittsrechts.

(7) Der Anspruch auf Schadenersatz kann gegen Personen, die sich gewerbsmäßig mit der Ver-

breitung öffentlicher Ankündigungen befassen, nur geltend gemacht werden, wenn sie die 

Unrichtigkeit der Angaben kannten, gegen ein Medienunternehmen nur, wenn dessen Ver-

pflichtung bestand, die Ankündigung auf ihre Wahrheit zu prüfen (§ 4 Abs 2).

STRAFBARKEIT DER AGGRESSIVEN ODER IRREFÜHRENDEN GESCHÄFTSPRAKTIKEN

§ 4 UWG

(1) Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbes in einer öffentlichen Bekannt-

machung oder in einem Medium (§ 1 Abs 1 Z 1 MedienG) wissentlich aggressive oder irrefüh-

rende Geschäftspraktiken anwendet, ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen 

zu bestrafen.

(2) Werden Angaben der im Abs 1 erwähnten Art als Ankündigungen durch Medien veröffent-

licht, so ist das Medienunternehmen nicht verpflichtet, ihre Wahrheit zu prüfen, sofern die 

Ankündigungen als entgeltliche deutlich zu erkennen sind.

(3) Die Verfolgung findet nur auf Verlangen eines nach § 14 erster Satz zur Geltendmachung des 

Unterlassungsanspruches Berechtigten statt. Zum Verfahren sind die in Mediensachen  

(§§ 40, 41 Abs 2 und 3 MedienG) zuständigen Gerichte berufen.

§ 14 UWG Anspruch auf Unterlassung

(1) In den Fällen der §§ 1, 1a, 2, 2a, 3, 9a, 9c und 10 kann der Anspruch auf Unterlassung von 

jedem Unternehmer, der Waren oder Leistungen gleicher oder verwandter Art herstellt oder 

in den geschäftlichen Verkehr bringt (Mitbewerber), oder von Vereinigungen zur Förderung 

wirtschaftlicher Interessen von Unternehmern geltend gemacht werden, soweit diese Vereini-

gungen Interessen vertreten, die durch die Handlung berührt werden. In den Fällen der  

§§ 1, 1a, 2, 2a, 9a und 9c kann der Anspruch auf Unterlassung auch von der Bundeskammer 
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für Arbeiter und Angestellte, der Wirtschaftskammer Österreich, der Präsidentenkonferenz 

der Landwirtschaftskammern Österreichs, vom Österreichischen Gewerkschaftsbund oder 

von der Bundeswettbewerbsbehörde geltend gemacht werden. In den Fällen aggressiver 

oder irreführender Geschäftspraktiken nach § 1 Abs 1 Z 2, Abs 2 bis 4, §§ 1a oder 2 kann 

der Unterlassungsanspruch auch vom Verein für Konsumenteninformation geltend gemacht 

werden.

(2) Liegt der Ursprung des Verstoßes in den Fällen aggressiver oder irreführender Geschäftsprakti-

ken nach § 1 Abs 1 Z 2, Abs 2 bis 4, §§ 1a oder 2 in Österreich, so kann der Anspruch auf Unter- 

lassung auch von jeder der im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften von der Kommissi-

on gemäß Art. 4 Abs 3 der Richtlinie 98/27/EG über Unterlassungsklagen zum Schutz der Ver- 

braucherinteressen, ABl. Nr. L 166 vom 11. Juni 1998, S 51, veröffentlichten Stellen und Orga-

nisationen eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union geltend gemacht werden, 

sofern

1. die von dieser Einrichtung geschützten Interessen in diesem Mitgliedstaat beeinträchtigt 
werden und

2. der in der Veröffentlichung angegebene Zweck der Einrichtung diese Klagsführung recht-
fertigt.

(3) Die Veröffentlichung nach Abs 2 ist bei Klagseinbringung nachzuweisen.

§ 16 UWG Umfang der Schadenersatzpflicht

(1) Wer auf Grund dieses Gesetzes berechtigt ist, einen Anspruch auf Schadenersatz zu stellen, 

kann auch den Ersatz des entgangenen Gewinns fordern.

(2) Außerdem kann das Gericht einen angemessenen Geldbetrag als Vergütung für erlittene 

Kränkungen oder andere persönliche Nachteile zusprechen, wenn dies in den besonderen 

Umständen des Falles begründet ist.

§ 25 UWG Urteilsveröffentlichung

(1) In den Fällen der §§ 4 [also bei wissentlicher Anwendung aggressiver oder irreführender Ge-

schäftspraktiken in einer öffentlichen Bekanntmachung oder in einem Medium] und 10 kann 

angeordnet werden, dass das verurteilende Erkenntnis auf Kosten des Verurteilten zu veröf-

fentlichen sei.

Verbot des Abschlusses von Verträgen nach dem Schneeballsystem und glückspielartiger Formen 

des Vertriebes von Waren
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§ 27 UWG

(1) Es ist untersagt, in einem Geschäftsbetrieb Verträge nach dem sogenannten Schneeballsys-

tem abzuschließen. 

(2) Unter dieser Bezeichnung sind Vereinbarungen zu verstehen, durch die einem Kunden 

gegen ein unbedingt zu leistendes Entgelt die Lieferung einer Ware oder die Verrichtung 

einer Leistung unter der Bedingung zugesichert wird, dass der Kunde mittels der ihm überge-

benen Anweisungen oder Scheine dem Unternehmen des Zusichernden oder eines anderen 

weitere Abnehmer zuführt, die mit diesem Unternehmen in ein gleiches Vertragsverhältnis 

treten.

(3) Verträge dieser Art, die zwischen dem Geschäftsmann und dem Kunden oder zwischen die-

sem und einem Dritten geschlossen werden, sind nichtig.

(4) Das vom Kunden Geleistete kann gegen Verzicht auf die Lieferung der Ware oder auf die Ver-

richtung der Leistung oder gegen Rückstellung der schon empfangenen Ware zurückgefordert 

werden.

§ 29 UWG

(1) Es ist untersagt, im geschäftlichen Verkehr durch Zusenden von Einladungen, Berechtigungs-

scheinen u. dgl. oder überhaupt durch schriftliche Mitteilungen, die für einen größeren Kreis 

von Personen bestimmt sind, zum Abschluss der in den §§ 27 und 28 verbotenen Verträge 

aufzufordern.

(2) Wer diesem Verbot oder den in den §§ 27, 28 und 28a ausgesprochenen Verboten zuwider-

handelt, begeht - sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung 

erfüllt - eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld-

strafe bis zu 2.900 € zu bestrafen.

3. KONSUMENTENSCHUTZGESETZ (KSCHG)

Soll tatsächlich ein gültiger Vertrag über Telefon, Internet, E-Mail etc. abgeschlossen werden, sind 

die Bestimmungen über Vertragsschlüsse im Fernabsatz zu beachten. Die Käuferin bzw. der Käufer 

hat demnach das Recht auf eine ausführliche Information bereits vor Vertragsschluss und kann 

auch noch nach Vertragsabschluss vom Vertrag zurücktreten.

§ 5a KSchG

(1) Die §§ 5c bis 5i gelten für Verträge, die unter ausschließlicher Verwendung eines oder meh-

rerer Fernkommunikationsmittel geschlossen werden, sofern sich der Unternehmer eines für 

den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems bedient.
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(2) Fernkommunikationsmittel im Sinn des Abs 1 sind Kommunikationsmittel, die zum Ab-

schluss eines Vertrages ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Parteien verwendet 

werden können, insbesondere Drucksachen mit oder ohne Anschrift, Kataloge, Pressewer-

bungen mit Bestellschein, vorgefertigte Standardbriefe, Ferngespräche mit Personen oder 

Automaten als Gesprächspartnern, Hörfunk, Bildtelefon, Telekopie, Teleshopping sowie 

öffentlich zugängliche elektronische Medien, die eine individuelle Kommunikation ermögli-

chen, wie etwa die elektronische Post.

§ 5c KSchG

(1) Der Verbraucher muss rechtzeitig vor Abgabe seiner Vertragserklärung über folgende Infor-

mationen verfügen:

1. Name (Firma) und ladungsfähige Anschrift des Unternehmers,
2. die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung, 
3. den Preis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern,
4. allfällige Lieferkosten,
5. die Einzelheiten der Zahlung und der Lieferung oder Erfüllung,
6. das Bestehen eines Rücktrittsrechts, außer in den Fällen des § 5f,
7. die Kosten für den Einsatz des Fernkommunikationsmittels, sofern sie nicht nach dem 

Grundtarif berechnet werden,
8. die Gültigkeitsdauer des Angebots oder des Preises sowie
9. die Mindestlaufzeit des Vertrages, wenn dieser eine dauernde oder wiederkehrende 

Leistung zum Inhalt hat.

(2) Die in Abs 1 genannten Informationen müssen dem Verbraucher klar und verständlich in ei-

ner dem verwendeten Fernkommunikationsmittel angepassten Art und Weise erteilt werden. 

Ihr geschäftlicher Zweck muss unzweideutig erkennbar sein.

(3) Bei Ferngesprächen mit Verbrauchern sind der Name oder die Firma des Unternehmers und 

der geschäftliche Zweck des Gesprächs zu dessen Beginn klar und verständlich offenzule-

gen. Die Verwendung eines Automaten als Gesprächspartner eines Verbrauchers bedarf des-

sen vorheriger - jederzeit widerruflicher - Zustimmung. Andere Regelungen über die Zulässig-

keit der Verwendung von Fernkommunikationsmitteln bleiben unberührt.

(4) Die Abs 1 und 2 sind nicht anzuwenden auf Verträge

1. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen Haushaltsgegenständen 
des täglichen Bedarfs, die am Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz des 
Verbrauchers von Unternehmern im Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten geliefert 
werden (Hauslieferungen), sowie
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2. über Dienstleistungen in den Bereichen Unterbringung, Beförderung, Lieferung von Speisen 
und Getränken sowie Freizeitgestaltung, wenn sich der Unternehmer bei Vertragsabschluß 
verpflichtet, die Dienstleistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines 
genau angegebenen Zeitraums zu erbringen (Freizeit-Dienstleistungen).

§ 5d KSchG

(1) Der Verbraucher muss rechtzeitig während der Erfüllung des Vertrags, bei nicht zur Lieferung 

an Dritte bestimmten Waren spätestens zum Zeitpunkt der Lieferung, eine schriftliche Bestä-

tigung der in § 5c Abs 1 Z 1 bis 6 genannten Informationen erhalten, soweit ihm diese nicht 

bereits vor Vertragsabschluss schriftlich erteilt wurden. Der schriftlichen Bestätigung (Infor-

mationserteilung) steht eine solche auf einem für den Verbraucher verfügbaren dauerhaften 

Datenträger gleich.

(2) Dem Verbraucher sind zudem rechtzeitig folgende Angaben schriftlich oder auf einem für ihn 

verfügbaren dauerhaften Datenträger zu übermitteln:

1. Informationen über die Bedingungen und die Einzelheiten der Ausübung des Rücktritts-
rechts nach § 5e, einschließlich der in § 5f Z 1 genannten Fälle,

2. die geographische Anschrift der Niederlassung des Unternehmers, bei der der Verbraucher 
allfällige Beanstandungen vorbringen kann,

3. Informationen über den Kundendienst und die geltenden Garantiebedingungen sowie
4. bei unbestimmter oder mehr als einjähriger Vertragsdauer die Kündigungsbedingungen.

(3)  Die Abs 1 und 2 sind auf Verträge über Hauslieferungen (§ 5c Abs 4 Z 1) und Freizeit-Dienst-

leistungen (§ 5c Abs 4 Z 2) nicht anzuwenden. Sie sind weiters nicht auf Dienstleistungen 

anzuwenden, die unmittelbar durch den Einsatz eines Fernkommunikationsmittels erbracht 

werden, sofern sie auf einmal erbracht und über den Betreiber des Kommunikationsmittels 

abgerechnet werden; der Verbraucher muss jedoch die Möglichkeit haben, die geographi-

sche Anschrift der Niederlassung des Unternehmers zu erfahren, bei der er seine Beanstan-

dungen vorbringen kann.

Rücktrittsrecht

§ 5e KSchG

(1) Der Verbraucher kann von einem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag oder einer im Fern-

absatz abgegebenen Vertragserklärung bis zum Ablauf der in Abs 2 und 3 genannten Fristen 

zurücktreten. Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.

(2) Die Rücktrittsfrist beträgt sieben Werktage, wobei der Samstag nicht als Werktag zählt. Sie 

beginnt bei Verträgen über die Lieferung von Waren mit dem Tag ihres Eingangs beim Ver-
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braucher, bei Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen mit dem Tag des Vertrags-

abschlusses.

(3) Ist der Unternehmer seinen Informationspflichten nach § 5d Abs 1 und 2 nicht nachgekom-

men, so beträgt die Rücktrittsfrist drei Monate ab den in Abs 2 genannten Zeitpunkten. 

Kommt der Unternehmer seinen Informationspflichten innerhalb dieser Frist nach, so be-

ginnt mit dem Zeitpunkt der Übermittlung der Informationen durch den Unternehmer die in 

Abs 2 genannte Frist zur Ausübung des Rücktrittsrechts.

(4) Verträge, die während eines gemäß § 107 Abs 1 TKG 2003 unzulässigen Anrufs im Zusam-

menhang mit Gewinnzusagen oder Wett- und Lotteriedienstleistungen ausgehandelt werden, 

sind nichtig. Auf die Ungültigkeit des Vertrags kann sich nur der Verbraucher berufen. Für 

Leistungen, die der Unternehmer trotz der Nichtigkeit derartiger Verträge erbracht hat, kann 

er weder ein Entgelt noch eine Wertminderung verlangen. Der Verbraucher kann alle Zah-

lungen und Leistungen, die vom Unternehmer entgegen dieser Bestimmung angenommen 

wurden, zurückfordern.

(5) Die Rücktrittsfrist nach Abs 2 und 3 beginnt bei Verträgen über Dienstleistungen, die wäh-

rend eines gemäß § 107 Abs 1 TKG 2003 unzulässigen Anrufs ausgehandelt werden, sobald 

der Unternehmer mit der Erbringung der Dienstleistung beginnt oder, wenn er die Dienstleis-

tung erst später in Rechnung stellt, mit der ersten Rechnungslegung.

Ausnahmen vom Rücktrittsrecht und Ausnahmen von den Ausnahmen

§ 5f KSchG

(1) Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Verträgen über

1. Dienstleistungen, mit deren Ausführung dem Verbraucher gegenüber vereinbarungsgemäß 
innerhalb von sieben Werktagen (§ 5e Abs 2 erster Satz) ab Vertragsabschluß begonnen 
wird,

2. Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von der Entwicklung der Sätze auf den Finanz-
märkten, auf die der Unternehmer keinen Einfluß hat, abhängt,

3. Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden, die eindeutig auf die per-
sönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für 
eine Rücksendung geeignet sind, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 
überschritten würde,

4. Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Software, sofern die gelieferten Sachen vom 
Verbraucher entsiegelt worden sind,

5. Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte mit Ausnahme von Verträgen über periodische 
Druckschriften (§ 26 Abs 1 Z 1),

6. Wett- und Lotterie-Dienstleistungen sowie
7. Hauslieferungen oder Freizeit-Dienstleistungen (§ 5c Abs 4 Z 1 und 2).
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(2)  In den Fällen des Abs 1 Z 1, 5 und 7 hat der Verbraucher ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, 

wenn dieser während eines gemäß § 107 Abs 1 TKG 2003 unzulässigen Anrufs zustande 

kommt.

(3) § 5e Abs 4 und 5 sowie § 5f Abs 2 traten mit 1. Mai 2011 in Kraft. Diese Bestimmungen sind 

nur auf Verträge anzuwenden, die nach dem 30. April 2011 ausgehandelt wurden.

§ 5g KSchG

(1) Tritt der Verbraucher nach § 5e vom Vertrag zurück, so hat Zug um Zug

1. der Unternehmer die vom Verbraucher geleisteten Zahlungen zu erstatten und den vom 
Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen 
sowie

2. der Verbraucher die empfangenen Leistungen zurückzustellen und dem Unternehmer 
ein angemessenes Entgelt für die Benützung, einschließlich einer Entschädigung für 
eine damit verbundene Minderung des gemeinen Wertes der Leistung, zu zahlen; die 
Übernahme der Leistungen in die Gewahrsame des Verbrauchers ist für sich allein nicht 
als Wertminderung anzusehen.

(2)  An Kosten dürfen dem Verbraucher nur die unmittelbaren Kosten der Rücksendung auferlegt 

werden, sofern die Parteien dies vereinbart haben.

§ 5h KSchG

(1) Tritt der Verbraucher nach § 5e von einem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag zurück, bei 

dem das Entgelt für die Ware oder Dienstleistung ganz oder teilweise durch einen vom Unter-

nehmer oder in wirtschaftlicher Einheit von einem Dritten (§ 13 Abs 1 Z 2 Verbraucherkredit-

gesetz) gewährten Kredit finanziert wird, so gilt der Rücktritt auch für den Kreditvertrag.

(2) Nach einem Rücktritt vom Kreditvertrag im Sinn des Abs 1 hat jeder Teil dem anderen die 

empfangenen Leistungen zu erstatten. Dem Verbraucher können nur die Kosten einer allen-

falls erforderlichen Beglaubigung von Unterschriften sowie der Ersatz der vom Unternehmer 

oder vom Dritten auf Grund der Kreditgewährung entrichteten Abgaben auferlegt werden, 

sofern die Parteien dies vereinbart haben. Ansprüche gegen den Verbraucher auf Zahlung 

sonstiger Kosten und von Zinsen sind ausgeschlossen.

§ 5i KSchG

(1) Sofern die Parteien nicht etwas anderes vereinbart haben, hat der Unternehmer eine Bestel-

lung des Verbrauchers spätestens 30 Tage nach dem auf die Übermittlung der Bestellung 

durch den Verbraucher folgenden Tag auszuführen, es sei denn, dass er das Anbot des Ver-

brauchers nicht annimmt.
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(2) Kann der Unternehmer eine Bestellung des Verbrauchers nicht ausführen, weil die bestellte 

Ware oder Dienstleistung nicht verfügbar ist, so hat er dies dem Verbraucher unverzüglich 

mitzuteilen und ihm bereits geleistete Zahlungen zu erstatten. Gleiches gilt, wenn der Unter-

nehmer das Anbot des Verbrauchers nicht annimmt.

(3) Abs 1 ist auf Verträge über Hauslieferungen (§ 5c Abs 4 Z 1) und Freizeit-Dienstleistungen  

(§ 5c Abs 4 Z 2) nicht anzuwenden.

§ 5j KSchG

 Unternehmer, die Gewinnzusagen oder andere vergleichbare Mitteilungen an bestimmte 

Verbraucher senden und durch die Gestaltung dieser Zusendungen den Eindruck erwecken, 

dass der Verbraucher einen bestimmten Preis gewonnen habe, haben dem Verbraucher die-

sen Preis zu leisten; er kann auch gerichtlich eingefordert werden.

SOZIALRECHT

1. SOZIALHILFE- UND MINDESTSICHERUNGSGESETZE24

Einzelne Sozialhilfegesetze nennen die Gewalt durch Angehörige als eine mögliche Voraussetzung 

für eine „Notlage“, die zu Leistungen aus der Sozialhilfe berechtigt. Hauptsächlich davon betroffen 

sind in der sozialhilferechtlichen Praxis Frauen und Kinder zur vorübergehenden Unterbringung 

und zur Bewältigung von Gewalterfahrungen.

Eine Anwendung bei älteren Menschen ist natürlich auch möglich. Allenfalls wäre es überlegens-

wert, die Bestimmungen auf pflegerelevante Tatbestände auszudehnen (z.B. insbesondere bei 

häuslicher Gewalt die Unterbringung in einer stationären Pflegeeinrichtung zu erleichtern).

§ 36a Bgld. SHG Frauen- und Sozialhäuser

(1) Frauenhäuser sind Sozialhilfeeinrichtungen zur zeitweiligen Unterbringung und Betreuung 

von durch physische, psychische oder sexuelle Gewalt in Not geratenen Frauen und deren 

Kindern.

§ 18 K-MSG Soziale Mindestsicherung bei Gewealtbedrohung

(1) Soziale Mindestsicherung für Personen, die der Gewalt durch Angehörige oder Lebensgefähr-

ten ausgesetzt sind, umfasst die Zurverfügungstellung besonderer vorübergehender Wohn-

möglichkeiten für Hilfe Suchende und, soweit keine Maßnahmen nach dem Kärntner Jugend-

24 Sozialhilfe- und Mindestsicherungsgesetze fallen in den Kompetenzbereich der einzelnen Bundesländer.
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wohlfahrtsgesetz, LGBl Nr. 139/1991, in Betracht kommen, ihre minderjährigen Kinder sowie 

die zur Bewältigung der Gewalterfahrungen und zur Erarbeitung neuer Lebensperspektiven 

erforderliche Betreuung und Beratung.

…..

§ 21 NÖ-SHG Hilfe bei Gewalt durch Angehörige

Die Hilfe für Menschen, die der Gewalt durch Angehörige (Lebensgefährten) ausgesetzt sind, umfasst 

die zur Verfügungstellung besonderer vorübergehender Wohnmöglichkeiten für Hilfebedürftige und 

deren minderjährige Kinder sowie die zur Bewältigung der Gewalterfahrungen und zur Erarbeitung 

neuer Lebensperspektiven erforderliche Betreuung und Beratung.

§ 6 NÖ Grundversorgungsgesetz

…..

(4) Im Rahmen der Grundversorgung ist außer im Hinblick auf unbegleitete minderjährige Frem-

de im Einzelfall auch die spezielle Situation von besonders hilfsbedürftigen Personen, Men-

schen mit besonderen Bedürfnissen, älteren Menschen, Schwangeren, Alleinerziehenden 

mit minderjährigen Kindern und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstigen schwe-

ren Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt ausgesetzt waren, zu berücksich-

tigen.

…..

§ 20 OÖ-SHG Hilfe bei Gewalt durch Angehörige

(1) Die Hilfe für Personen, die der Gewalt durch Angehörige (Lebensgefährten) ausgesetzt sind, 

umfasst die Zurverfügungstellung besonderer vorübergehender Wohnmöglichkeiten für Hil-

febedürftige und deren minderjährige Kinder (§ 12 Abs 2 Z. 2 lit. a) sowie die zur Bewältigung 

der Gewalterfahrungen und zur Erarbeitung neuer Lebensperspektiven erforderliche Betreu-

ung und Beratung.

§ 7 Abs 3 V-MSG

 Als besonders schutzbedürftig gelten insbesondere allein stehende Frauen und Minderjäh-

rige, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung oder solche, die Folter, Vergewaltigung 

oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben.
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2. PFLEGEGELDGESETZE

Gewisse Maßnahmen im Falle der Unterversorgung pflegebedürftiger Personen, die allenfalls auch 

auf Gewaltausübung beruhen kann, bietet im Rahmen der Qualitätssicherung das Bundespflege-

geldgesetz. Im Mittelpunkt stehen Information und Beratung sowie – in der Praxis äußerst selten 

– die Umwandlung der Geldleistung in eine Sachleistung.

§ 33a BPGG

 Die Entscheidungsträger [z.B. die Sozialversicherungsträger] können Maßnahmen zur Quali-

tätssicherung durchführen. Insbesondere können sie in Form von Hausbesuchen überprüfen, 

ob eine den Bedürfnissen der pflegebedürftigen Person entsprechende Pflege gegeben ist, 

und erforderlichenfalls durch Information und Beratung zu deren Verbesserung beitragen. 

Dabei sollen nach Möglichkeit auch die an der konkreten Pflegesituation beteiligten Perso-

nen einbezogen werden.

§ 33b BPGG

…..

(2) Die Entscheidungsträger sind berechtigt, die zweckgemäße Verwendung des Pflegegeldes zu 

kontrollieren; die im Abs 1 genannten Personen haben die dazu erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen. Wenn Hinweise auf eine drohende Unterversorgung vorliegen, ist auch der Zutritt zu 

den Wohnräumen des Pflegebedürftigen zu gewähren.

(3) Wenn die im Abs 1 genannten Personen ihren Verpflichtungen gemäß Abs 2 nicht oder nicht 

ausreichend nachkommen, kann das Pflegegeld für die Dauer der Weigerung gemindert, ent-

zogen oder durch Sachleistungen ersetzt werden (§ 20).

ZIVILRECHT

1. ALLGEMEINES

Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass im rechtlichen Bereich kaum statistische Daten 

vorhanden sind. Generell erhoben wird nur die Zahl der Fälle bei den verschiedenen Gerichten, 

genaue Differenzierungen fehlen jedoch völlig (siehe Statistik Austria 2011, 484 ff). Daher kann 

nicht gesagt werden, wie oft etwa Fälle von Schadenersatz, Wegweisungsrecht, Pflichtteilsminde-

rung, Erbunwürdigkeit etc. bei Gewalt gegen ältere Menschen vorkommen. Beim Wegweisungsrecht 

(inkl. Betretungsverbot) gibt es derzeit jährlich ca. 6.700 Fälle insgesamt (BMI Bundeskriminalamt 
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o.J.). Wie oft eine Wegweisung wegen Gewalt an älteren Menschen erfolgt, lässt sich nicht sagen, 

dürfte aber die Ausnahme sein.

Gewalt stellt häufig einen Scheidungsgrund dar. Wie oft dies bei älteren Menschen zutrifft, kann 

nicht festgestellt werden. Das durchschnittliche Scheidungsalter steigt jedenfalls kontinuierlich 

und Scheidungen älterer Ehepaare sind keine Seltenheit mehr.

2. SCHADENERSATZ

Eine Person hat Anspruch auf Schadenersatz, wenn diese von einer anderen Person rechtswidrig  

(= mittels Verstoß gegen ein Gesetz, einen Vertrag oder die guten Sitten) und schuldhaft (= subjektiv 

vorwerfbares Verhalten) geschädigt wird. Bei Ausübung von Gewalt kommen primär physische und 

psychische Schädigungen, sekundär aber auch Schäden an Gegenständen (z.B. Kleidung, Möbel 

etc.) in Betracht. Die Rechtswidrigkeit besteht in diesen Fällen häufig in einem Verstoß gegen das 

Strafgesetzbuch (z.B. Nötigung, Körperverletzung, Drohung, Freiheitsentziehung), gegen das Da-

tenschutzgesetz oder gegen eine vertragliche Vereinbarung (z.B. Heim- oder Pflegevertrag). Aber 

auch Verstöße gegen andere Gesetze können Schadenersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Körperverletzung und psychischer Schädigung mit Krankheitswert besteht Anspruch auf die 

Heilungskosten (medizinische Behandlung etc.), auf Schmerzengeld und auf Verdienstentgang, 

sofern ein solcher tatsächlich eintritt. Bei Sachschäden besteht Anspruch auf Wiederherstellung 

bzw. finanziellen Ersatz. Den Schadenersatzanspruch muss die geschädigte Person selbst einfor-

dern, also, wenn die Schädigerin oder der Schädiger nicht von sich aus freiwillig Schadenersatz 

leistet, diesen bei Gericht einklagen.

Nach dem Verbrechensopfergesetz erhalten folgende Personen Schadenersatz vom Staat: 

 » wer eine Körperverletzung oder eine Gesundheitsschädigung erlitten hat, die durch eine 

mit einer mehr als sechsmonatigen Freiheitsstrafe bedrohte rechtswidrige und vorsätzliche 

Handlung verursacht wurde;

 » Hinterbliebene oder Träger der Bestattungskosten, wenn die Tat den Tod des Opfers verur-

sacht hat.

Der Antrag ist beim Bundessozialamt einzubringen.
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3. WEGWEISUNGSRECHT

Bei Gewalt im häuslichen Umfeld besteht die Möglichkeit 

- einer polizeilichen Wegweisung inklusive Betretungsverbot (§ 38a Sicherheitspolizeige-

setz) und/oder

- eines gerichtlichen Verlassensauftrags mit Aufenthaltsverbot (§§ 382b-d Exekutionsordnung).

Das polizeiliche Betretungsverbot gilt 14 Tage. Innerhalb dieser Zeit muss beim Bezirksgericht 

ein Antrag auf Aufenthaltsverbot gestellt werden, um eine Verlängerung bewirken zu können. Das 

Gesetz schützt jede in einer Wohnung oder einem Haus wohnende Person (z.B. Ehefrau bzw. Ehe-

mann, Lebensgefährtin bzw. Lebensgefährten, Kinder, Verwandte, aber auch Untermieterinnen 

und Untermieter, Mitbewohnerinnen und Mitbewohner etc.) und ist daher jedenfalls auch bei 

häuslicher Gewalt an älteren Menschen anwendbar. Täterin bzw. Täter und damit von der Wegwei-

sung Betroffene bzw. Betroffener kann jede im häuslichen Umfeld lebende Person sein, die einer 

anderen Person durch einen körperlichen Angriff, eine Drohung mit einem solchen oder durch ein 

die psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigendes Verhalten das weitere Zusammenleben 

unzumutbar macht.

4. ERBRECHT

Pflichtteilsberechtigte Personen (Ehegattin bzw. Ehegatte, Kinder, Eltern) können nur dann enterbt 

werden, wenn ein besonderer Enterbungsgrund vorliegt. In diesen Fällen muss die Erblasserin bzw. 

der Erblasser den Entzug des Pflichtteils durch eine Verfügung ausdrücklich oder stillschweigend 

durch Übergehung (im Testament) bestimmen. Der Enterbungsgrund muss dabei nicht genannt 

werden, er muss nur vorliegen, wobei die Beweislast die Erbin bzw. den Erben trifft.

Pflichtteilsberechtigte Personen können enterbt werden (§ 768 ABGB), wenn sie 

- den Erblasser im Notstand hilflos gelassen haben (z.B. schuldhaft unterlassener Besuch der 
lebensbedrohlich erkrankten Mutter im Krankenhaus; OGH EF 40.988);

- wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer lebens-
langen oder zwanzigjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden sind und

- wenn sie eine gegen die öffentliche Sittlichkeit anstößige Lebensart beharrlich führen.

Ein Ehegatte kann zusätzlich auch dann enterbt werden, wenn er seine eheliche Beistandspflicht 

gröblich vernachlässigt hat.
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Daneben besteht unter bestimmten Umständen die Möglichkeit der Pflichtteilsminderung auf die 

Hälfte (§ 773a ABGB). Diese ist beschränkt auf Nachkommen und Vorfahren und spielt vor allem 

im Verhältnis von Vätern zu ihren unehelichen Kindern sowie nach Scheidung eine Rolle. Bei Ehe-

gatten besteht diese Möglichkeit nicht. Voraussetzung ist, 

- dass der Erblasser und der Pflichtteilsberechtigte zu keiner Zeit in einem Naheverhältnis zu-
einander standen, wie es in der Familie zwischen solchen Personen gewöhnlich besteht und

- dass der Erblasser die Ausübung des Rechts auf persönlichen Verkehr mit dem Pflichtteils-
berechtigten nicht grundlos abgelehnt hat.

Bei Gewalt gegen ältere Menschen spielen am ehesten die Erbunwürdigkeitsgründe eine praktische 

Rolle (§ 540 ABGB). In diesen Fällen tritt automatisch die Erbunfähigkeit der betroffenen Person 

ein, ohne dass dies vom Erblasser angeordnet werden müsste. Eine zusätzliche explizite Enterbung 

durch den Erblasser schadet natürlich trotzdem nicht.

Erbunwürdig ist demnach, wer

- gegen die Erblasser eine gerichtlich strafbare Handlung begangen hat, die nur vorsätzlich 
begangen werden kann, und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist (einfache 
Körperverletzung reicht nicht aus, schwere sehr wohl; vgl. §§ 83 und 84 StGB; unterlassene 
Hilfeleistung reicht auch nicht aus, eine Freiheitsentziehung aber wiederum schon). Umstritten 
ist es, ob auch entsprechende Straftaten gegen nahe Angehörige des Erblassers ausreichen;

- seine aus dem Rechtsverhältnis zwischen Eltern und Kinder sich ergebenden Pflichten dem 
Erblasser gegenüber gröblich und vorsätzlich vernachlässigt hat (z.B. Unterhaltspflichten); 

- den Erblasser zur Erklärung des letzten Willens gezwungen oder betrügerisch verleitet, an 
der Erklärung oder Abänderung verhindert oder einen bereits errichteten letzten Willen un-
terdrückt hat; zusätzlich wer einen falschen letzten Willen unterschoben oder einen echten 
letzten Willen verfälscht hat (§ 542 ABGB).

In allen diesen Fällen besteht die Möglichkeit der Verzeihung, wodurch die Erbfähigkeit wieder-

hergestellt wird. Die Verzeihung kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen, sie muss aber 

jedenfalls zweifelsfrei erfolgt sein.

Eine Belohnung für besondere Leistungen bietet z.B. das deutsche Recht im Rahmen der Aus-

gleichspflicht bei besonderen Leistungen eines Abkömmlings (§ 2057a BGB). Demnach besteht 

ein Ausgleichsrecht bei der Erbauseinandersetzung für besondere, unentgeltliche Leistungen von 

Abkömmlingen. Dazu zählt die Mitarbeit im Haushalt, Beruf oder Geschäft der Erblasserin bzw. 

des Erblassers oder deren Pflege während längerer Zeit. In Österreich existiert keine vergleichbare 

Regelung. Allenfalls können bereicherungsrechtliche Ansprüche (gemäß § 1435 ABGB) geltend 

gemacht werden, die häufig aber mit beträchtlichen Beweisschwierigkeiten verbunden sein dürf-
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ten. Es würde wohl auch in Österreich ein großer praktischer Bedarf nach einer entsprechenden, 

expliziten Ausgleichungsregelung bestehen, weil die bestehende Ausgleichungslösung in Verbin-

dung mit der großen gesellschaftlichen Relevanz der Pflege als sehr unzureichend erscheint. Im 

Zusammenhang mit der in Österreich anstehenden Erbrechtsreform wird daher (in der Literatur) 

darüber diskutiert, ob eine dem deutschen § 2057a BGB vergleichbare Regelung in Österreich 

geschaffen wird. Dabei gibt es Befürwortende sowie Gegnerinnen und Gegner. Die Argumentation 

der Gegnerinnen und Gegner besteht vor allem darin, dass es sich bei den pflegenden Personen 

häufig gar nicht um Kinder, sondern um andere familiennahe Personen handelt, für die ein gesetz-

liches Erbrecht ohnehin nicht in Frage käme. Zudem bestünde ohnehin die Möglichkeit, pflegende 

Personen vertraglich oder durch entsprechende Berücksichtigung im Testament für ihre Tätigkeit 

zu entlohnen. Zum derzeitigen Stand der Reformbestrebungen kann nicht beurteilt werden, ob 

eine Ausgleichsregelung bei besonderen Leistungen in die österreichische Erbrechtsreform auf-

genommen wird.

MEDIATION – AUSSERGERICHTLICHER TATAUSGLEICH

1. ÜBERBLICK

Zweifellos wäre es in vielen Fällen sinnvoll, bei Konflikten mit und bei Gewaltanwendung gegen 

oder auch durch ältere Menschen ein, den jeweiligen Gegebenheiten angepasstes, Mediations-

verfahren durchzuführen. Als Modelle könnten hier zivilrechtliche Mediationsmodelle sowie der 

außergerichtliche Tatausgleich nach dem Strafrecht dienen. In der Praxis werden durchaus immer 

wieder Versuche der einvernehmlichen Konfliktlösung unternommen, wenn auch häufig in einer 

nicht den formalen und qualitativen Voraussetzungen eines Mediationsverfahrens entsprechenden 

Art und Weise.

Diese Tendenzen sollten verstärkt und gefördert werden, beispielsweise dadurch, dass Vertre-

tungseinrichtungen für ältere Menschen (Patient/inn/enanwaltschaften, Pflegeanwaltschaften, 

Heimanwaltschaften, Senior/inn/envertretungen etc.) und entsprechende personelle Ressourcen 

zur Verfügung gestellt werden und die Möglichkeit eines derartigen Konfliktlösungsversuchs publik 

gemacht wird.

Zudem wäre es wohl auch wichtig, eine bessere Zusammenarbeit von Institutionen, die ältere 

Menschen betreuen und versorgen, mit Einrichtungen für Opfer von Gewalt zu schaffen.
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2. AUSSERGERICHTLICHER TATAUSGLEICH25

Beim außergerichtlichen Tatausgleich handelt es sich um eine strafrechtliche Mediation. Täterin 

bzw. Täter und Opfer setzen sich gemeinsam an einen Tisch und suchen eine einvernehmliche Lö-

sung. Diese Art der Mediation bietet die Möglichkeit für Beschuldigte und Opfer, ihr gemeinsames 

Interesse zu verwirklichen und einen für alle Beteiligten negativen Vorfall zu bereinigen.

Das Verfahren des außergerichtlichen Tatausgleichs wird im Vorfeld eines Strafverfahrens und 

daher regelmäßig durch Staatsanwältinnen und -anwälte, Bezirksanwältinnen und -anwälte und 

Richterinnen und Richter eingeleitet. Praktisch wird der außergerichtliche Tatausgleich in Österreich 

schon seit 1985 – begonnen als regionaler und auf das Jugendstrafrecht beschränkter Modellversuch 

– vorgenommen. Für erwachsene Tatverdächtigte ist er seit dem so genannten Diversionsgesetz 

verbindliches Recht, welches im Jahr 2000 in Kraft getreten ist. Es wird dabei keine strafrechtliche 

abschließende Klärung angestrebt. Die beschuldigte Person muss aber als Voraussetzung für die 

Durchführung eines außergerichtlichen Tatausgleichs nicht nur ein Geständnis ablegen, sondern 

auch persönlich die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Gleichzeitig erhält sie die Chance, 

den Fehler in eigener Verantwortung unter Einbeziehung des Opfers wieder gut zu machen. Das 

Opfer bekommt andererseits die Möglichkeit, sich aktiv am Tatausgleich zu beteiligen. Ziel ist die 

umfassende Bereinigung der Tat sowie der Hintergründe und Folgen direkt zwischen Täterin bzw. 

Täter und Opfer und zwar sowohl auf persönlicher als auch auf materieller Ebene. 

Im Falle von Gewalt gegen ältere Menschen kann der außergerichtliche Tatausgleich natürlich auch 

zum Einsatz kommen26. Dass das häufig der Fall ist, darf bezweifelt werden. Die jährliche gerichtli-

che Kriminalstatistik weist die Fälle des außergerichtlichen Tatausgleichs nicht aus, sodass dazu 

keine gesicherten Aussagen getroffen werden können.

3. ZIVILRECHTLICHE MEDIATION

Sowohl im Eherecht als auch im Nachbarrecht hat sich die Mediation grundsätzlich als ein fallweise 

dem Gerichtsurteil vorzuziehendes Konfliktlösungsmodell bewährt. 

Bei Nachbarstreitigkeiten wegen Entzugs von Licht oder Luft durch fremde Bäume oder Pflanzen  

(§ 364 Abs 3 ABGB) muss, bevor die Erhebung einer Klage zulässig ist, eine Schlichtungsstelle zum 

25 siehe dazu http://www.restorativejustice.org/
26 Zu beachten ist, dass Mediationsverfahren bei häuslicher Gewalt das Vorhandensein von Ressourcen auf Seiten der Geschä-

digten voraussetzen, um eine bleibende Wirkung entfalten zu können. Zudem stellt der außergerichtliche Tatausgleich eine 
punktuelle Intervention dar, und es ist fraglich ob komplexe Sachverhalte auf diese Weise gelöst werden können. (vgl. dazu 
Pelikan 2002)
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Zwecke der gütlichen Einigung befasst werden oder, sofern die Eigentümerin bzw. der Eigentümer 

der Bäume oder Pflanzen damit einverstanden ist, der Streit einer Mediatorin bzw. einem Mediator 

unterbreitet werden.

Daneben werden vor allem im Familienrecht, und hier im Zusammenhang mit Scheidungen, Me-

diationen in Anspruch genommen. Es besteht aber keine Verpflichtung dazu. Allerdings muss die 

Richterin bzw. der Richter eine Partei, die nicht durch eine Rechtsanwältin bzw. einen Rechtsanwalt 

vertreten ist und keine Beratung über die gesamten Scheidungsfolgen, einschließlich der sozial-

versicherungsrechtlichen Folgen und der Voraussetzungen eines Ausspruchs über die Haftung für 

Kredite, in Anspruch genommen hat, auf entsprechende Beratungsangebote und allgemein auf 

die Nachteile hinweisen, die durch ungenügende Kenntnisse über diese Folgen entstehen können 

(§ 460 Z 6a ZPO und § 95 AußStrG). Wesentliche Grundlagen der beruflichen Qualifikation sowie 

der Hemmung der Fristen (damit Ansprüche nicht während des Verfahrens verjähren) regelt das 

Zivilrechts-Mediations-Gesetz.

ARBEITSRECHT

Im Arbeitsrecht besteht die Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers (§ 1157 ABGB) 

gegenüber seinen Arbeitnehmerinnen und –nehmern. Daraus lassen sich allgemeine Verpflichtun-

gen zum Schutz vor Gewalt und Mobbing ableiten. Ältere Menschen kommt das höchstens insofern 

zugute als sie noch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Arbeitsleben stehen.
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Kletečka-Pulker, M. (2001): Die neue Regelung der ärztlichen Anzeigepflicht. RdM, 6, 175-180.

Klie, T. (2001): Gewalt gegen alte Menschen – Zwischen Skandalierung und Vernachlässigung.  

R & P [Recht und Psychiatrie], 19, 3, 128-131.

Kohl, H., Landau, H. (Hg.) (2001): Gewalt in sozialen Nahbeziehungen. Frankfurter Tage der 

Rechtspolitik 2000. Neuwied: Luchterhand.

Kopetzki, C. (20052): Grundriss des Unterbringungsrechts. Wien: Springer.

Leissler, G. (2010): Whistleblowing. ecolex, 2/2010, 202-204.  

Pelikan, Ch. (2002): Die Wirkungsweise strafrechtlicher Interventionen bei Gewaltstraftaten in 

Paarbeziehungen. Der Strafprozess und der Außergerichtliche Tatausgleich im Vergleich – Qua-

litative Methoden der Datenerhebung und der Datenanalyse [55 Absätze]. Forum Qualitative 

Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 3(1), Art. 16. (http://nbn-resolving.de/

urn:nbn:de:0114-fqs0201169, 01.06.2012).

Pro Familia (2005): Sexuelle Assistenz für Frauen und Männer mit Behinderungen. Frankfurt am 

Main: Pro Familia. Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexual-

beratung e.V. (http://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Fachpublikationen/experti-

se_sexuelle_assisten z.pdf, 24.04.2012).

Schwaighofer, K., Steiner, P. (2000): Die Anzeigepflicht der Ärzte und Rechtsträger von Kranken-

anstalten. RdM 2, 45-49.

Statistik Austria (2011): Rechtspflege. In: Statistisches Jahrbuch Österreichs. (www.statistik.at/

web_de/static/k35_054434.pdf, 23.04. 2012).

Strickmann, G. (2008): Heimaufenthaltsrecht. Wien: Linde Verlag.

Zenz, M. (2009): Die Anzeigepflicht von Ärzten, Jugendwohlfahrtseinrichtungen und Schulpäd-

agogen bei Verdacht auf Kindesmisshandlung. [Dissertation]. (http://www.plattform-educare.

org/Dissertationen/Kindesmisshandlung.pdf, 27.01.2011).

Weitere Publikationen zu finden unter: http://www.oudconsultancy.nl/oudsite/oudconsultancy-

a.html



116

NOTIZEN



IMPRESSUM

Medieninhaber und Herausgeber: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
Stubenring 1, 1010 Wien, Abt. V/6 Grundsatzangelegenheiten der Seniorinnen- und Senioren-, 
Bevölkerungs- und Freiwilligenpolitik • Verfasser: a.o. Univ.-Prof. Dr. Josef Hörl, Büro für Sozial-
technologie und Evaluationsforschung, a.o. Univ.-Prof. Dr. Michael Ganner, Institut für Zivilrecht 
(Universität Innsbruck) • Layout: BMASK, Günter Jexenflicker • Druck: BMASK • 1. Auflage: Juni 2012  
• ISBN 978-3-85010-289-6 

Alle Rechte vorbehalten:

Zu beziehen bei BMASK-Bestellservice 0800/20 20 74 oder http://broschuerenservice.bmask.gv.at. 
Jede Verwertung (auch auszugsweise) ist ohne schriftliche Zustimmung des Medieninhabers unzulässig. 
Dies gilt insbesondere für jede Art der Vervielfältigung, der Übersetzung, der Mikroverfilmung, der 
Wiedergabe in Fernsehen und Hörfunk, sowie der Verarbeitung und Einspeicherung in elektronische 
Medien, wie z. B. Internet oder CD-Rom.



PRÄVENTION UND INTERVENTION 
BEI GEWALT GEGEN ÄLTERE MENSCHEN

KONZEPTE UND MASSNAHMEN IM INTERNATIONALEN  

KONTEXT UND RECHTLICHE ASPEKTE IN ÖSTERREICH

SOZIALTELEFON
Bürgerservice des Sozialministeriums
Tel.: 0800 - 20 16 11
Mo bis Fr 08:00 - 12:00 Uhr
Do 08:00 - 16:00 Uhr

PFLEGETELEFON
Tel.: 0800 - 20 16 22
Mo bis Fr 08:00 - 16:00 Uhr
Fax: 0800 - 22 04 90
pflegetelefon@bmask.gv.at

BROSCHÜRENSERVICE
Tel.: 0800 - 20 20 74
broschuerenservice@bmask.gv.at
http://broschuerenservice.bmask.gv.at

ALLGEMEINE FRAGEN
post@bmask.gv.at

BUNDESMINISTERIUM FÜR
ARBEIT, SOZIALES UND 
KONSUMENTENSCHUTZ
Stubenring 1, 1010 Wien
Tel.: +43 1 711 00 - 0
www.bmask.gv.at



IMPRESSUM

Medieninhaber und Herausgeber: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
Stubenring 1, 1010 Wien, Abt. V/6 Grundsatzangelegenheiten der Seniorinnen- und Senioren-, 
Bevölkerungs- und Freiwilligenpolitik • Verfasser: a.o. Univ.-Prof. Dr. Josef Hörl, Büro für Sozial-
technologie und Evaluationsforschung, a.o. Univ.-Prof. Dr. Michael Ganner, Institut für Zivilrecht 
(Universität Innsbruck) • Layout: BMASK, Günter Jexenflicker • Druck: BMASK • 1. Auflage: Juni 2012  
• ISBN 978-3-85010-289-6 

Alle Rechte vorbehalten:

Zu beziehen bei BMASK-Bestellservice 0800/20 20 74 oder http://broschuerenservice.
bmask.gv.at. Jede Verwertung (auch auszugsweise) ist ohne schriftliche Zustimmung des 
Medieninhabers unzulässig. Dies gilt insbesondere für jede Art der Vervielfältigung, der 
Übersetzung, der Mikroverfilmung, der Wiedergabe in Fernsehen und Hörfunk, sowie der 
Verarbeitung und Einspeicherung in elektronische Medien, wie z. B. Internet oder CD-Rom.



PRÄVENTION UND INTERVENTION 
BEI GEWALT GEGEN ÄLTERE MENSCHEN
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Stubenring 1, 1010 Wien
Tel.: +43 1 711 00 - 0
www.bmask.gv.at




